
Verkehrsblatt
Amtsblatt des Bundesministers für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland

(VkBI)

INHALTSVERZEICHNIS

Amtlicher Teil

Nr. Dat. VkBI 1966 Seite

Straßenverkehr

372 18. 11. 1966 Bekanntmachung zur Verordnung
TSF Nr. 12/66 610

373 28. 11. 1966 Verordnung über die Tarifkom
missionen und ihre beratenden Ausschüsse
für den Güterkraftverkehr; hier: Aufforde
rung zur Einreichung von Vorschlägen für die
Berufung eines Nachfolgers für ein ausschei
dendes Mitglied 610

374 15. 11. 1966 § 50 StVZO — Schaltung von beson
deren Femschelnwerfem (z. B. Halogenschein
werfer) 610

Binnenschiffahrt

375 2. 11. 1966 Verordnung über die Sicherheits
anforderungen für Fahrzeuge auf kurzen
Strecken 610

376 3. 11. 1966 Schiffahrtspolizeiliche Anordnung
über die Zulassung bestimmter Schuten und
Leichter zur Fahrt mit herabgesetzter Mindest
bemannung auf der Weser und ihren Quell-
und Nebenflüssen im Bereich der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Hannover

377 7. 11. 1966 Schiffahrtspolizeiliche Anordnung für
die Schubschiffahrt auf der Elbe und auf dem
Elbe-Lübeck-Kanal

378 7. 11. 1966 Schiffahrtspolizeiliche Anordnung
über das Längsseitsschleppen von Fahrzeugen
auf der BSchS Elbe . .

379 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein
schiffahrt über die Abgabe von Schallzeichen
beim Stilliegen .

380 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein-
•  Schiffahrt über die Fahrt mit Radar und bei

unsichtigem Wetter . .
381 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein

schiffahrt über die gegenseitige Verständigung
zwischen bestimmten gekuppelten Fahrzeugen
(Ergänzung des § 57 RheinSchPVO)

382 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein
schiffahrt über die Höchstabmessungen der
Fahrzeuge und starren Fahrzeugzusammen
stellungen — außer Schub verbänden — beim
Durchfahren der Schleusen zwischen Straßburg
und Basel

383 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein
schiffahrt über die Höchstabmessungen für
Fahrzeuge und Fahrzeugzusammenstellungen

384 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein-
schiffahrt über die Kennzeichnung von Fest
machebojen bei Nacht . . . .

385 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein
schiffahrt über die Länge der Bergschlepp
züge zwischen St. Goar und Bingen

611

611

612

612

612

613

613

614

614

614

Nr. Dat. VkBI 1966 Seile

386 15. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein-
^  Schiffahrt über die Verkehrsregelung an den

Mündungen der Duisburg-Ruhrorter Häfen . . 615
387 15. 11. 1966 Verordnung über die Aufhebung

des Frachtenausgleichs bei Mineralöltrans
porten im Binnenschiffsverkehr (Hinweis) . . 615

388 15. 11. 1966 Verordnung Nr. 29/66 über die Fest
setzung von Entgelten für Verkehrsleistungen
der Binnenschiffahrt vom 4; November 1966
(FB Nr. 16/66 Frachtenausschuß Dortmund)
(FC Nr. 11/66 Frachtenausschuß Bremen) . . . 615

389 22. 11. 1966 Schiffahrtspolizeiliche Anordnung
über die Aufhebung schiffahrtspolizeilicher
Anordnungen 616

390 24. 11. 1966 Anordnung über Beschränkungen
der Schiffahrt bei Hochwasser auf der Mosel 616

391 25. 11. 1966 Bekanntmachung für die Rhein
schiffahrt über die Schubschiffahrt 616

Seeverkehr

392 14. 11. 1966 Verordnungen zur Änderung der
Lotsordnungen Nord-Ostsee-Kanal / Kieler
Förde, Trave, Elbe, Weser, Ems und Lotsord
nung Flensburger Förde 619

393 17. 11. 1966 Polizeiverordnung zur 27. Änderung
der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-
Kanal 635

Luftfahrt
394 15. 11. 1966 Genehmigung des Landeplatzes

Walldürn, Landkreis Buchen 640
Straßenbau

395 1. 11. 1966 Richtlinien für die Durchführung der
Verkehrsbeschränkungen zur Verhütung von
Frostschäden an Bundesfernstraßen 641

Personalnachrichten
396 24. 11. 1966 Personalnachrichten 652

Aufgebote

396a 15. 12. 1966 Aufbietung verlorener Kraftfahr
zeug-(Anhänger-) briefe

396b 15. 12. 1966 Aufbietung verlorener Führer
scheine

396c 15. 12. 1966 Aufbietung von verlorenen Kraft
fahrzeug-(Anhänger-) scheinen und Bescheini
gungen über die Zuteilung amtlicher Kenn
zeichen für zulassungsfreie Fahrzeuge 664a—664pp

Niditamtlidter Teil

Zeitschriftenschau:

Übersicht 654
Auslese ! ! 656

Bücherscha^u:

Neuerscheinungen 660
Rechtsprechung . 660

20. Jahrgang Ausgegeben zu Bonn am 15. Dezember 1906 Heft 23

Verlagspostamt Dortmund. Beim Ausbleiben des Verkehrsblattes wollen Postbezieher sich lediglich an die liefernden Postämter wenden.



fieft 23 —1966, 610 'Vtkpi Amtlicher Te.il

AMTLICHER TEIL

Straßenverkehr

Nr. 372 Bekanntmachung zur yerordnung
TSF Nr. 12/66

Bonn, den 18. November 1966
StV 3 — 6393 Vay66 II

Durch die Verordnung TSF Nr. 12/66 über Tarife für den
Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 17. No
vember 1966 (Bundesanzeiger Nr. 216 vom 19. Ngvember
1966) ist der Reidiskraftwagentärif gemäß Nachträg
12/66 geändert worden. '

Inhalt der Änderung:

1. Neufassung der Vorschriften für die Frächtberechnung
Nummer 5 Abs. 4 und Nummer 6,

2. Einführung von Straßenentfernuhgen in bestimmten
Verkehrsbeziehungen,

3. Änderung der Tarif stelle „Tonwaren" in der Güter
einteilung,

4. Änderung der Ausnahmetarife 762 (Papier, Pappe
usw.) und 960 (Game, Gewebe usw.),

5. Änderung und. Neuausgabe der Ausnahmetarife
205 tKohlen und Kohlenabfälle),
304 (Kalkstein usw.),
305 (Tön usw.) und
702 (Holzstoff),

6. Aufhebung des AuSnahmetarifs 603 (Formaldehyd),
Streichung von „Formnldehyd" im Abschnitt Güter-

.  art des Ausnahmetarifs 680 (Chemikalien) und Ein
stufung dieses Gutes in die Ladungsklasse E des

/ Regeltarifs,

7. Aufhebung des Ausnahmetarifs 10 S 1 (Papier,
Pappe usw.) und Einführung des Ausnahmetarifs 761
(Papier, Pappe usw.),

8. Einführung des Ausnahmetarifs .191 (Treber), f
9. Aufhebung. des Ausnahmetarifs Z 3 (Benzin usw.),
10. Aufhebung des Ausnahmetarifs Z 106 (Zement) und

Einführung des Ausnahmetarifs 390 (Zement).
Der Buttdesiiiinister für Verkehr

Im'Auftrag
. Dr. L i n d e r

(VkBl 1966 S. 610)

Nr. 373 Verordnung über die Tarifkommissionen
und; ihre beratenden Ausschüsse für den
Güterkraftverkehr,

hier: Aufförderung zur Einreichung von
Vorschlägen für die Berufung eines Nadi-
folgers für ein ausscheidendes Mitglied

Böhn, den 28. November 1966
— SiV 1 — 33 H/66—

Herr Gerhard Herbert, stenveftretendes Mitglied der
Tariffcominission des Speditiopshahverkehrs, hat sein
Amt zum 31. Dezember 1966 niedergelegt. ;

Ich fordere hiermit nach § 4 Abs. 3 der Verordnung
über die Tarifkommissionen und ihre beratenden Aus
schüsse für den Güterkraftverkehr vom 11. Oktober 1961
(Bundesanzeiger Nr. 201 vom 18. 10. 1961) auf, mir Vor
schläge für die Berufung eines Nachfolgers bis zum
15. Januar 1967 einzureichen.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Dt. Linder . „ /

(VkBl 1966 S. ̂10)

Nr. 374 § 50 StVZO —Schaltung von besonderen
Fernscheinwerfern (z» B. Halogenschein-
werfer) '

Bonn, den 15. November 1966
StV 7 — 8035 vW/66 II —

Nach mir vorliegenden Anfragen bestehen Zweifel
darüber, ob das Fernlicht besonderer Femscheinwerfer

(z. B. Halogenscheinwerfer) getrennt von dem der vor
handenen Scheinwerfer für Feim- und Abblendlicht zu-
und abgeschaltßt werden darf. Dazu bemerke ich:/
Die wahlweise Zu- uncJj Abschaltbarkeit des Lichtes

besonderer Scheinwerfer für Femlicht ist nicht vertret
bar. Nach den Erfahrüngehv die bei Versudisfahrten ge
wonnen wurden, kann nicht erwartet werdeh, daß alle/
Fahrzeugführer die Schaltung' der jeweiligen Verkehrsr
Situation entsprechend betätigen, wenn sie zwischen drei
Schältstellungen (zwei für Fernlicht, eine für Abblend
licht) wählen müssen.

,  Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag ̂  s
Dr. Linder

(VkBl 1966 S. 610)

Binnenschiffahrt

Nr. 375 Verordnung über die Sidierheitsanforde-
ruiigen für Fahrzeuge auf kurzen Strecken

Auf Grund des § 12 ä der Binnenschiffs-Untersuchungs-
ordnung" (BSchÜO) vom 18. Juli 1956 (Bundesgesetzblatt II
S. 769), zuletzt geändert durch die Verordnung vom
2. Oktober 1965 (Bundesgesetzblatt II S. 1445) wird ver
ordnet:

■  ■ ://.„ ..
Diese Verordnung gilt auf den Bundeswassersträßeh

im Bereich der Wasser- pnd Schiffahrtsdirektipiien Ham
burg, Kiel, Bremen, Anrieh, Hannover und Münster.

Die Untersuchungsbehörde kann auf Antrag iih Einzel
fall bei Fahrzeugen, die nur auf kurzen Strecken ver
kehren, folgende Ausnahmen zulassen^
1. bei Motorbarkassen, Inspektionsfahrzeugen, Bau- und
Arbeitsfahrzeugen kann auf die Ausrüstung nach § 46
Abs. 1 Nr. 3 (Landesteg) und Nr. 7 BSchUO (Schor-
b äume oder BundStaken) verzichtet werden;

2. bei kleinen Bau- und Arbeitsfahrzeugen kann auf die
Steuereinrichtung oder die Ruderanlage nach § 14 Abs. 1
BSchUO verzichtet werden, wenn die Fahrzeuge längs
seits eines Schleppers ode^ so kurz hinter einem Schlepp
per geschleppt werden, daß sie auf Kurs gehalten wer-,
den können. /

3.,Kleine Bau- und Arbeitsfahrzeuge brauchen nicht mit
dem Abort nach § 16 Abs. 2 BSchUO versehen zu sein.

3'';/ ■ ■ .V;/:
Die Untersuchungsbehörde stellt über die nach § 2

dieser Verordnung genehmigten Ausnahmen, die zu;-
gelassenen Strecken, die Bedingungen und den/Zeitraüm
der Ausnahmen eine Bescheinigung aus, die zusammen
mit dem Schiffszeugnis aüfzubewahren ist. >zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"■ „■ §■ 4 /-■ ■ ■  . •
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft

und gilt bis zum Ab^uf des 31. Dezember 1968.
Hamburg, den 2. November 1966
B 92.3 — 628/66 II—

'  Wasser-und Schiffahrtsdirektion
Hamburg

In Vertretung
^ _ Dr. M e y e r - O s t e r k a m p

Bremen, den 2. November 1966
Tgb,Nr. 4306/66 B

Wasser-und Schiffahrtsdirektion

Bremen

In Vertretung
Kr awczynski

Aurich, den 2. November 1966
B — 6115/66

/  Wasser- und Schiffahrtsdirektion

\  Aurich V ^
In Vertretung

.  Dr.-Ing. R e h d e r
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Hannover, den 2. November 1966
85 601 — VO

Wasser- und SdiiffahrtsdirektiQn
Hannover -

J e n s e n

Münster, den 2. November 1966^
B 1886 Bi

'  Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Münster

In Vertretung
Dörholt

(VkBl 1966 S. 610)

Nr. 376 Sdiiffahrtspolizeiliche Anordnung über die
Zulassung bestimmter Schuten und Leich
ter zur Fahrt mit herabgesetzter Mindest
bemannung auf der Weser und ihren
Quell- und Nebenflüssen im Bereich der
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Han
nover

Auf Grund des § 12a) der Binnenschiffsuntersuchungsr
Ordnung (BSchUO) vpm 18. Juli 1956 (Bundesgesetz-

, biatt II S. 769), zuletzt geändert , durch Verordnung vom
2. Oktober 1965 (Bundesgesetzblatt II S. 1445), wird
angeordnete

§^1 , ,

Abweichend von § 68 Absatz 1 BSchUO genügt auf der
Weser von km 0,0 bis km 354,19Q (Landesgrenze Nieder
sachsen/Bremen) sowie auf , der Werra, der Fulda, der
Aller und der Leine bei Schuten und Leichtem (Kohlen
prähme, Kieskähne) mit einer Tragfähigkeit bis zu 150 t
— ausgenommen Tankleichter — die Besetzung mit
einem Schiffsführer, wenn sie auf Strecken von höchstens
10 km verkehren.

X  ̂'.2- ■ ' ■.'/
Die Wasser- und'Schiffahrtsdirektion Hannover kann

auf Antrag und nach Prüfung durch die Schiffsunter-
,  suchungskomttiission in Minden genehmigen, daß Schuten
und Leichter — ausgenomnaeri Tankleichter — bis zu
einer Tragfähigkeit von 250 It unter der Voraussetzung
des § 1 nur mit einem Schiffsführer besetzt sind. Diese
Genehmigung ist an Bord mitzuführen.

V .. - ■ §3
Diese Anordnung tritt am 15. Dezember 1966 in Kraft

und gilt biis zum Ablauf des 30. November 1967.
Hahnover, den 3. November 1^6
— 86 611 —

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Hannover
In Vertretung:
Dr, Tiemahn

(VkBl 1966 S. 611)

Nr. •377 Schiffahrtspoli^eiliche Anordming für die
Sdiubsdiiffahrt auf der Elbe und auf dem
Elbe-Lübeck-Kanai

Auf Grghd des § 116 Nr. 3 der Binnenschiffahrtstraßen-
Ordnung 1066 (pSchSO 1966) vom 11. Oktober 1966 (Bun
desgesetzblatt II S. 1333) wird angeordnet:

§1

Geltungsbereich
Diese Anordnung gilt auf der Elbe (§ 1 — El —BSchSO

1966) und auf dem Elbe-Lübeck-Kanal (§ 1 — ELK —
BSchSO 1966).

§ 2

Begriffsbestimmungen
(1) Als Schubverband gilt eine Zusammenstellung von

fest miteinander verbundenen Fahrzeugen, von denen
sich mindestens eines vor deih Schubschiff befindet.
(2) Als Schubschiff gilt ein Fahrzeug mit eigener Trieb

kraft, das nach seiner Bauart und Einrichtung zum Schie
ben bestimmt ist und verwendet wird.
(3) Als "Schubleichter gilt ein Fährzeug ohne eigene

Triebkraft, das in einem Schubverbahd verwendet wird
und nach seiner ̂ auart und Eihrichtung hierfür bestimmt
ist.

§ 3
Anwendung der Binnenschiffahrtstraßen-Ordnung 1966
(1) Schubverbände unterliegen den Bestimmungen der

BSchSO 1966 über Schleppzüge, sofern nachstehend nicht
etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die §§ 33a, 57, 58, 81 Nr. 2, § 6 — El — und § 3
Nr. 1 — ELK — BSchSO 1966 gelten nicht für Schubver
bände.

(3) Die §§ 2, 17, 18, 20 Nr. 2, §§ 23, 24, 34 Nr. 2, §§ 71
und 72 BSchSO 1966 gelten nicht für Schubleichter.

§4
Lichter der Schubverbändp

(1) Ein in Fahrt befindlicher Schub verband muß bei
Nacht folgende Lichter führen:

a) als Topplichter

1. drei weiße starke Lichter nach § 28 Buchstabe a
BSchSO 1966 auf dem Vorschiff des Fahrzeugs,
das sich an der Spitze des Schubverbandes be
findet. Diese Lichter müssen in einem gleich
seitigen Dreieck angeordnet sein, dessen Grund
linie waagerecht liegt und das rechtwinklig zur
Längsachse des Verbandes steht. Die beiden un-

i  teren Lichter müssen mindestens I m über den
roten und grünen Seitenlichtern in einem Ab
stand von 1,25 m voneinander und etwa 1,10 m
unter dem obersten LiCht angebracht sein,

2. ein weißes helles Licht auf dem Vorschiff jedes
anderen Fahrzeugs, dessen ganze Breite von
vorn sichtbar ist. Dieses Licht darf nicht höher
als das oberste Licht nach, Nummer 1 gesetzt
werden,

b) als Seitenlichter
die Lichter nach § 28* Buchstabe b BSchSO 1966.
Diese Lichter sind auf dem breitesten Teil des
Schubverbandes so nahe wie möglich zum Schub
schiff zu setzen,

c) als Hecklichter
1. drei weiße gewöhnliche Lichter nach § 28 Buch

stabe c BSchSO; 1966 auf dem Schubschiff in
einer waagerechten Linie senkrecht zur Längs
achse, mindestens 3 m über der Wasserober
fläche und mit einem gegenseitigen Abstand von
1,25 m,

2. ein weißes gewöhnliches Licht nach § 28 Buch
stabe c BSchSO 1966 auf dem Schubschiff und
auf jedem anderen Fahrzeug, dessen ganze
Breite von hinten sichtbar ist.

(2) Stilliegende Schubverbände müssen bei Nacht min
destens zwei weiße gewöhnliche Lichter, je eins am An
fang und am Ende des Verbandes, an der Fahrwasser
seite führen.

^ (3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für
Schubverbände, die nicht länger als 70 m sind. Diese
Schubverbände müssen bei Nacht während der Fahrt die
nach § 28 BSchSO 1966 für Selbstfahrer vorgeschriebenen
Lichter führen.

(4) Sdiubverbände nach Absatz 1 mit Anhängen —
ausgenominen Schubverbände, die nicht länger als 70 m
sind müssen bei Nacht ein weiteres weißes starkes
Topplicht über dem obersten Licht nach xAbsatz 1 Buch
stabe a) Nummer 1 zusätzlich führen.
(5) Anhänge von Schubverbänden nach Absatz 3 und 4

müssen bei Nacht die Lichter nach §§ 30 und 31 — gege
benenfalls auch nach § 32 — BSchSO 1966 führeh.

§ 5
Zusammenstellung der Schubverbände

Schubverbände müssen leicht und gefahrlos begehbar
sein.

§ 6
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und

gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 1969.

Hamburg, den 7. November 1966
— B 91.21 — 837/66 —

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Hamburg
W e t z e 1

(VkBl 1966 S. 611)
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Nr. 378 Sdiiffahrtspolizelliche Anordnung über das
Längsseitsschleppen von Fahrzeugen auf
der BSdiS Elbe

Auf Grund des § 12 a der Binnensdiiffs-Untersudiungs-
ordnung (BSdiUO) vom 18. Juli 1956 (Bundesgesetzbl. II
S. 769), zuletzt geändert durch die Verordnung vom
2. Oktober 1965 (Bundesgesetzbl. II S. 1445) und des
§116 Nr. 3 der Binnensdaiffahrtstraßen-Ordnung 1966
(BSdiSO 1966) vom 11. Oktober 1966 (Bundesgesetzbl. II
S. 1333) wird angeordnet:

§ 1
Auf der Binnensdiiffahrtstraße Elbe kann ein Schlep

per, ein Schubschiff oder ein Motorgüterschiff abweichend
von §68 Bipnenschiffs-Untersuchungsordnung und §2
Nr. 1, § 17 sowie § 18 Nr. 1 Binnenschiffahrtstraßen-Ord
nung 1966 zu Versuchszwecken ein unbemanntes Fahr
zeug ohne eigene Triebkraft längsseits schleppen, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind;
1. Besteht die Mindestbemannung des schleppenden Fahr
zeuges nur aus einem Matrosen, so ist die Decksmann
schaft um eine Person zu verstärken. Besteht die Min
destbemannung des schleppenden Fahrzeuges nur aus
einem oder mehreren Schiffsjungen, so ist sie um
einen Matrosen zu verstärken;

2. mindestens ein Matrose der Mindestbemannung oder
der nach Nummer 1 verstärkten Besatzung des schlep
penden Fahrzeuges muß eine Fahrzeit als Matrose von
mindestens 2 Jahren nachweisen können;

3. die Gesamtbreite des Schleppzuges in der Berg- und
Talfahrt darf 18 m, die Länge des längsseits gekup
pelten Anhangs 67,0 m nicht überschreiten;

4. die Gesamttragfähigkeit des Schleppzuges in t darf das
Vierfache der Maschinenleisturig des schleppenden
Fahrzeuges in PS nicht überschreiten;

5. die Steuereinrichtung des schleppenden Fahrzeuges
muß ein sicheres Manövrieren des Schleppzuges ge
währleisten;

6. die Verbindungen zwischen dem schleppenden Fahr
zeug und dem längsseits gekuppelten Anhang müssen
so hergestellt sein, daß der Schleppzug sicher manö
vriert werden kann;

7. je nach ihrer Bauart muß die Steuereinrichtung des
längsseits gekuppelten Anhangs durch eine leicht zu
lösende Sperre feststellbar oder frei beweglich sein.
Im letzteren Fall dürfen Personen durch die sich be
wegenden Steuerorgane nicht gefährdet werden;

8. eine ausreichende freie Sicht aus dem Steuerstand des
schleppenden Fahrzeuges muß auch über den längs
seits gekuppelten Anhang hinweg möglich sein;

9. ein schneller und sicherer Übergang von einem zum
anderen Fahrzeug muß möglich sein.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und

gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 1968.
Hamburg, den 7. November 1966
— B 91.21, B 92.3018 — 728/66 —

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Hamburg
W e t z e 1

(VkBl 1966 S. 612)

Nr. 379 Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt
über die Abgabe von Schallzeichen beim
Stilliegen

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei
verordnung vom 24. Dezember 1954 — RheinSchPVO
(Bundesgesetzbl. II S. 1411), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25. März 1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147),
wird für Fahrzeuge und Flöße, die im Fahrwasser oder in
dessen Nähe außerhalb von Häfen oder besonders dafür
angewiesenen Stellen stilliegen und bei unsichtigem
ter die in § 82 RheinSchPVO vorgesehenen Schallzeichen
(Glockenschläge oder Schläge von Metall auf Metall) nam
dem letzten Satz dieser Bestimmung zu geben haben, in
Abweichung hiervon angeordnet:
Bei Tag müssen sie diese Zeichen geben, sobald und

solange sie das Zeichen eines herankommenden Fahrzeugs
vernehmen.

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und
gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968.
Duisburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

In Vertretung
Min tzel

Mainz, den 15. November 1966
Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Mainz

Becker

Freiburg, den 15. November 1966
Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Freiburg
kn äb1e

ZKR 1966 — III — 11

(VkBl 1966 S. 612)

Nr. 380 Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt
über die Fahrt mit Radar und bei unsich
tigem Wetter

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei
verordnung vom 24. Dezember 1954 — RheinSchPVO —
(Bundesgesetzbl. II S. 1411), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25. März 1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147),
wird angeordnet:

§  1

Vorschriften über die Fahrt mit Radar und bei unsich
tigem Wetter

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Die Benutzung eines Radargerätes befreit die
Fahrzeuge nicht von der Verpflichtung, alle Be
stimmungen der RheinSchPVO einzuhalten, sofern
nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist.

2. Bei der Entscheidung, die Fahrt einzustellen oder
fortzusetzen und bei der Bemessung der Fahrt-
geschwindigkeit (§ 80 RheinSchPVO) dürfen Fahr
zeuge, die ein Radargerät benutzen, .die Radar
ortung als nautisches Hilfsmittel berücksichtigen,
jedoch nur insoweit, als die Sicherheit anderer
Fahrzeuge nicht gefährdet wird. Sie müssen ins
besondere der verminderten Sicht der Schiffs
führer anderer Fahrzeuge Rechnung tragen.
Talfahrer auf der Strecke Bingen - St. Goar dürfen
von dieser Bestimmung keinen Gebrauch machen
und dürfen deshalb das Signal nach Ziffer II Nr. 1
nicht geben.

3. Unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung
über die Erteilung von Rheinschifferpatenten muß
derjenige, der zur Führung eines Fahrzeuges ein
Radargerät benutzt, ein Zeugnis nach der Ver
ordnung über die Erteilung von Radarschiffer-
Zeugnissen für den Rhein besitzen.
Auf Fahrzeugen, die mit Radarhilfe fahren, muß
sich außer der im vorigen Absatz genannten
Person ständig eine zweite, mit der Verwendung
des Radars in der Schiffahrt hinreichend ver
traute Person im Steuerstand aufhalten.

Wenn der Steuerstand eines Fahrzeuges beson
ders dafür eingerichtet ist, bei der R^darfahrt
die Führung durch eine einzige Person zu ermög
lichen, so genügt es, wenn die in Satz 2 vor
geschriebene zweite Person der Mindestbeman
nung angehört. Im Schiffsattest muß ein Vermerk
hierüber eingetragen sein.

4. Das Radargerät muß einem Baumuster entspre
chen, das für die Flußschiffahrt geeignet und von
der zuständigen Behörde eines der Rheinuferstaa
ten oder Belgiens zugelassen ist. Es muß in gutem
Zustand sein.

5. Fahrzeuge, die ein Radargerät benutzen, müssen
mit einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwin
digkeit ausgerüstet sein. Die zuständige Behörde
kann jedoch Fähren hiervon befreien.



VkBl Amtlicher Teil 613 Heft 23 —1966

6. Die mit Radarhilfe einzeln oder in Schleppzügen
und Schubverbänden fahrenden Fahrzeuge sind
befreit.

a) von der Abgabe des Schallzeichens nach § 81
RheinSchPVO,

b) von der Aufstellung eines Ausgucks gemäß
§ 80 Nr. 1 Abs. 2 RheinSchPVO, sofern der
Schiffsführer in der Lage ist, audi ohne den
Ausguck die Fahrt gefahrlos fortzusetzen.

II. Vorschriften über das Verhalten von und gegenüber
Radartalfahrem

1. Bei unsichtigem Wetter müssen alle mit Radar
hilfe zu Tal fahrenden einzelnen Fahrzeuge,
Schleppzüge und Schubverbände, mit Ausnahme
der Kleinfahrzeuge,
a) sobald sie auf dem Radarschirm Fahrzeuge

bemerken, deren Kurs nicht den Eintritt jeg
licher Gefahrenlage ausscjiließt, und

b) sobald sie sich, einem Stromabschnitt nähern,
in dem sich auf dem Radarschirm nicht wahr
nehmbare Fahrzeuge befinden können,

dreimal hintereinander drei ohne Unterbrechung
aufeinanderfolgende Töne von verschiedener
Höhe mit einer Dauer von insgesamt etwa zwei
Sekunden geben.
Die ̂ Frequenzen der Töne müssen zwischen 165
und 297 Hertz liegen. Zwischen dem höchsten
und dem tiefsten Ton muß ein Intervall von min
destens zwei ganzeij Tönen bestehen. Jede Folge
der drei Töne muß mit dem tiefsten Ton begin
nen und mit dem höchsten enden. Dieses Signal
von dreimal drei Tönen ist sooft wie notwendig
zu wiederholen.

Geschobene Fahrzeuge geben kein Schallzeichen.
2. In den unter Nummer 1 genannten Fällen muß

der Talfahrer femer seine Geschwindigkeit ver
mindern und, falls nötig, Bug zu Tal anhalten
öder aufdrehen.

3. Andere Fahrzeuge, die das Signal nach Nummer 1
hören, müssen

a) wenn sie sich in der Nähe eines Ufers befin
den, an diesem Ufer bleiben und dort, falls
erforderlich, bis zui Beendigung der Vorbei
fahrt anhalten,

b) wenn sie sich nicht in der Nähe eines Ufers
befinden oder gerade von einem Ufer zum
anderen wechseln, einen möglichst weiten
Raum des Fahrwassers freimachen.

III. Nebelzeichen der Radarbergfahrer
Mit Radarhilfe zu Berg fahrende Fahrzeuge — ge
schobene Fahrzeuge ausgenommen — müssen in den
Fällen der Ziffer II Nr. 1 Buchstaben a) und b) als
Nebelzeichen „einen langen Ton" geben, der in
Abständen von längstens einer Minute zu wioder-
holen ist. Das Zeichen ist sooft wie notwendig zu
wiederholen.

IV. Radar-Schleppzüge und Schubverbände
1. Schleppzüge dürfen, sobald die Verständigung

zwischen den Anhängen und dem Schlepper mit
tels der Sichtzeichen nach § 58 Nr. 3 RheinSchPVO
nicht mehr möglich ist, von der Bestimmung der
Ziffer I Nr. 2 nur Gebrauch machen, wenn alle
Fahrzeuge des Schleppzuges ein Radargerät be
nutzen und mit einer Sprechfunkanlage zur Ver
ständigung der Fahrzeuge untereinander oder
mit einer gleichwertigen Einrichtung ausgerüstet
sind.

Zu Tal fahrende Schleppzüge müssen so ein
gerichtet sein, daß sie Bug zu Tal anhalten kön
nen.

2. In Schubverbänden und Zusammenstellungen, die
ausschließlich aus gekuppelten Fahrzeugen be
stehen, braucht nur dasjenige Fahrzeug, auf dem
sich der Führer des Schubverbandes oder der
Fahrzeugzusammenstellung befindet, ein Radar
gerät zu benutzen.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und
gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968.

Duisburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

In Vertretung
Dr. Steffen

Mainz, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Mainz

Becker

Freiburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Freiburg
Knäble

ZKR 1966 — III — 22

(VkBl 1966 S. 612)

Nr. 381 Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt
über die gegenseitige Verständigung zwi
schen bestimmten gekuppelten Fahrzeugen
(Ergänzung des § 57 RheinSchPVO)

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei
verordnung .vom 24. Dezember 1954 — RheinSchPVO
(Bundesgesetzbl. II S. 1411), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25. März 1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147),
wird angeordnet:

§1

(1) Sind zwei Fahrzeuge mit Maschinenantrieb so ge
kuppelt, daß eines davon mit dem Heck in Fahrtrichtung
liegt, so muß zwischen den Steuerständen eine ausrei
chende Verständigung sichergestellt sein.
(2) Die Verwendung der Funksprecheinrichtungen auf

den Frequenzen der Funkwege des öffentlichen oder des
nautischen Dienstes ist für diesen Zweck verboten.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und
gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968.
Duisburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

In Vertretung
M i n t z e 1

Mainz, den 1-5. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Mainz

Becker

Freiburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Freiburg
Knäble

ZKR 1966 — III — 13

(VkBl 1966 S. 613)

Nr. 382 Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt
über die Höchstabmessungen der Fahr
zeuge und starren Fahrzeugzusammen
stellungen — außer Schubverbänden —
beim Durchfahren der Schleusen zwischen
Straßburg und Basel

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei
verordnung vom 24. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. II
S. 1411), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. März
1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147), wird angeordnet:

§  1

Die ̂ Höchstabmessungen der Fahrzeuge und starren
Fahrzeugzusammenstellungen — außer Schub verbänden
— beim Durchfahren der Schleusen zwischen Straßburg
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und Basel werden vorbehaltlich einer Au^nahmeerlaubnis
der zuständige?! Behörde wie folgt festgesetzt:

Kembser Schleuse
kleine große
Kammer Kammer

übrige Schleusen
kleine große
Kammer Kammer

Lange 95 m 180 m 183 m 133 m
Breite 22,40 m 22,40 m 11,20 m 22,40 in

§ 2 ■

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft
und gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968.

Duisburg, den 15. November 1966
Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Duisburg
In Vertretung
Dr. Steffen

Mainz, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Mainz

Becker

Freiburg, den 15. November 1966
Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Freiburg
Knäble

ZKR 1966 — III — 23

(VkBl 1966 S. 613) .

Nr. 383 Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt
über die Höchstabm^ssungen für Fahr
zeuge und Fahrzeugzusainäienstellungen

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei
verordnung vom 24. Dezember 1954 — RheinSchPVO
(Bundesgesetzbl. II S. 1411), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25, März 1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147),
wird angeordnet:

§ 1

1.Die Länge der auf dem Rhein verkehrenden Fahrzeuge
darf 110 in nicht überschreiten.

2. Längere Fahrzeuge: können gegebenenfalls zu Vör-
süchszw:ecken oder auf bestimmten Strecken unter den
im Schiffsattest festgelegten Bedingungen verkehrenj
diese Bedingungen sollen den Empfehlungen ent
sprechen, die die zuständigen Organe der Ö^einufer-
staaten und Belgiens durch gemeinsamen Beschluß fest
setzen.

3. Die Bestimmungen der Nummern 1 und 2 sind nicht auf
Fahrzeuge anzuwenden, deren Kiel vor dem 1. Januar
1963 gelegt worden ist.

4. Die Abmessungen anderer FahrzeugZusammenstellun-
gen als Schubverbände dürfen die für diese vorge
schriebenen Höchstabmessungen nicht überschreiten,
sofern nicht die zuständigen Behörden eine Sohder-
erlaubnis erteilen; diese Hrlaübnis soll den Empfehlun
gen entsprechen, die durch gemeinsamen Beschluß der
in Nummer 2 genannten Organe festgesetzt sind.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und
gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968.
Duisburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

In Vertretung
Mi n tz e 1

Mainz, den 15. November 1966 , "
Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Mainz

Becker

Freiburg, den 15. November 1966
- Wasser- und Sc^iffahrtsdirektion

Freiburg
Knäble

ZKR 1966 - III - 10 -

(VkBl 1966 S. 614) '

Nr. 384 Bekanhtmachung für die RheinscUlfahrt
über die Kennzeic3inung von Festmach^-
bojen bei Nacht

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei-
verordnimg vom 24. Pezember 1954 — RheinSchPVO,—
(bundesgesetzbl. II Si l4ll), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25^ März 1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147)V
wird angeordnet:

'  ̂ ■ §,^1. ^ ,
Für Festmachebojeh kann die Lichterführung im Einzel

fall abweichend vcin § 74 Buchstabe c RheinSÄPVO gere
gelt oder erlassen werden.

^  ' .§ 2 ~
Diese Anordnung tritt am 1.'Januar 1967 in Kraft und

gilt bis zum Ablauf des. 30. September 1968.
Duisburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

In Vertretung
Mintzel

Mainz, den 15. November 1966
Wasser- und Sci^i|fahrtsciifektion

Mainz

B ecke r V .

Freiburg, den 15. November 1966
WasSer- und Schiffahrtsdirektion

Freiburg
Kn ab1e

ZKR 1966 — III — 9

(VkBl 1966 S. 614) s

Nr. 385 Bekanntmachung für die /Rheinschiffahrt
über die Länge der Bergschleppzüge zwi
schen St. Goar und Bingen

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei-
yerordnung vom 24. Dezember 1954 — RheinSchPVO —
(Bundesgesetzbl. II S. 1411), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25. März 1;966 (BündesgesetzbL II S. 147),
wird angeordnet:

■  " , §1 '
Abweichend von 106 Nn 3 Abs. 1 RheinSchPVO gilt

folgende Regelung;
„Zwischen St. Goar und Bingen dürfen Bergschleppzüge

aus höchstens fünf Fahrzeugen Hintereinander bestehen.
Die Gesamttragfähigkeit der Anhänge darf 5600 t, die Ge
samtlänge eines Bergschleppzuges 650 m nicht überschrei- ,
ten. Die Gesamttragfähigkeit der Anhänge darf jedoch '
mehr als 5600 t betragen, wen sie das 2,2fache der ̂ a-
schinenleistung des Schleppers in PS nicht überschreitet.,
Auf der Binger-Loch-Stredce zwischen Aßmannshausen
und Bingen darf zusätzlich Vorspann genommen werden."

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und
gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968,
Duisburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

InVertretung
' Mintzel

Mainz, den 15. November 1966
Wasser- und Schiffahrt^direktipn

Mainz

Becker

treiburg, den 15. Novepil^er 196^6 \
Wasser- und Schi^^^

Freiburg /
Knäble

ZKR 1966 — III— 8

(VkBl 1966 S. 614)
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Nr. 386 Bekaimtmadiüng für die Rheinschiffahrt
über die Verkehrsregelung an den Mün
dungen der Duisburg-Ruhrorter Häfen

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinsdiiffahrtpolizei-
, Verordnung vom 24. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. II
S. 1411), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. März
1966 (Bundesgesetzbl. II S. 147), wird angeordnet:

§ 1

Vor dem Einfahren in die Hochfelder Häfen,
deii Duisburger Außenhafen,
den Duisburger Parallelhafeh,
den Ruhrörter Hafenkanal und
den Ruhrörter Hafenmund

müssen alle auf dem Rhein zu Tal kommenden Fahrzeuge
mit und ohne Anhang auf, Strom aufdrehen und dürfen
erst einlaufen, wenn sie stromrecht liegen und die
Hafeneinfahrt zu übersehen ist.

Das Einsemmen von Fahrzeugen ist verboten.

§ 2

Fahrzeuge mit und ohne Anhang, die aus dem Ruhr-
orter Hafenmund ausfahren, dürfen abweichend von § 6
Nr. 2 Abschnitt VIII —Duisburg-Ruhrort —• der Vor
schriften für die Reeden auf dem Rhein erst bei Rhein-km
780,9 (unterhalb des Schiffsmastes) bergwärts aufdrehen.
Dies gilt nicht für einzeln fahrende Hafenbugsierboote
und Kleinfahrzeuge.

■  3'
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft

und gilt bis zum Ablauf des 30. September 1968,

Duisburg, den 15. November 1966

,  Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Duisburg

In Vertretung
Mi n tz el

Mainz, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Mainz

Becker

Freiburg, den 15. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Freiburg
Knäble

ZKR 4966 — III — 12 >

(VkBl 1966 S. 615)

Nr. 387 Verordnung über die Aufhebung des
Fraditenausgleichs bei Mineralöltranspor
ten im Binnenschiffsverkehr
f Hinweis)

Bonn, den 15. November 1966
B 246/2061 Vmb/66

Die Verordnung über die Aufhebung des Frachtenaus
gleichs bei Mineralpltransporten im Binnenschiffsverkehr
vom 7. November 1966 ist im Bundesanzeiger Nr. 213
vom 12. November 1966 verkündet worden.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Lange

(VkBl 1966 S. 615)

Nr. 388 Verordnung Nr. 29/66 über die Festsetzung
von Entgelten für Verkehrsleistungen der
Binnenschiffahrt vom 4. November 1966
(FB Nr. 16/66 Frachtenausschuß Dortmimd)
(FC Nr. 11/66 Frachtenausschuß Bremen)

Bonn, den 15. November 1Ö66
B 242/2336 M/66

Nachstehend wird die Verordnung Nr. 29/66 vom 4.
November 1966 nachrichtlich bekanntgegeben. Die Ver

ordnung ist im Bundesanzeiger Nr. 211 vom 10. Novem
ber 1966 verkündet worden.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Marquardt

Verordnung Nr. 29/66
über die Festsetzung vöp Entgelten für Verkehrs

leistungen der Binnenschiffahrt
Vom 4. November 1966

Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über den ge
werblichen Binnenschiffsverkehr vom 1. Oktober 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1453) in der Fassung des Gesetzes
vom 1. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1163) wird ver
ordnet:

§ 1
(1) Nach Genehmigung gemäß § 28 des Gesetzes über

den gewerblichen Binnenschiffsverkehr werden rechts
verbindlich festgesetzt:

I. die vom Bezirksausschuß Dortmund-Ems-Kanal des
Frachtenausschusses Dortmund — FB Nr. 16/66 — be
schlossenen

Frachten für Getreide
von Emden

nach Nienburg und Leeseringen; ^
II. die vom Frachtenausschuß Dortmund — FB Nr. 16/

66 — beschlossenen

Frachten für Rohzucker
von niedersächsischen Häfen
nach Rhein-, Main- und Neckarhäfen;

III. die vom Frachtenausschuß Bremen — FC Nr. 11/
66 — beschlossenen

Frachten für Importkohlen
von Bremen

nach Nienburg und Minden.
(2) Der Wortlaut der Beschlüsse wird im FTB — Frach

ten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt — wie folgt
veröffentlicht werden*):

Zu Absatz 1 Ziffer I
im FTB Nr. 44 vom 5. 11. 1966,

zu Absatz 1 Ziffer II und III i
im FTB Nr. 45 vom 12. 11. 1966.

§ 2
iEs werden aufgehoben:
die vom Frachtenausschuß Dortmund beschlossenen,

durch § 1 Absatz 1 Ziffer I Nr. 25 der Verordnung Nr.
,  15/66 vom 24. Mai 1966 — FB Nr. 8/66 (Bundesanzei
ger Nr. 101 vom 1. Juni 1966) rechtsverbindlich festge^
setzten

Frachten für Rohzucker
von niedersächsischen Häfen
nach Rhein-, Maiif- und Neckarhäfen

. — FTB Reg.Nr. B 736/11
§ 3

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese Verord
nung verstößt, begeht eine Zuwiderhandlung im Sinne
des § 1 Nr. 8 des Wirtschaftsstrafgesetzes 1954 vom 9.
Juli 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 175), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Dezember 1962 (Bundesgesetzbl. I
S. 761).

§ 4
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Über

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I
S. 1) in Verbindung mit § 44 des Gesetzes über den ge
werblichen Binnenschiffsverkehr auch im Land Berlin.

§ 5
Diese Verordnung tritt am 15. November 1966 in Kraft.

Bonti, den 4. November 1966

Der Bundesminister für Verkehr
In Vertretung

Dr. Seiermann
(VkBl 1966 S. 615)

♦) Der FTB — Frachten- und Tarifanzeiger der Binnensdiiff-
T  Binnensdiiffahrts-Verlag GmbH, vormRhein-Veriag, 4 Duisburg-Ruhrort, Dammstraße 15/17, bezogen

uSJiä« riditen sldi nacJi demUmfang der JewelUgen Ausgabe des FTB, die nur gesdüossen
zum Preis von 0,25 DM Je BUtt DIN A 6 abgegeben ̂ 5d
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Nr. 389 ScMffahrtspolizeiliche Anordnung über die
Aufhebung schiffahrtspolizeilicher Anord
nungen

Auf Grund des § 116 Nr. 3 der Binnensdiiffahrtstraßen-
Ordnung 1966 vom 11. Oktober 1966 (Bundesgesetzbl. II
S. 1333, 1334) wird angeordnet:

§ 1

Die nachstehenden schiffahrtspolizeilichen Anordnun
gen werden aufgehoben:
1. Schiffahrtspolizeiliche Anordnung vom 6. April 1966
über den Verkehr durch die Schleuse Geesthacht, Elbe-
km 586,3 (Verkehrsblatt S. 272),

2. Schiffahrtspolizeiliche Anordnung vom 30. Juni 1966
über die Abmessungen der Fahrzeuge auf der Ilmenau
(Verkehrsblatt S. 409).

§ 2

Die Anordnung tritt am 15. Dezember 1966 in Kraft.
Hamburg, den 22. November 1966
B 91.133/53/65 — 774/66

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Hamburg
W e t z e 1

(VkBl 1966 S. 616)

Nr. 390 Anordnung über Beschränkungen der
Schiffahrt bei Hochwasser auf der Mosel

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Moselschiffahrtpolizei
verordnung — MoselSchPVO — vom 19. Mai 1964 (Bun
desgesetzbl. II S. 586), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 18. August 1966 (Bundesgesetzbl. II S. 709), wird
angeordnet:

§ 1

1. Die an den Schleusen angebrachte Hochwassermarke,
bei deren Erreichen oder überschreiten die Schiffahrt
mit Ausnahme des Übersetzverkehrs nach § 107
MoselSchPVO verboten ist, wird als Hochwasser
marke III bezeichnet.

Erreicht oder überschreitet der Wasserstand diese
Marke, so haben die Fahrzeuge den nächsten Sicher
heitshafen aufzusuchen oder — soweit dies nicht mög
lich ist — an geeigneter Stelle festzumachen. Die
Marke III wird jeweils am Unterpegel der Schleuse
wie folgt festgelegt:

ii)

Lehmen

Müden

Fankel

St. Aldegund
Enkirch
Zeltingen
Wintrich
Detzem

Trier
Grevenmacher

Palzem
Apach
Königsmachern

7,15 m
7,30 m
7,80 m
7,75 m
7,80 m
6,95 m
6,75 m
7,05 m
6,95 m
5,20 m
5,30 m
3,60 m
7,80 m

(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN +
(NN+

70,20 m)
77,80 m)
84,80 m)
91,75 m)
98,80 m)
105,45 m)
111,25 m)
119,05 m)
127,95 m)
133,45 m)
139,80 m)
143,60 m)
147,80 m)

sind, sofern das Ladungsgewicht in t mehr als
das l,4fache ihrer Maschinenleistung in PS be
trägt, sowie

allen Selbstfahrern mit Ausnahme der unter i)
genannten, bei denen das Ladungsgewicht in t
mehr als (las Doppelte ihrer Maschinenleistung
in PS beträgt.

Fahrzeuge, denen die Fahrt hiernach verboten ist,
haben den nächsten Sicherheitshafen aufzusuchen.

3. Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hoch
wassermarke I, so ist Schleppzügen die Fahrt zu Tal
verboten. Sie haben den nächsten Sicherheitshafen
aufzusuchen.

4. Die Marken II und I werden wie folgt festgelegt:

Pegel Cochem
Unterpegel Trier
ünterpegel Palzem

Marke II

5,00 m
5,80 m
4,50 m

Marke I

4,50 m
5,20 m
3,70 m

Auf der Strecke Thionville - Metz gelten als Marke
III die vor dem Ausbau festgelegten Marken, und
zwar:

für die Stauhaltung Uckange 3,30 m (NGF + 153,48 m)
am ünterpegel des Wehres,

für die Stauhaltung Argancy 4,20 m (NGF + 162,77 m)
am Pegel Pont des Morts in Metz.

2. Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hoch
wassermarke II, so ist verboten:

a) die Fahrt zu Berg
den Schleppzügen, bei denen das Ladungsgewicht
in t mehr als das l,4fache der Maschinenleistung
in PS beträgt;

b) die Fahrt zu Berg und zu Tal
i) , den Selbstfahrern der auf den französischen

Kanälen- und der Saar verkehrenden Art und
den Selbstfahrern, die aus Fahrzeugen ohne
eigene Tpebkraft zu lolchen umgebaut worden

Sie gelten für folgende Strecken:
Der Pegel Cochem für die Strecke

Koblenz - Bernkastel-Kues,

der ünterpegel Trier für die Strecke
Bernkastel-Kues - Sauermündung,

der ünterpegel Palzem für die Strecke
Sauermündung - Thionville.

§ 2 .

Diese Anordnung tritt am 15. Dezember 1966 in Kraft
und gilt bis zum Ablauf des 14. Dezember 1968.

Mainz, den 24. November 1966
Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Mainz

Becker

(VkBl 1966 S. 616)

Nr. 391 Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt
über die Schubschiffahrt

Auf Grund des § 102 Nr. 3 der Rheinschiffahrtpolizei
verordnung vom 24. Dezember 1954 — RheinSchPVO
(Bundesgesetzbl. II S. 1411), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 25. März 1966 (Bui^desgesetzbl. II S. 147),
wird angeordnet:

§ 1

1. Begriffsbestimmungen
1. Als Schubverband gilt eine starre Verbindung von
Fahrzeugen, von denen sich mindestens eines vor
dem Fahrzeug mit eigener Triebkraft befindet, das
den Verband fortbewegt. Die Zusammenstellung
eines Schubbootes mit einem längsseits gekuppel
ten Schubleichter gilt nicht als Schubverband.

2. Als Schubboot gilt ein Fahrzeug mit eigener Trieb
kraft, das zur Fortbewegung eines Schub Verbandes
gebaut oder eingerichtet ist.

3. Als Schubleichter gilt ein zur Fortbewegung durch
Schubboote gebautes oder eingerichtetes Fahrzeug
a) ohne eigene Triebkraft

oder

b) mit Hilfsantrieb, dessen es sich nur bedient,
wenn es in einem Schubverband fährt oder
außerhalb eines Schub Verbandes kleine Orts
veränderungen vornimmt.

II. Anwendung der Rheinschiffahrtpolizeiv'erordnuiig
1. Schubverbände unterliegen den Bestimmungen der
RheinSchPVO für Schleppzüge, sofern nachstehend
nicht etwas anderes bestimmt ist.

2. Die §§ 31, 35, 36, 56, 57, 58, 63, 81 Nr. 2 und § 106
gelten nicht für Schubverbände.

3. Die §§ 18, 20 Nr. 2, §§ 23 und 24 gelten nicht für
Schubleichter.

Die §§2 und 17 sind auf Schubleichter nur dann
anwendbar, wenn diese außerhalb eines Schub
verbandes im Schlepp oder längsseits gekuppelt
mitgeführt werden; sie sind jedoch nicht anwend-
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bar, wenn ein Sdiubleiditef längsseits gekuppelt
von einem Sdmbboot mitgeführt wird, dessen
Schiffsattest ihre Anwendung für diesen Fall nicht
verlangt.

§ 17 Nr. 1 gilt im übrigen für Schubleichter mit
Hilfsantrieb, wenn sie sich seiner bedienen, um
kleine Ortsveränderungen vorzunehmen.

4. § 71 gilt nur für Schubleichter, die Fahrzeuge im
Sinne von § 36 RheinSchPVO und der Bekannt-"
machung für die Rheinschiffahrt über die Kenn
zeichnung der Fahrzeuge, die Explosivstoffe beför
dern, vom 30. Juli 1965 (Verkehrsbl. S. 432) sind,
wenn sie außerhalb des Schubverbandes stilliegen.

5. § 82 gilt nicht für Schubleichter, wenn sie Teil
eines Schubverbandes sind.

III. Führer des Schubverbandes
1.Der Führer des Schubbootes ist zugleich der Füh

rer des Schub Verbandes.

2. Schubverbände müssen so zusammengestellt wer
den, daß jede Gefahr für die an Bord befindlichen
Personen und für die Schiffahrt vermieden wird;
die Maschinenstärke des Schubbootes und die Aus
rüstung des Schubverbandes sind dabei zu berück
sichtigen.

Während der Fahrt muß sich ein Matrose auf
jedem Schubleichter befinden, der vor dem Schub
boot oder längsseits des Schubbootes gekuppelt
fährt, wenn sich Frauen oder Kinder an Bord auf
halten.

3. Unbeschadet des § 18 Nr. 3 RheinSchPVO muß der
Führer des Schubverbandes diesen so zusammen
stellen, daß die freie Sicht vom Steuerstand nach
allen Seiten gewahrt ist.

4. Wenn sich in einem Schubverband Fahrzeuge be
finden, die zur Beförderung von Stoffen gemäß
§ 36 RheinSchPVO und der Bekanntmachung für
die Rheinschiffahrt über die Kennzeichnung der
Fahrzeuge, die Explosivstoffe befördern, vom 30.
Juli 1965 (Verkehrsbl. S. 432) dienen, ist der Schub
verbandsführer dafür verantwortlich, daß im Schub
verband die Betriebsvorschriften nach den Verord
nungen für die Beförderung solcher Stoffe beachtet
werden.

IV. Höchstabmessüngen der Schubverbände
1. Schubverbände dürfen folgende Abmessungen

nicht überschreiten:

a) Auf den Strecken Go-
rinchem - Salzig und
Bingen - Lauterburg
i) in der Berg- und

Talfahrt

ii) in der Talfahrt
wahlweise

b) Auf der Strecke Salzig
- Bingen
in der Berg- und Tal
fahrt

auf der Strecke Salzig
- St. Goar
in der Bergfahrt wahl
weise

c) Auf der Strecke Lau
terburg - unterste
Schleuse des kanali
sierten Rheins

i) in der Bergfahrt
ii) in der Talfahrt

d) Auf der Strecke unter
ste Schleuse des ka

nalisierten Rheins bis
Basel

*) Ohne Sondergenehmi
gung der zuständigen
Behörde jedoch in der
Schleuse Kembs nur

Länge in m Breite in m

185

150

110

185

185

110

1S5*)

180

22,40

33,60

22,40

11,40

11,40

22,40

22,80**)

Länge in m Breite in m
in den Schleusen Ott

marsheim, Fessenheim,
Vogelgrün, Marckols
heim und Rheinau 183

**) Bei der Durchfahrt durch die Schleusen zwischen
Basel und Straßburg, deren große Kammer nur
23 m breit ist, darf die Breite eines Verbandes
jedoch 22,40 m nicht überschreiten, wenn die
kleine Kammer der Schleuse außer Betrieb ist.

2. Für bestimmte Schubverbände, deren Fahrzeuge am
1. Juli 1960 bereits in Dienst gestellt waren oder
sich im Bau oder im Umbau befanden, sind jedoch
größere als in der vorstehenden Übersicht fest
gelegte Längen zugelassen, und zwar nach Maß
gabe der Bekanntmachung über die Längen und
Breiten der Schubverbände vom 31. Juli 1963
(Verkehrsbl. S. 403)

3. Die zuständige Behörde kann außerdem für einen
begrenzten Versuchszeitraum zulassen
a) auf der Strecke St. Goar - Bingen

Schubverbände in einer Fahrzeugbreite mit
einer Länge über 110 m;

b) auf den Strecken zwischen Pannerden (km 868)
und Krimpen (km 989) bestimmte Schubverbän
de, deren Höchstabmessungen noch zu bestim
men sind;

c) auf den übrigen Strecken des Rheins bestimmte
Schubverbände mit größeren als in vorste
hender Übersicht festgelegten Abmessungen.

4. Bei Niedrigwasser dürfen Schubverbände in der
Talfahrt auf den Strecken Spyck'sche Fähre-Salzig
und Bingen - Lauterburg die Breite von 22,40 m
nicht überschreiten. Diese Bestimmung gilt so
lange, wie folgende Pegelstände unterschritten
werden:

für die Strecke Spyck'sche Fähre (km 857,40) -
Rolandswerth (km 642,20)

am Pegel Ruhrort 210 cm,
für die Strecke zwischen Rolandswerth und
Lauterburg (km 349,50)

am Pegel Kaub 120 cm.

V. Zeichen und Lichter

Allgemeines

1.Die Bestimmungen der Ziffer V finden auf Schub
verbände, deren Länge 110 m und deren Breite
12 m nicht überschreiten, keine Anwendung.
Diese Schubverbände müssen die für Selbstfahrer
vorgeschriebenen Zeichen und Lichter führen.

Naditbezeichnung während der Fahrt
2. Ein Schubverband muß führen:

a) als Topplichter
i) drei weiße starke Lichter auf dem Vorschiff

des Fahrzeugs oder eines der Fahrzeuge an
der Spitze des Schubverbandes.
Diese Lichter müssen in der Form eines
gleichseitigen Dreiecks mit waagerechter
Grundlinie in einer Ebene senkrecht zur
Längsachse des Schubverbandes angeordnet
sein. Das oberste Licht muß mindestens 6 m
über dem Gangbord oder dem Deck, die ̂
beiden unteren müssen in einem gegenseiti
gen Abstand von etwa 1,25 m voneinander
und ungefähr 1,10 m unter dem obersten
Licht gesetzt werden;

ii) ein weißes helles Licht auf dem Vorschiff
jedes anderen Fahrzeugs, dessen ganze Brei
te von vorn sichtbar ist. Dieses Licht muß
mindestens 6 m über dem Gangbord oder
dem Deck gesetzt werden.

Alle diese Lichter müssen im übrigen den Vor
schriften des § 28 Buchstabe a RheinSchPVO
entsprechen; ihre Masten müssen in der Längs
achse des Fahrzeuges stehen, auf welchem sie
geführt werden;
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b) dds Seitenliditer \
die Lichter na(hi§ 28 Buchstabe b RheinSchPVQ.
Diese Lichter müssen auf ciem breitesten Teil
des Schubverbandes, höchstens 1 m von dessen
Außenseiten entfernt und möglichst nahe beim
Schubboot gesjetzt werden. Werden sie von
einem anderen Fahrzeug als dem Schubboot
geführt, so müssen sie mindestens 2 m über
der Wasseroberfläche gesetzt werden.

c) als hintere Lichter
ij drei weiße gewöhnliche Lichter auf dem

Schubhoot, Ih einer waagerechten Linie
senkrecht zur Längsachse, .mit einem ge
genseitigen seitlichen Abstand von etwa
1,25 m und so hoch, daß sie nicht durch -
eines der anderen Fahrzeuge des Verbandes
verdeckt werden können,

ii) ein weißes gewöhnliches Hecklicht auf jedem
weiteren Fahrzeug, dessen ganze Breite von
hinten sichtbar i^.

Alle diese Lichter müssen im übrigen den Vor
schriften des § 28 Buchstabe c RheinSchPVO
entsprechen.

3. Jeder Schubverband, der ein oder mehrere Fahr
zeuge im Sinne des § 36 Nr. 1 und 2 RheinSchPVO
mitführt, muß außer den in Nummer 2 vorgeschrie
benen Lichtern führen: V

a) vorn ein blaues helles Licht etwa 2,20 m unter
dem obersten Licht nach Nummer 2 Buchstabe
a, i) und über den gleichen Horizonts
sichtbar Wie dieses;' f

b) auf dem Schubboot ein von allen Seiten sicht
bares blaues helles Licht. "

4. Jeder Schubverband, der ein oder mehrere Fahr
zeuge, die Ammoniak befördern, mitführt, muß
außer den in Nummer;2 vorgeschriebenen Lichtem
führen: ,

a) vornV
ein rotes helles Licht etwa 2,20 m unter dein
obersten Licht nach Nummer 2 BüAstabe a, i)
und über den gleichen Bogen des Horizonts
sichtbar wie dieses;

b) auf dem Schubboot
ein rotes helles, springendes Licht, das aus
zwei etwa 1 m übereinander angebrachten La
ternen besteht, dib abwechselnd aufleuchten,
und zwar je zwanzig- bis fünfundzwanzigmal
in der Minute. Dieses Licht muß an einer ge
eigneten Stelle und so hoch gesetzt werden,
daß es von allen Seiten sichtbar ist.

5. Jeder Schubverband, der ein oder mehrere Fähr-,
zeuge, die Explosivstoffe befördern, mitführt, muß
außer den in Numiher 2 vorgeschriebenen Lichtem
führen: - ,

a) vorn

ein rotes helles Licht etwa 2,20 m Unter dem.
pbersten Licht nach Nummer 2 Buchstabe a, i)
und über den gleichen Bogen des Horizonts
sichtbar wie dieses;

b) auf dem Schubboot
ein von allen Seiten sichtbares rotes helles
Licht. ^ \ ,

6. Abweichend von den Bestimmungen der Nummer 2
muß ein S<hubverband mit einem Vorspannschlep
per nur die Topplichter und die hfnteren Lichter
nach Nummer 2 Buchstabe a und c führen.
Nachtbezeichnung beim Stilliegen

7. Schubleichter außerhalb eines Schubverbandes
müssen die für Fahrzeuge ohne eigene Triebkraft
vorgeschriebenen Lichter führen.

8. Jedes Fahrzeug des Schubverbandes muß das Licht
nach § 72 Nr. 1 RheinSchPVO führen.

9. Die in Nummer 3 genannten Schubverbände müs
sen außer, den in Nummer 8 genannten Lichtern
auf dem , Schubboot ein von allen Seiten sichtbares
blaues helles Licht führen.

10. Die in Nummer 4 genannten Schubverbände müs
sen außer den in Nummer 8 vorgeschriebenen
Lichtern auf dem Schubboot das röte helle sprin
gende Licht nadi Npmmer 4 Buchstabe b führen. ̂

11. Die in Nummer 5 genannten Schubverbände müs
sen. außer den in Nummer 8 vorgeschriebenen
Lichtem auf (fein Schubboot ein von allen Seiten
sichtbares rotes helles Licht führen.

Tagbezeidinung

12. Schubleichter außerhalb eines Schub Verbandes >
müssen die für Fahrzeuge Ohne eigene Triebkraft
vorges^riebenen Zeichen führen.

13. Führt ein Schub verband ein oder mehrere Fahr
zeuge im Sinne des § 36 Nr. 1 und 2 RheinSchPVO
mit, so muß jedes Jdipsef Fahrzeuge die nach die
ser Bestimmung vorgeschriebenen Zeichen führen.

14. Jeder S^ubverband, der ein oder mehrere Fahr- ,
zeuge, die Ammoniak oder Explosivstoffe beför
dern, mitführt, muß einen mindestehs 80 cm hohen
roten Kegel mit einem Durchmesser der Grund
fläche von mindestens 65 cm führen, der mit der
Spitze nach unten an einer geeigneten Stelle und
so hoch zu setzen ist, daß er von allen Seiten
sichtbar ist. ' ;

Fahrzeuge, die Ammoniak befördern, müssen
außerdem eine rote guadratische TafeL von min
destens 50 cm Seitenlänge führen, die auf beiden
Seiten ein weißesf miridestens 35 hohes „E"
trägt. Diese Tafel ist längsschiffs so aufzustellen,
daß sie von beiden Seiten deutlich sichtbar ist.

15. Ein SchubVerbänd mit einem Vorspannschlepper
muß vom den gelben Ball nach § 35 Nr. 2 Rhein
SchPVO führen.

VI. 3tiUiegeh> Anker ■

.  1 Beim Stilliegen müssen Schubverbände und ein
zelne Schubleichter vorn und hinten so befestigt
oder verankert sein, daß sie ihre Lage nicht ver
ändern können; dies muß auch unter den Ungün-
stig^ten Umständen, die an der Liegestelle auf
treten können, für die Gesämtdauer des Stilliegens .
gewährleistet lein.

2. Jeder Schubverband muß mit < iner ausreichenden
Zahl von Ankern ausgerüstet sein die so beschaf
fen sind, daß sie ein Stilliegen Bug zu Berg, und
wenn nach Ziffer XI die Fähigkeit des Anhaltens
Bug zu Tal verlangt wird, ein Stilliegen Bug zu Tal
gestatten.

Im letztgenannten Falle muß sich mindestens ein
Anker am Heck des Schubbootes befinden,

yil. Ortsveränderungen von Schubleiditern außerhalb
eines Schubverbandes

1. Bei der Zusammenstellung und Auflösung von
Schubverbänden dürfen Schubleichter nur unter
Beachtüng der von der zuständigen Behörde er
lassenen Vorschriften oder riit ihrer Erlaubnis
auf kurzen Strecken fortbewegt werden.

2. Außer.in den Fällen der iSTuiiimer 1 darf ein
Schubleichter außerhalb eines Schub Verbandes
nur fortbewegt werden, wenn er längsseits an
ein Schubboot gekuppelt ist, das die Zusammen
stellung Bug zu Tal anhalten-kann,, oder wenn
eine Sondergenehmigung für eine einmalige
Fahrt nach Artikel 4b der Untersüchungsordnung
für Rheinschiffe und -flöße vorliegt.

Ist jedoch der Schubleichter mit einer Steuerein
richtung versähen, die derjenigen eines Schlepp
kahnes gleicher Tragfähigkeit mindestens gleich
wertig ist, so darf er mitgeführt werden
a) im Schlepp oder
b) längsseits gekuppelt an ein Schubboot, einen

Schlepper oder einen Selbstfahrer, der die
Zusammenstellung nicht Bug zu Tal anhalten
kann.

VIII. Kupplungen
1. Die Kupplungen der Schubverbände müssen in

jedem Fall die starre Verbindung des Schub-
verbahdes gewährleisten.
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2. Wenn das Brechen einer Kupplung ein Ausein
anderfallen des Schubverbancies zur Folge haben
würde, müssen doppelte, voneinander unabhän-

r  gige Kupplungen angebracht werden.

3. Die Kupplungen müsseh schnell und leicht her
gestellt und gelöst werden können.

4. Besteht eine der unter Nummer 2 genannten
Kupplungen aus einem Kabel, so muß dieses mit
geeigneten Mitteln (vorzugsweise Spezialwinden)
gespannt und nachgespannt werde^ können.

IX. Schubverbände, mit nicht zu Schubleichtem umge
bauten Schleppkähnen

Ein Schubverband darf nicht zu Schubleichtem um-
'  gebaute Schleppkähne nur dann mitführen, wenn

dies im Schiffsattest des Schubbootes ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Schleppkähne müssen längsseits an einen Schub
verband, der aus deni Schubboot mit einem oder
zwei Schubleichtern in einer Linie hintereinander
besteht, gekuppelt werden.

X. Fahrtgeschwindigkeit zu Berg
Die Fahrtgeschwihdigkeit des Schubverbandes zu
Berg muß auf alldn Strecken und unter allen Um
ständen der mittleren Fahrtgeschwindigkeit eines
Schleppzuges auf denselben Strecken und unter den
selben Umständen entsprechen.

XI. Anhalten Bug zu Tal
Scimbverbände, deren Länge 86 m überschreitet
oder deren Breite mehr als zwei Schiffsbreiten be-
trägt, müssen rechtzeitig Bug zu Tal anhalten kön
nen sowie während des Anhaltens und nach dem
Anhalten vollkommen manövrierfähig bleiben.
Dies gilt jedoch nicht bei der Fahrt durch das Binger
Loch/Neues Fahrwasser (km 530,0 bis 531,5) , und
das Wilde Gefähr (km 544,3 bis km 545,0).

XII. Schleppen
1. Ein Schub verband darf nur in Ausnahmefällen

mit Vorspännschiepper fahren, sofern die Schiff
fahrt dadurch nicht behindert wird.

2. Ein Schub verband darf keihe Schlepptätigkeit
ausüben. Diies gilt jedoch nicht, wenn
in cier Betgfahrt seine Länge 110 m und seine
Breite 12 m,

in der Talfahrt seine Länge 86 m und seine
Breite 12 m nicht überschritten und ein entspre
chender Vermerk im Schiffsattest des Schub
bootes eingetragen ist.
Die Zusammenstenühg eines Schubverbandes mit
einem oder mehreren Fahrzeugen im Anhang ist
ein Schlieppzug im Sinne des § 1 Buchstabe h
RheinSchPVO; der Schubverband ist hierbei
Schlöpper im Sinne des § 1 Buchstabe g Rhein-
SchPVO. ; '

3. Ein Schubboot, das eineh Schübverband nicht
fortbewegtj darf zum Schleppen von Fahrzeugen
im Anhang nur verwendet werden, wenn dies^
in seinem Schiffsattest ausdrücklich zugelassen
ist.

XIII. Sprechfunk

Ist ein Schubverband länger als 110 m, so muß das
Schubboot mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet
sein, die eine Verständigung von Fahrzeug zu Fahr
zeug gestattet. Die Anlage muß dem Brüsseler Ab-
kommiBn über den internationalen Rheinfunkdienst
auf UKW Vom März 1957 (Empfehlung 4) ent
sprechen.

XIV. Gegensprechanlage
Ist ein Schubverband länger als 110 m, muß eine
Gegensprechanlage zwischen dem Steuerhaus und
der Spitze des Schubverbandes vorhanden sein.

XV. Begehbarkeit des Schubverbandes
Ein Schubverband muß leicht und gefahrlos begeh
bar sein. Etwaiges Zwischenräume zwischen den

Fahrzeugen müssen durch geeignete Schutzvorrich
tungen gesichert sein.

§ 2
Die Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt über die

Schubschiffahrt vom 5. August 1965 (VkBl. S. 452), ge
ändert durch die Bekanntmachung vom 16. Juni 1966
(VkÖI. S. 406), wird aufgehoben.

§ 3
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft und

gilt bis zum Ablauf des 30. September 1967,

Duisburg, den 25. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Duisburg
Ruschenburg

Mainz, den 25. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Mainz

Becker

Freiburg, den 25. November 1966

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Freiburg
Knäble
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(VkBl 1966 S. 616)

Seeverkehr

Nr! 392 Verordnungen zur Änderung der Lotsord
nungen Nord-Ostsee-Kanal / Kieler Förde,
Trave, Elbe, Weser, Ems und Lotsordnung
Flensburger Förde

Hamburg, den 14. November 1966
— See 2 / 01 — 155 / 66 —

Nachstehend werden die Verordnungen zur Änderung
der Lotsordnungen Nord-Ostsee-Kanal / Kieler Förde,
Trave, Elbe, Weser, Ems und die Lotsordnung Flens
burger Förde bekanntgegeben. Die Verordnungen sind
im Bundesanzeiger Nr. 205 vom 29. 10. 1966, Nr. 206 vom
3. 11. 1966 und Nr. 209 vom 8. 11. 1966 verkündet worden.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag

Dr. S eh u b e r t

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung der Seelotsreviere Nord-Ostsee-Kanal I und
Nord-Ostsee-Kanal H / Kieler Förde (Lotsordnung Nord-

Ostsee-Kanal / Kieler Förde)
Vom 13. Oktober 1966

Auf Grund der §§4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
über die Seelotsreviere, ihre Grenzen und die Lotsen
signale (Allgemeine Lotsordnung) in der Fassung vom
24. August 1960 (Bundesgesetzbl. II S. 2198, 2200), ge
ändert durch die Verordnung zur Änderung der Allge
meinen Lotsordnung vom 22. Februar 4965 (Bundesge
setzbl. II S. 121) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Verwaltung und Ordnung der
Seelotsreviere Nord-Ostsee-Kanal I und Nord-Ostsee-
Kanal II / Kieler Förde (Lotsordnung Nord-Ostsee-Kanal
/ Kieler Förde) vom 1. November 1960 (Bundesanzeiger
Nr. 222 vom 17. November 1960) wird wie folgt geändert:
1. § 2 erhält folgende Fassimg:

„§ 2
(1) Das Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I umfaßt:
a) für einlaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi

schen der äußeren Grenze der Reede in Brunsbüttel
koog und Nübbel;

b) für auslaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi-
scheti Nübbel und den Schleusen in Brunsbüttel
koog.



Heft 23 — 1966 620 VkBl Amtlicher Teil

(2) Das Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal II / Kieler
Förde wird in zwei Lotsbezirke gegliedert; beide Lots
bezirke unterstehen der Lotsenbrüderschaft in Kiel-
Holtenau.

1. Der Lotsbezirk 1 umfaßt:

a) für einlaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi
schen der Lotsenstation auf der Außenförde bei
dem Feuerschiff „Kiel" und der Reede in Kiel-
Holtenau sowie der äußeren Grenze des Hafens
der Stadt Kiel auf der Innenförde;

b) für auslaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi
schen den Schleusen in" Kiel-Holtenau und der
äußeren Grenze des Hafens der Stadt Kiel auf
der Innenförde sowie der Lotsenstation auf der
Außenförde bei dem Feuerschiff „Kiel".

2. Der Lotsbezirk 2 umfaßt:

a) für einlaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi
schen der Reede in Kiel-Holtenau und Nübbel;

b) für auslaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi
schen Nübbel und den Schleusen in Kiel-Holte
nau."

2. § 4 erhält folgende Fassung:
.§4

(1) Die Lotseinrichtungen werden von der Wasser-
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes vorgehalten und
auf dem Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I und dem
Lotsbezirk 2 des Seelotsreviers Nord-Ostsee-Kanal II /
Kieler Förde mit Ausnahme des Ausguckturms in Kiel-
Holtenau und der Versetzboote für die Reede in Kiel-
Holtenau auch betrieben.

(2) Der Betrieb der Lotseinrichtungen auf dem Lots
bezirk 1 des Seelotsreviers Nord-Ostsee-Kanal II /
Kieler Förde einschließlich des Ausguckturms in Kiel-
Holtenau und der Versetzboote für die Reede in Kiel-
Holtenau ist nach § 33 Abs. 1 des Gesetzes über das
Seelotswesen vom 13. Oktober 1954 (Bundesgesetzbl. II
S. 1035) der Lotsenbrüderschaft Nord-Ostsee-Kanal II /
Kieler Förde übertragen; sie kann die Aufgabe durch
geeignete selbständige Unternehmer durchführen las
sen."

3. § 7 erhält folgende Fassung:
.§7

(1) Führer von Fahrzeugen, die zur Annahme eines
Seelotsen verpflichtet sind oder einen Seelotsen an
nehmen wollen, müssen den Seelotsen nach Maß
gabe der Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der zustän
digen Lotsenstation anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten:

1.den Namen und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs;

2. den Ort der Übernahme des Seelotsen;

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig)
der voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder
von dem Ort der Übernahme des Seelotsen;

4. den Ort, bis zu dem eine . Lotsenberatung erfolgen
soll;

5. die Angabe, ob das Schiff beladen, in Ballast oder
leer fährt.

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den See
lotsen funktelegrafisch mit dem Kennwort „ETA" an
zufordern.

(4) Zeit und Empfänger der Lotsenanforderung bestim
men sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser
Verordnung ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbord-
kommeii oder Vonbordgehen durch ausreichende Ver
minderung der Fahrt und/oder andere geeignete Ma
növer ermöglichen und erleichtern. Die Schiffsführung
hat eine einwandfreie und sichere Lotsenleiter aus
zubringen. Sie hat für eine ausreichende Bewachung
der Lotsenleiter und Hilfestellung beim Anbordkom-
men oder Vonbordgehen des Seelotsen zu sorgen."

4. § 10 erhält folgende Fassung:
«§ 10

(1) Fahrzeuge, die den Nord-Ostsee-Kanal befahren,
sind zur Annahme eines Seelotsen verpflichtet. Das
gleiche gilt für das Befahren der Kanalreeden. Aus
genommen sind Fahrzeuge, welche die Schleusen in
Richtung Elbe oder Kieler Förde verlassen.

(2) Von der Verpflichtung zur Annahme eines See
lotsen sind in Kiel-Holtenau beim Befahren der Kanal
reede befreit:

1. Fördeschiffe im Fahrgastverkehr, die zur Anlege
brücke fahren,

2. Fahrzeuge, die zum Lösch- und Ladeplatz im Alten
Vorhafen oder zum Hafen des Tonilenhofes der
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes fah
ren.

(3) Von der Verpflichtung zur Annahme eines See
lotsen nach Absatz 1 sind femer mit Ausnahme der
Weichenfahrzeuge während der Tagfahrzeiten (Anlage
IV der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal)
befreit:

1. Fahrzeuge bis 50 Bruttoregistertonnen und bis 3,1 m
Tiefgang,

2. Schleppzüge, deren Schlepper mit Anhang zusammen
nicht größer als 50 Bruttoregistertonnen sind, bis
3,1 m Tiefgang.

(4) Von der Verpflichtung zur Annahme eines Seelotsen
kann das Kanalamt auf Antrag folgende Fahrzeuge und
Schleppzüge mit Ausnahme von Weichenfahrzeugen
befreien, wenn die Fahrzeuge und Schleppzüge den
Nord-Ostsee-Kanal regelmäßig befahren und der
Schiffsführer in einer Prüfung beim Kanalamt nach
weist, daß er mit den Verhältnissen auf dem Nord-
Ostsee-Kanal vertraut ist und ausreichende Kenntnisse
der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal be
sitzt:

1. a) Fahrzeuge bis. 300 Bruttoregistertonnen und 3,1 m
Tiefgang nur während der Tagfahrzeiten (Tag
freifahrer),

b) Fahrzeuge bis 300 Bruttoregistertonnen und 3,1 m
Tiefgang, die beladen eine Geschwindigkeit von
15 Kilometer in der Stunde einhalten können
(Tag-und Nachtfreifahrer),

c) Fahrzeuge von 301 bis 500 Bruttoregistertonnen,
die beladen nicht mehr als 3,1 m Tiefgang haben
und eine Geschwindigkeit von 15 Kilometer in
der Stunde einhalten können (Lotsfreifahrer);

2. Hafen- und Bugsierschlepper bis 3,7 m Tiefgang auf
den Kanalreeden, in den Vor- und Binnenhäfen
Brunsbüttelkoog und Kiel-Holtenau, auf den Kanal
strecken zwischen Brunsbüttelkoog und Weiche Ku-
densee sowie Kiel-Holtenau und Weiche Schwarten
bek (Tag- und Nachtfreifahrer);

3. Schleppzüge, deren Schlepper nicht größer als 150
Bruttoregistertonnen sind, deren Tiefgang nicht mehr
als 3,1 m beträgt und deren Anhänge zusammen
nicht größer als 100 Bruttoregistertonnen sind, nur
während der Tagfahrzeiten (Tagfreifahrer);

4. Fahrzeuge und Schleppzüge im Kanalbaubetrieb für
kurze Teilstrecken und einen begrenzten Zeitraum.

(5) Zur Prüfung als Freifahrer wird zugelassen, wer
das für die Führung des Fahrzeugs vorgeschriebene
Befähigungszeugnis besitzt, die Gewähr für eine ge
wissenhafte Befolgung der Verkehrsvorschriften bietet
und ferner nachweist, daß er innerhalb von 12 Mona
ten vor Antragstellung folgende Voraussetzungen er
füllt hat:

a) Zur Prüfung als Tagfreifahrer mit dem Fahrzeug
bzw. mit dem Schleppzug mindestens 6mal den
Kanal oder die Teilstrecke — entsprechend der
beantragten Befreiung -- als Schiffsführer unter
Beratung eines Lotsen oder als Steuermann unter
Aufsicht eines Schiffsführers mit Freifahrererlaub-
nis befahren hat.
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b) Zur Prüfung als Tag- iind Naditf reifahrer minde
stens ein JahrTahrtzeit als Tagfreifahrtr und min
destens drei Kanalfahrten oder Teilstreckenfahr-
teii — entsprechend der beantragten Befreiung —
als ̂ diiffsführer unt^r Beratung eines Lotsen oder
als Steuermann Unter Aufsicht eines Schiffsfüh
rers mit Freifahrererlaubnis zurückgelegt hat. ,

^  c) Zur Prüfung als Lptsfreifahrer mindestens 6mal
den Kanal, davon mindestens 3mal außerhalb der
Tagfahrzeiten als Schiffsführer unter Beratung

,  eines Lotsen befahren hat.

(6) N^ch bestandener Prüfung wird eine auf den Namen
des Sdiiffsführers oder des Steuermannes und des
Fahrzeugs lautende Bescheinigung über die Befreiung
von der, Lotsenannahmepflicht für die Dauer von 12
Monaten ausgestellt. Für den Steuermann wird die
Bescheinigung nur erteilt, wenn der Schiffsführer eine
Freifahrerbescheinigung besitzt. Auf Antrag kann die
Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsen-
annahmepflicht für jeweils 12 Mohate verlängert wer
den. Sie kann nur mit Genehmigung des Kanalamtes
auf ein anderes Fahrzeug unter Ausstellung einer
neuen Bescheinigung übertragen w;erden.

(7) Die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht kann
vom Kanalamt im Einzelfall bei Vorliegen wichtiger
Gründe jederzeit widerrufen werden. Bei Widerruf wird
die Freifahrerbescheinigung eingezogen. ,

(8) Die Befreiung vön der Lotsenannahmepflicht kann
vom Kaiialamt, wenii es die Sicherheit des Verkehrs
erfordert, allgemein aufgehoben werden. Die Aufhe
bung wird in geeigneter Form bekanntgegeben,- sie
kann auch mündlich erfolgen.

'  (9) Das Kanalamt kann anordnen, daß außergewöhn-
lidie Schleppzüge, in der Manövrierfähigkeit behin
derte Schwimmkörper oder sonstige Fahrzeuge (§ 7
Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal) mit meh
reren Lotsen besetzt werden müssen.

(10) Zusammenfahrende Fischereifahrzeuge bis je 100
Bruttoregistertonnen nnd bis 3,1 m Tiefgang brauchen
für jeweils zwei Einheiten, sowie im Verband fah
rende Marinefahrzeuge bis je 300 Bruttoregistertonnen
und bis 3,1 m Tiefgang für jeweils drei Einheiten nur
einen Seelotsen anzunehmen (§ 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal)."

5. § 12 erhält folgende Fassung;
„§12

(1) Sobald, der ̂ Seelotse en Bord gekommen ist, hat
ihn die Schiffsführung unverzüglich über eHe Mängel
und besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für

;  die, Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu
unterrichten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsenrevier zugelas
sene Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintra
gungen zu vers^en.. Der Schiffsführer und der See
lotse haben die Richtigkeit der Eintragungen^ durch
ihre Unterschriften zu bestätigen. Ist die Unterschrift
des Schiffsführers nicht zu erhalten, so genügt die
Unterschrift des Seelötsen. Der Seelotse hat in diesen
Fällen die Lotsbescheinigung mit einem entsprechen
den Vermerk zu versehen."

Artikel 2

Die Lotsordnung Nord-Ostsee-Kanal / Kieler Förde
gilt vom Tage des Inkrafttretens ab in der aus der
Anlage 2 ersichtlichen Fassung.

Ärtikel3
Diöse Verordnung tritt ain 1. November 1966 in Kraft.

Kiel, den 13. Oktober 1966
JS 1—1392/66—Ic

Wasser- und Säiiffahrtsdirektion
Kiel

V o g e 1
Anlage 1

(zu Artikel 1 Nr. 3 der Verordnung zur Änderung der
Lötsordnimg Nord-Ostseö-Kanal/Kieler Förde)

Aiüage I zu § 7 der Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung der Seelotsreviere Nord-Ostsee-Kanal I und
Nord-Ostsee-Kanal II / Kieler Förde (Lotsordnung Nord-
Ostsee-Kanal / Kieler Förde)

Empfänger
der Lotsen

anforderung
(Tele-
gramm-

ansdinfti

Ort der

Übernahme

des

Seelotsen

Anmeldezeit
für die Anforderung

des Seelotsen

1. Von SeeTn die fCieler Förde und von Osten in den
^^roi^hilaufettd^^ahrzeuge^^^^^

Lotsen- i) Mindestens sechs Stunden Lotsen
station vor Erreichen des Feuer- Station
bei dem schiffs „Kiel". Beträgt die Kiel-

Feuerschiff Reisezeit von nahe gelege- Holtenau
„Kiel" nen Häfen oder Liege- (Fördelotse

und/oder plätzen weniger üls sechs Kiel)
Lotsen- Stunden, so muß die An-
station forderung unverzüglich
Kiel- nach der letzten Abfahrt

Holtenau erfolgen.

rê el" Fahrzeuge üb. 50 BRT Feuersdiiff
haben sich beim Passieren „Kiel"
des Feuerschiffs „Kiel"
über UKW - Sprechfunk

oder optisch zü melden und
anzugeben:
a) Namen ünd BRT des

Fahrzeugs,
b) ob die Fahrt vor den

Schleusen unterbrochen
wird.

VoiLWgsten in den NOK einlaufende Fahrzeuge:

Lotsen

station

Brunsbüttel
koog

(Kanal
reede)

Mindestens sechs Stunden
vor Erreichen der fCanal-
reede Brunsbüttelkoog. Be
trägt die Reisezeit von
nahe gelegenen Häfen oder
Liegeplätzen weniger als
sechs Stunden, so muß die
Anforderung unverzüglich
nach der letzten Abfahrt
erfolgen.

Lotsen

station

NOK I

Brunsbüttel
koog

(Kanallotse
Bihnsbüttel-

koog)

3. Teilstreckenverkehr auf dem NOK und aus dem NOK

Häfen und
Liegeplätze
am NOK

Mindestens drei Stunden
vor Abfahrt. Für Fahr
zeuge, die aus dem NOK
nach Osten auslaufen, ist
der Seelotse bereits in den
Kanalschleusen Brunsbüt
telkoog bei der Lotsen
station Kiel-Holtenau an
zufordern.

Lotsen
station

NOK I
Brunsbüttel

koog
(Kanallotse
Brunsbüttel-

k<)og),
Lotsen-
Station

Nübbel
(Kanallotse
Nübbel),
Lotsen
station

Kiel-

Holtenau
(Fördelotse

Kiel)

4. Aus det lüeler Förde nach Osten auslaufende Fahr-
^^euge^

Häfen und

Liegeplätze
,  an der
Kieler Förde

Mindestens drei Stunden
vor Abfahrt , des Fahrzeugs.

Lotsen

station

Kiel-

Holtenau
(Fördelotse

Kiel)



Heft 23 —1966 622 VkBl Amtlicher Teil

Anlage 2
(zu Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Lotsord
nung Nord-Ostsee-Kanal / Kieler Förde)

Verördnung
über die Verwaltung und Ordnung der Seelotsreviere
Nord-Ostsee-Kanal 1 und Nord-Ostsee-Kanal n/Kieler

Förde (Lotsordnung Nord-Ostsee-Kanal/Kieler Förde)
in der Fassung vom 13. Oktober 1966

§1
Der Lotsdienst auf den Seelotsrevieren Nord-Ostsee-

Kanal I und Nord-Ostsee-Kanal II/Kieler Förde obliegt
den in den Lotsenbrüdersdiaften Nord-Ostsee-Kanal I
(Brunsbüttelkoog) und Nord-Ostsee-Kanal II/Kieler Förde
(Kiel-Holtenau) zusammengeschlossenen Seelotsen.

§2

(1) Das Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I umfaßt:
a) für einlaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwischen

der äußeren Grenze der Reede in Brunsbüttelkoog
und Nübbelj .

b) für auslaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwischen
Nübbel und den Schleusen in Brunsbüttelkoog.

(2) Das Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal II / Kieler Förde
wird in zwei Lotsbezirke gegliedert; beide Lotsbezirke
unterstehen der Lotsenbrüderschaft in Kiel-Holtenau.
1. Der Lotsbezirk 1 umfaßt:
a) für einlaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi

schen der Lotsenstation auf der Außenförde bei
dem Feuerschiff „Kiel" und der Reede in Kiel-
Holtenau sowie der äußeren Grenze des Hafens
der Stadt Kiel auf der Innenförde;

b) Für auslaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi
schen den Schleusen in Kiel-Holtenau und der
äußeren Grenze des Hafens der Stadt Kiel auf der
Innenförde, sowie der Lotsenstation auf der Außen
förde bei dem Feuerschiff „Kiel".

2. Der Lotsbezirk 2 umfaßt:
a) für einlaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi

schen der Reede in Kiel-Holtenau und Nübbel;
b) für auslaufende Fahrzeuge die Fahrtstrecken zwi

schen Nübbel und den Schleusen in Kiel-Holtenau.
§3

Lotsenstationen werden in Brunsbüttelkoog, Nübbel,
Kiel-Holtenau und auf der Außenstation Feuerschiff
„Kiel" unterhalten.

§ 4
(1) Die Lotseinrichtungen werden von der Wasser- und

Schiffahrtsverwaltung des Bundes vorgehalten und auf
dem Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I und dem Lots
bezirk 2 des Seelotsreviers Nord-Ostsee-Kanal II / Kieler
Förde mit Ausnahme des Ausguckturms in Kiel-Holtenau
und der Versetzboote für die Reede in Kiel-Holtenau
auch betrieben.
(2) Der Betrieb der Lotseinrichtungen auf dem Lots

bezirk 1 des Seelotsreviers Nord-Ostsee-Kanal II / Kieler
Förde einschließlich des Ausguckturms in Kiel-Holtenau
und der Versetzboote für die Reede in Kiel-Holtenau
ist nach § 33 Abs. 1 des Gesetzes über das Seelotswesen
vom 13. Oktober 1954 (Bundesgesetzbl. II S. 1Ü3S) der
Lotsenbrüderschaft Nord-Ostsee-Kanal II / Kieler Forcie
übertragen; sie kann die Aufgabe durch geeignete
selbständige Unternehmer durchführen lassen.

§ 5

(1) Der Lotsenwechsel zwischen den beiden Seelots
revieren erfolgt bei Nübbel.
(2) In Ostrichtung verkehrende Fahrzeuge erhalten den

Seelotsen in Brunsbüttelkoog an üer äußeren Gre^e
der Kanalreede. In Westrichtung verkehrende Fahrzeuge
erhalten den Seelotsen in Kiel-Holtenau an der äußeren
Grenze der Kanalreede oder auf Anforderung bei der
Außenstation Feuerschiff „Kiel".

(3) Die Reihenfolge der Lotsungen wird durch Bört-
Ordnungen geregelt. ^ ̂

Ist infolge schlechten Wetters ein Ausholen und Ver
setzen von Seelotsen bei der Außenstation Feuwschiff
Kiel" nicht mehr möglich, so kann auch südlich des

Feuerschiffs „Kiel" versetzt und ausgeholt werden.
§ 7

(1) Führer von Fahrzeugen, die zur Ann^me eines

men wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der zuständigen Lotsen
station anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten:
1. den Namen und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs;

2. den Ort; der Übernahme des Seelotsen;

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig) der
voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder von
dem Ort der Übernahme des Seelotsen;

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen
soll;

5. die Angabe, ob das Schiff beladen, in Ballast oder leer
fährt.

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den See
lotsen funktelegrafisch mit dem Kennwort „ETA" an
zufordern.

(4) Zeit und Empfänger der Lotsenanforderung bestim
men sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser Ver
ordnung ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordkommen
oderVonbordgehen durch ausreichende Vermindermig der
Fahrt und/oder andere geeignete Manöver ermöglichen
und erleichtem. Die Schiffsführung hat eine einwand
freie und sichere Lotsenleiter auszubringen. Sie hat für
eine ausreichende Bewachung der Lotsenleiter und Hilfe
stellung beim Anbordkommen oder Voiibordgehen des
Seelotsen zu sorgen*

§ 8

Im Dienst haben die Seelotsen den Lotsenausweis so
wie eine Ausfertigung der Lotsordnung, der Betriebs
ordnung für den Nord-Ostsee-Kanal und des Seelots
tarifs ihres Reviers bei sich zu führen. Der Schiffs
führung ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

§ 9

Der Seelotse hat jede ihm nach der Börtordnung ob
liegende Lotsung solange durchzuführen, bis er sie nach
§ 28 des Gesetzes über das Seelotswesen beenden darf.

§ 10

(1) Fahrzeuge, die den Nord-Ostsee-Kanal befahren,
sind zur Annahme eines Seelotsen verpflichtet. Das
gleiche gilt für das Befahren der Kanalreeden. Aus
genommen sind Fahrzeuge, welche die Schleusen in
Richtung Elbe oder Kieler Förde verlassen.
(2) Von der Verpflichtung zur Annahme eines See

lotsen sind in Kiel-Holtenau beim Befahren der Kanal
reede befreit:

1. Fördesdiiffe im Fahrgastverkehr, die zur Anlege
brücke fahren,

2. Fahrzeuge, die zum Lösch- und Ladeplatz im Alten
Vorhafen oder zum Hafen des Tonnenhofes der Was
ser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes fahren.
(3) Von der Verpflichtung zur Annahme eines Seelotsen

nach Absatz 1 sind ferner mit Ausnahme der Weichen
fahrzeuge während der Tagfahrzeiten (Anlage IV der
Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal) befreit:
1.Fahrzeuge bis 50 Bruttoregistertonnen und bis 3,1 m

Tiefgang,

2. Schleppzüge, deren Schlepper mit Anhang zusagen
nicht größer als 50 Bruttoregistertonnen sind, bis 3,1 m
Tiefgang.

(4) Von der Verpflichtung zur Annahme eines See
lotsen kann das Kanalamt auf Antrag folgende ]^hr-
zeuge und Schleppzüge mit Ausnahme von Wm^en-
fahrzeugen befreien, wenn die Fahrzeuge und Schlepp
züge den Nord-Ostsee-Kanal regelmäßig befahren und
der Schiffsführer in einer Prüfung beim Kanalamt nach
weist daß er mit den Verhältnissen auf dem Nord-
Ostsee-Kanal vertraut ist und ausreichende Kenntnisse
der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal besitzt:
La) Fahrzeuge bis 300 Bruttoregistertonnen und 3,1 m

Tiefgang nur während der Tagfahrzeiten (Tagfrei
fahrer),

b) Fahrzeuge bis 300 Bruttoregistertonnen und 3,1 m
Tiefgang, die. beladen eine Geschwindigkeit von
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15 Kilometer in der Stunde einhalten können (Tag-
und Naditfreifahrer),

c) Fahrzeuge von 301 bi3 500 Bruttoregistertonnen, die
beladen nicht mehr als 3,1 m Tiefgang haben und
eine Geschwindigkeit von 15 Kilometer in der
Stunde einhalten können (Lotsfreifahrer);

2. Hafen- und Bugsierschlepper bis 3,7 m Tiefgang auf
den Kanalreeden, in den Vor- und Binnenhäfen Bruns
büttelkoog imd Kiel-Holtenau, auf den Kanalstrecken
zwischen Brunsbüttelkoog und Weiche Kudensee sowie
Kiel-Holtenau mid Weiche Schwartenbek (Tag- imd
Nachtfreifahrer);

3. Schleppzüge, deren Schlepper nicht größer als 150
Bruttoregistertonnen sind, deren Tiefgang nicht mehr
als 3,1 m beträgt und deren Anhänge zusammen nicht
größer als 100 Bruttoregistertonnen sind, nur während
der Tagfahrzeiten (Tagfreifahrer) ;

4. Fahrzeuge und S^leppzüge im Kanalbaubetrieb für
kurze Teilstrecken und einen begrenzten Zeitraum.
(5) Zur Prüfimg als Freifahrer wird zugelassen, wer

das für die Führung des Fahrzeugs vorgeschriebene Be
fähigungszeugnis besitzt, die Gewähr für eine gewissen
hafte Befolgung der Verkehrsvorschriften bietet und
ferner nachweist, daß er innerhalb von 12 Monaten vor
Antragstellung folgende Voraussetzungen erfüllt hat:
a) Zur Prüfung als Tagfreifahrer mit dem Fahrzeug bzw.

mit dem Schleppzug mindestens 6mal den Kanal oder
die Teilstrecke — entsprechend der beantragten Be
freiung — als Schiffsführer unter Beratung eines
Lotsen oder als Steuermann unter Aufsicht eines
Schiffsführers mit Freifahrererlaubnis befahren hat.

b) Zur Prüfung als Tag- und Naditfreifahrer mindestens
ein Jahr Fahrtzeit als Tagfreifahrer und mindestens
drei Kanalfahrten oder Teilstreckenfahrten — ent
sprechend der beantragten Befreiung als Schiffs
führer unter Beratung eines Lotsen oder als Steuer
mann unter Aufsicht eines Schiffsführers mit Frei
fahrererlaubnis zurückgelegt hat.

cj Zur Prüfung als Lotsfreifahrer mindestens 6mal den
Kanal, davon mindestens 3mal außerhalb der Tag
fahrzeiten als Schiffsführer unter Beratung eines Lot
sen befahren hat.

(6) Nach bestandener Prüfung wird eine auf den'Namen
des Schiffsführers oder des Steuermannes und des Fahr
zeugs lautende Bescheinigung über die Befreiung von
der Lotsenannahmepflicht für die Dauer von 12 Monaten
ausgestellt. Für den Steuermann wird die Bescheinigung
nur erteilt, wenn der Schiffsführer eine Freifahrerbeschei
nigung besitzt. Auf Antrag kann die Bescheinigung über
die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht für jeweils
12 Monate verlängert werden. Sie kann nur mit Geneh
migung des Kanalamtes auf ein anderes Fahrzeug unter
Ausstellung einer neuen Bescheinigung übertragen wer
den.

(7) Die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht kann
vom Kanalamt im Einzelfall bei Vorliegen wichtiger
Gründe jederzeit widerrufen werden. Bei Widerruf wird
die Freifahrerbescheinigung eingezogen.
(8) Die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht kann

vom Kanalamt, wenn es die Sicherheit des Verkehrs er
fordert, allgemein aufgehoben werden. Die Aufhebung
wird in geeigneter Form bekanntgegeben; sie kann auch
mündlich erfolgen.
(9) Das Kanalamt kann anordnen, daß außergewöhnr

liehe Schleppzüge, in der Manövrierfähigkeit behinderte
Schwimmkörper oder sonstige Fahrzeuge (§ 7 der Be
triebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal) mit mehreren
Lotsen besetzt werden müssen.

(10) Zusammenfahrende Fischereifahrzeuge bis je 100
Bruttoregistertonnen und bis 3,1 m Tiefgang brauchen für
jeweils zwei Einheiten, sowie im Verband fahrende
Marinefahrzeuge bis je 300 Bruttoregistertonnen und bis
3,1 m Tiefgang für jeweils drei Einheiten nur einen
Seelotsen anzunehmen (§ 7 Abs. 1 Buchstabe d der
Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal).'

§ 11
Der Seelotse soll alle die Schiffahrt auf dem Seelots

revier und in den Häfen betreffenden Anordnimgen und

Vc>rschriften sowie die Zoll-, Gesundheits- und sicher
heitspolizeilichen Vorschriften, soweit erforderlich, der
Schiffsführung zur Kenntnis bringen.

§ 12
(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat

ihn die Schiffsfühnmg unverzüglich über alle Mängel
und besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für
die Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu unter
richten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben
die Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschrif
ten zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers
nicht zu erhalten, so genügt die Unterschrift des See
lotsen. Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbeschei
nigung mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.

§ 13
(1) Der Seelotse hat der Aufsichtsbehörde jede Be

obachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt betrifft,
und jeden Unfall unverzüglich von Bord des gelotsten
Schiffes zu melden.

(2) über alle Unfälle hat er unverzüglich nach Rück
kehr zu seiner Ausgangsstation einen Schiffsunfallbericht
anzufertigen und der Aufsichtsbehörde zuzuleiten.
(3) Auf dem Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I und

dem Lotsbezirk 2 des Seelotsreviers Nord-Ostsee-Kanal II/
Kieler Förde sind die Meldungen dem Kanalamt, die
Unfallberichte zu Protokoll des Kanalamtes zur Weiter
leitung an die Aufsichtsbehörde zu erstatten.

§ 14
Die Seelotsen der Lotsenbrüderschaft Nord-Ostsee-Ka-

nal II/Kieler Förde dürfen über ihr Seelotsrevier hinaus
bis zu den Außenstationen der deutschen Ostseereviere
lotsen.

§ 15
Im Bedarfsfalle sollen die auf den Seelotsrevieren ver

kehrenden Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der Lot
senstationen auf deren eigene Gefahr unentgeltlich be
fördern und im Rahmen der auf den Schiffen vorhande
nen Möglichkeiten für ihre angemessene Unterbringung
an Bord Sorge tragen.

Anlage I zu § 7 der Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung der Seelotsreviere No»Td-Ostsee-Kanal I und
Nord-Ostsee-Kanal II/Kieler Förde (Lotsordnung Nord-
Ostsee-Kanal / Kieler Förde)

Empfänger
der Lotsen
anforderung

(Tele
gramm-

Ort der

Übernahme
des

Seelotsen

Anmeldezeit
für die Anforderung

des Seelotsen ansdiriB^
1. Von See in die Kieler Förde und yon Osten in den
^^^^^10I£^einlmifend^^al^^

Lotsen

station
bei dem

Feuerschiff

.Kiel"
und/oder
Lotsen

station

Kiel-

Holtenau

(Kanal
reede)

1) Mindestens sechs Stunden
vor Erreichen des Feuer
schiffs „Kiel". Beträgt die
Reisezeit von nahe gelege
nen Häfen oder Liege
plätzen weniger als sechs
Stunden, so muß die An
forderung unverzüglich
nach der letzten Abfahrt
erfolgen.

2) Alle Fahrzeuge üb. 50 BRT
haben sich beim Passieren
des Feuerschiffs „Kiel"
über UKW - Sprechfunk

oder optisch zu melden und
anzugeben:
a) Namen und BRT des

Fahrzeugs,
b) ob die Fahrt vor den

Schleusen unterbrochen
wird.

Lotsen
station
Kiel-

Holtenau
(Fördelotse

Kiel)

Feuerschiff
„Kiel"
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2, Von Westen in den NOK einlaufende Fahrzeuge:

Lotsen-
statiott

Brunsbüttel

koog
(kanal-
reede)

Mindestens sechs Stunden
vor Erreichen der Kanal
reede Brunsbüttielkoog. Be
trägt die Reisezeit von
nähe gelegenen Häfen oder
Liegeplätzen -yNrenlger als
sechs Stunden, so muß die
Anforderung unverzüglich
nach der letzfeh Abfahrt
erfolgen.

Lotsen-
statiön

NOK I
Brunsbüttel-

köog
(Kanallotse
Brunsbüttel

koog)

3. Teilistreckehverkehr auf dem NOK und aus dem NOK
nach Osten auslaufende Fahrzeuge:

Häfen und
Liegeplätze
am NOK

Mindestens drei Stunden
vor Abfahrt. Für Fahr
zeuge, die aus dem NOK
nach Osten auslaufen, ist
der Seelotse bereits in den
Kanalschleusen Brunsbüt
telkoog bei der Lotsen
station Kiel-Holtehau an
zufordern.

Lotsen
station

NOK I
Brunsbüttel

koog
(Kanallotse
Brunsbüttel

koog),
Lotsen-

station
Nübbel

(Kanallotse
Nübbel),
Lotsen

station

Kiel-
Holtenau

(Fördelotse

4. Aus der K
zeuge:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ ieier Förde nach Osten äuslaufende Fahr-

Häfen und
Liegeplätze

an der
Kieler Förde

Mindestens drei Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs.

Lötsen-

station
Kiel-

Holtenau
(Fördelotse

Kiel)

Verordnung
zur Änd^erung der Verordnung über Verwaltung

und Ordnung des Seelotreviers Trave
(Lotsordhung TraVe) ^

Vom 13. Oktober 1966

Auf Grund disr §§ 4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
über die Seelotsreviere, ihre Grenzen und die Lotsen
signale (Allgemeine Lotsördnung) in der Fassung vom-
24. August T^O (Bundesg^etzbl. II S. 2198, 2200), geän
dert durch die Verordnung zur Änderung der Allgemeinen
Lotsordnung vom 22. Februar 196^ (Buhdesgesetzbl. II
S. 121), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Verwaltung und Ordnung des
Seelotsreviers Trave (Lotsordnung Trave) vom 11. April
1960 (Bündesanzeiger Nr. 78 vom 23/ April 1960), geän
dert durch die Verordnung zur Änderung der Lotsord
nung Tifäve vom 15. Juni 1965 (Bündesanzeiger Nr. 116
vom 26, Juni 1965) imd vom 11. JTahuar 1966 (Bundes
anzeiger Nr. 17 vom 26. Januar 1966), wird wie folgt
geändert:
1. § 3 erhält folgehde Fassung:

n§3 ; ^ .
(1) Führer von Fahrzeugen, die zur Annahme eines
Seelotsen verpflichtet sind oder einen Seelotsen an-v
nehmen wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe
der Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der Lotsenstation
Lübeck-Travemünde anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten:
1.den Namen und die Bruttoregistertonnen des Fahr^,

zeugs;

2. den Ort der Übernahme des Seelotsep;
3. den "fag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig)

der voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder
von dem Ort der Übernahme des Seelotsen;

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen
soll;

5. den Tiefgang des Febrzeugs im Frischwasser bei An
kunft oder Abfahrt (Angabe in-Metern — vierstellig);

(3) Fährzeuge, die von See einlaufen, haben den See-
lots^n funktelegraphisch mit dem Kennwort „ETA" an
zufordern.
(4) Die Anforderiingszeiten für den Seelotsen bestim
men sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser

,  ' Verordnung ist,
(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordkom-
men oder Vonbordgehen durch ausreichend^ Vermin
derung der Fährt und/qd6r andere geeignete Manöver
ermöglidien und erleichtem. Die Schiffsführung hat
eine einwandfreie und sichere Lotsenleiter auszubrin
gen. Sie hat für eine ausreichende Bewachung der
Lotsenleiter imd ^ Hilfe&teUung beim Anbordkömmen
oder Vonbordgehen des Seelotsen zu sorgen."

2. § 12 erhält folgende Fassung:
,§12

(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat
ihn die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel
,imd besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für
die Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu
unterrichten.
(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
LotsbeScheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen^Der Schiffsführer tmd der Seelptse haben
die Richtigkeit der Eintragungen dufch ihre Unterschrif
ten zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsfüh
rers nicht zu erhalten, so genügt die Unterschrift des
Seälotsen. Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbe
scheinigung mit einem entsprechenden Vermerk zu
versehen. '

(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen
station zur Weiterieitung an die .Inkassostelle abzulie-

^  fern."
3. In § 16 sind die Worte

„Außenstation des Lotsendampfers"
zu streichen imd durch die Worte
„ Ansteuerungstonne »Lübeck A«"
zu ersetzen.

Artikel 2 '

Die Lotsordnung Trave gilt vom Tage des Inkrafttretens
dieser Verordnung ab in der aus der Anlage 2 ersichtli
chen Fassimg.

Artikels

Diese Verordnung tritt am 1. November 1966 in Kraft.
Kiel, den 13. Oktober 1966
S 1—1392/66—Ic . ,

Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel

Aiüage 1 0 ,
(zu Artikel 1 Nr. 1 der Verordnung zur Änderung der
Lotsordpung Trave) , ^
Anlage ! zu § 3 der Verordnung über die Verwaltung und
prdnuiig des Seelotäreviers Trave (Lotsordnung Trave)

" Empfänger

" Ort der
Übernahme

des
Seelotsen

Ahmeidezeit
für die Anforderung

des Seelotsen

der Lotsen-
anf ordemng

(Tele
gramm-

1. Von See €Anlaufende Fahrzeupe:

An-
steiierungs-

tpnne
„Lübeck A"
vor Trave

münde

Mindestens drei Stunden
vor Erreichen

der Ansteuerungstonne

Lotsen
station
Lübeck;

Travemünde
(Trävelotse

Lübeck)

2. Teilstreckemverkehr und auslaufende Fah rzeuge;

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier Trave

Mindestens zwei Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs

Lotsen
station
Lübeck-

Travemünde
(Trävelotse

Lübeck)
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Anlage 2

(zu Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Lots-
ordnuug Trave)

Verordnung
über die Verwaltung und Ordnung

des Seelotsreviers Trave

(Lotsordnung Trave)
in der Fassung vom 13. Oktober 1966

§1 _ ' - .
Auf dem Seelotsrevier Trave wird eine Lotsenstation in
Travemünde unterhalten.

§2

Die Lotseinriditüngen werden von der Wasser- und
, Schiffahrtsverwaltung des Bundes vorgehalten und be
trieben.

'  '' § 3

(1) Führer von Fahrzeugen, die zur Annahme eines See
lotsen verpflichtet sind oder einen Seelotseh annehmen
wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe der Absätze
2 bis 4 rechtzeitig bei der Lotsenstation Lübeck-Trave^
münde anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten:
1. den Naaien und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs; ,

2. den Ort der Übernahme des Seelotsen;

3. den Tag (zweistellig) und die yhrzeit (vierstellig)
der voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder
von dem Ort der Übernahme des Seelotsen;

4. den Ort, bis zu dem eino Lotsenberatung erfolgen soll;
5. den Tiefgang des Fahrzeugs im Frischwasser bei An
kunft oder Abfahrt (Angabe in Metern — vierstellig);

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den Seelot
sen funktelegraphisch mit dem Kennwort „ETA" anzu
fordern.

(4) Die Anforderungszeiten für den Seelotsen bestimmen
sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser Verordnung
ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, ̂so muß die Schiffsführung das Anbordkommen
ocier Vonbordgehen durch ausreichende Verminderung
der Fahrt und/oder, andere geeignete Manöver ermögli
chen und erleichtern. Die Schiffsführung hat eine ein
wandfreie und sichere Lotsenleiter anzubringen. Sie hat
füi eirie ausreichende Bewachung der Lotsenleiter und
Hilfestellung beim. Apbordkommen. oder Vonbordgehen
des Seelotsen zu scirgen.

Außergewöhnliche Schleppzüge (§ 44 der Seeschiffahrts
straßenordnung iii der Fassung vom 18. Mär? 1961 -—Bun-
desgesetzbl. II S. 184), in der Manövrierfähigkeit behin
derte Schwimmkörper (§13 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung)
und sonstige Fahrzeuge bei starkem Eisgapg sollen mit
Seelotsen besetzt werden, über die Mindestzahl der not
wendigen Seelotsen entscheidet das zuständige Wässer-

, und Schiffahrtsamt als Schiffahrtpolizeibehörde (§5 Abs. 2
Seeschiffahrtstraßen-Ordnung).

§ 5
Im Dienst haben die Seelotsen den Lotsenäusweis sowie
eine Ausfertigung der Lotsordnung und des Seelotstarifs
ihres Reviers bei sich zu führen. Der Schiffsführung ist auf
Verlangen Einsicht zu gewähren.

§ 6

Der Seelotse hat jede ihm nach der Diensteinteilung ob
liegende Lotsung durchzuführen, bis er sie nach § 28 des
Gesetzes über das Seelötswesen beenden darf.

§ 7 ■ '
(1) Jedes das Seelotsrevier Trave befahrende Fahrzeug
ist zur Annahme eines Seelotsen verpflichtet.
(2) Von der Pflicht zur Annahme eines Seelotsen sind
befreit:

1. Fahrzeuge beim Verholen
a) im Lübecker Hafengebiet oberhalb des Teerhofdurch

stichs,

b) innerhalb des Schlutuper Industriehafens,

c) innerhalb des Hafenbeckens des Hochofenwerks
Herrenwyk,

d) im Hafengebiet von Travemünde zwischen der Süd
mole und dem Hutpfahl am Beginn der Siechen
bucht;

2. auf allen Fahrtstrecken

a) Seeschiffe bis zu 250 Bruttoregistertonnen und

b) Binnenschiffe;

3. zwischen der Ansteuerungstonne „Lübeck A" vor Tra
vemünde und Travemünde alle Fahrzeugfe, wenn das
Lotsenfahrzeug bei Tage das Signal ODO des Interna
tionalen Signalbu^s am Masttop setzt oder bei Nacht
die Buchstaben Öt)C mit der Morselampe gibt. Das
Lotsenfahrzeug fährt dann vor dem einlaufenden Fahr
zeug her, das im Kielwasser zu folgen hat. Wird das
Entgegenfahren des Lotsenfahrzeugs diirch Sturm, Eis
gang oder ähnliche Hinderungsgründe unmöglich, darf
die Schiffsführung ohne Seelotsen einlaufen.

§ 8

(1) Von cler Verpflichtung zur Annahme eines Seelotsen
können als Tag- und Nachtfreifahrer Kauffahrteischiffe
und Dienstfahrzeuge des Bundes und der Länder auf
Antrag befreit werden, wenn
1. die Fahrzeuge das Seelotsrevier Trave in regelmäßiger
Fahrt anlaufen,

2. das Fahrzeug nicht Wegerechtschiff im Sinne des § 275
Abs. 1 der Seeschiffahrtstraßen-Ordnung ist,

3. der Kapitän oder Schiffsführer durch eine Prüfung
beim Wasser- und Schiffahrtsamt Lübeck nachweist,
daß er mit den Fahrwasserverhältnissen und den gel
tenden Verkehrsycuschriften vertraut ist und seine
Person die Gewähr für eine gewissenhafte Befolgung
der Vorschriften bietet.

(2) Zur Prüfung als Tagfreifahrer für alle oder einzelne
Fahrtstrecken des Seelotsreviers kann zugelassen wer-
den^ wer ^

l.im Besitz des für die Führung des Fahrzeugs vorge
schriebenen Befähigungszeugnisses ist und

2. innerhalb der letzten 9 Monate vor Antragstelluhg
unter Lotsenassistenz ein- und ausgehend, entsprechend .
dem ümfemg der beantragten Befreiung
a) je 10 Fahrten auf dem gesamten Seelotstevier,
b) je 8 Fahrten auf der Teilstrecke See/Herxenbrücfce

oder

c) je 6 Fahrten auf der Teilstrecke See/Travemünde
durchgeführt hat.

(3) Zur Prüfung als Nachtfreifahrer kann zugelassen wer
den, wer mindestens die Hälfte der in Absatz 2 vorge
schriebenen Fahrten bei Nacht durchgeführt hat., Vor Ab
legung der Prüfung ist eine Revierfahrt bei Nacht unter
Aufsicht des Leiters der Lotsenstation dprchzuführen.
Für die Teilstrecke Ansteuerüngstonn© „Lübeck A" vor
Travemünde und Travemünde kann von einer Prüfung
als Nachtfreifahrer abgesehen werden.

§ 9
Nach bestandener Prüfung erhält der Kapitän eine Be
scheinigung über die Befreiung von der Lotsenannah-
mepflicht. Die Bescheinigung gilt nur für ein bestimmtes
Fahrzeug und ist nicht übertragbar. Sie Wird,für 12 Mo
nate ausgestellt und kann auf Antrag für jeweils 12
Monate verlängert werden. Die Bescheinigung kann bei
Vorliegen besonderer Gründe jederzeit eingezogen wer
den.

§ 10
(1) Die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht (§ 9)
kann, wenn es die Sicherheit des Schiffsverkehrs erfor
dert, generell aufgehoben werden. Die Aufhebung wird
in geeigneter Form bekanntgegeben; ,sie kann auch
mündlich erfolgen.
(2) Sobald das Signal nach § 24 Abs. 3 der Seeschiffahrt
straßen-Ordnung, „Sperrung eines Fahrwassers, Verbot
des Ein- und Auslaufens" — drei rote Lichter überein
ander, bei Tage drei Bälle übereinander — gezeigt wird,
treten die Befreiungsvorschriften ohne besondere Anord
nung außer Kraft. Das Signal wird in Travemünde am
Signalmast in der Nähe der Nordermole gezeigt.
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§ 11

Der Seelotse soll alle die Schiffahrt auf dem Seelotsre
vier und in den Häfen betreffenden Anordnungen und
Vorschriften sowie die Zoll-, Gesundheits- und sidier-
heitspolizeilidien Vorschriften, soweit erforderlich, der
Schiffsführung zur Kenntnis bringen.

\  § 12
(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat ihn
die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel und
besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für die
Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu unter
richten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben
die Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschrif
ten zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers
nicht zu erhalten, so genügt die Unterschrift des Seelot
sen. Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbeschei
nigung mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.
(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen
station zur Weiterleitung an die Inkassostelle abzulie
fern.

§ 13

(1) Der Seelotse hat der zuständigen Aufsichtsbehörde
jede Beobachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt
betrifft, und jeden folgenschweren Unfall unverzüglich
von Bord des gelotsten Fahrzeugs zu melden.
(2) über alle anderen Unfälle hat der Seelotse unverzüg
lich nach Rückkehr zu seiner Ausgangsstation einen
Schiffsunfallbericht anzufertigen und der Aufsichtsbehör
de zuzuleiten. Vor Abgabe des Schiffsunfallberichts soll
der Seelotse keine neue Lotsung antreten.

§ 14

Der Seelotse darf über, das Seelotsrevier Trave hinaus
bis zu den Außenstationen der deutschen Ostseereviere
lotsen.

§ 15
Im Bedarfsfall sollen die auf dem Seelotsrevier verkeh
renden Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der Lotsen-
stationen auf deren eigene Gefahr unentgeltlich beför
dern und im Rahmen der auf den Schiffen vorhandenen
Möglichkeiten für ihre angemessene Unterbringung an
Bord Sorge tragen.

§ 16

Geht der Seelotse, wenn ein Schiff die Fahrt unterbricht,
nicht von Bord, oder kann er bei der Ansteuerungstonne
„Lübeck A" nicht ausgeholt werden, so soll die Schiffs
führung dem Seelötsen für die Dauer seines Aufenthalts
eine angemessene Unterkunft zur. Verfügung stellen und
ihn verpflegen.

Anlage I zu § 3 der Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung des Seelotsreviers Trave (Lotsordnung Trave)

Ort der
Übernahme

des
Seelotsen

Anmeldezeit

für die Anforderung
des Seelotsen

Empfänger
der Lotsen

anforderung
(Tele-
gramm-

anschrift)

1. Von See eAnlaufende Fahrzeuge:

Ati
steuerungs

tonne

„Lübeck A"
vor Trave
münde

Mindestens drei Stunden
vor Erreichen

der Ansteuerungstonne

Lotsen

station
Lübeck-

Travemünde
(Travelotse
Lübeck)

2. Teilstreckemverkehr und auslaufende Fahirzeuge:

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier Trave

Mindestens zwei Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs

Lotsen
station

Lübeck-
Travemünde
(Travelotse
Lübeck)

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Verwaltung

und Ordnung des Seelotsreviers Elbe
(Lotsordnung Elbe)

Vom 3. Oktober 1966

Auf Grund der §§4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
über die Seelotsreviere, ihre Grenzen und die Lotsen
signale (Allgemeine Lotsordnung) in der Fassimg vom
24. August 1960 (Bimdesgesetzbl. II S. 2198, 2200), geän
dert durch die Verordnung zur Änderung der Allge
meinen Lotsordnung vom 22. Februar 1965 (Bundes-
gesetzbl. II S. 121) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Verwaltung und Ordnung
des Seelotsreviers Elbe (Lotsordnung Elbe) vom 11. April
1960 (Bundesanzeiger Nr. 78 vom 23. April 1960) wird
wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgenden Absatz 2:

„(2) Die Aufsichtsbehörde unterhält in Brunsbüttelkoog
eine Außenstelle, die für c^ie Bewirtschaftung der Lots-
einrichtüngen und für die Einziehung der Lotsgebühren
und Lotsgelder zuständig ist."

2. § 7 erhält folgende Fassung:
„§7

(1) Führer von Fahrzeugen, die einen Seelotsen an
nehmen wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe
der Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der zuständigen
Lotsenstation anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten
1. den Namen und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs,

2. den Ort der Übernahme des Seelotsen,

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig)
der voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder
von dem Ort der Übernahme des Seelotsen,

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen
soll,

5. den Tiefgang des Fahrzeugs im Frischwasser bei
.  Ankimft oder Abfahrt (Angabe in Metern — vier

stellig) .

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den See
lotsen funktelegrafisch mit dem Kennwort „ETA" an
zufordern.

(4) Zeit und Empfänger der Lotsenanforderung bestim
men sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser
Verordnung ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordkom-
men oder Vonbordgehen durch ausreichende Vermin
derung der Fahrt und/oder andere geeignete Manöver
ermöglichen und erleichtern. Die Schiffsführung hat
eine einwandfreie und sichere Lotsenleiter auszubrin
gen. Sie hat für eine ausreichende Bewachung der
Lotsenleiter und Hilfestellung beim Anbordkommen
oder Vonbordgehen des Seelotsen zu sorgen."

3. § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12

(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat
ihn die Schiffsführung unverzüglich ,über alle Mängel
und besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für
die Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu
unterrichten. '

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben
die Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschrift
zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers
nicht zu erhalten, so genügt die Unterschrift des See
lotsen. Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lots
bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk zu
versehen.

(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen
station abzuliefern. Die Lotsenbrüderschaft hat die
Anforderungszeit und bei Fahrzeugen, die von See
einlaufen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die
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Lotsbesdieinigung unverzüglich an die Außenstelle
weiterzuleiten."

4. In den §§ 2, 3 und 6 wird das Wort „Lotsdampfer"
durch das Wort „Lotsenschiffe" und in §§ 6 und 16 das
Wort „Lotsendampfers" durch das Wort „Lotsenschif
fes" ersetzt.

5. In § 8 wird das erste Klammerzitat ersetzt durch
„ (§ 44 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung in der Fassung vom
18. März 1961 — Bundesgesetzbl. II S. 162, 184 —^)".

Artikel 2

Die Lotsordnung Elbe gilt vom Tage des Inkrafttretens
dieser Verordnung ab in der aus der Anlage 2 ersicht
lichen Fassung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. November 1966 in Kraft.
Hamburg, den 3. Oktober 1966
—S 93.0-250-1-6-0—

Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Hamburg
We t zel

Anlage 1
(zu Artikel 1 Nr. 2 der Verordnung zur Änderung der
Lotsordnung Elbe)
Anlage I zu § 7 def Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung des Seelotsreviers Hbe (lotsordnung Elbe)

Empfänger

Ort der

Übernahme

des

Seelotsen

Anmeldezeit
für die Anforderung

des Seelotsen

1. Von See einlaufende Fahrzeuge:

der Lotsen

anforderung
(Tele-
gramm-

ansdirift)^

Außen

station

des Lotsen
schiffes bei
Feuerschiff

„Elbe 1"
I^otsen-
station

Brunsbüttel

koog

Mindestens zwölf Stunden
vor Erreichen der beiden

Lotsenstationen. Beträgt die
Reisezeit von nahe gele
genen Häfen oder Liege
plätzen weniger als zwölf
Stunden, so muß die An
forderung unverzüglich

nach der letzten Abfahrt
erfolgen.

Lotsen

station

Brunsbüttel

koog
2212 Bruns

büttelkoog
Elblotseh-

haus

(Elblotse
Brunsbüttel

koog)

Lotsen Mindestens vier Stunden Lotsen
station vor Abfahrt des Fahrzeugs station

Hamburg Hamburg
2 Hambg. 11
Reimarus-

straße 19

(Elblotse
Hamburg)

Lotsen Mindestens drei Stunden Lotsen
station vor Abfahrt. Für Fahr station

Brunsbüttel zeuge, die aus dem NOK Brunsbüttel
koog nach Westen auslaufen. koog

ist der Seelotse bereits in 2212 Bruns
den Kanalschleusen Kiel- büttel

Holtenau anzufordern koog
Elb

lotsen
haus

(Elblotse
Brunsbüttel

koog)

Lotsen Mindestens drei Stunden Lotsen
station vor Abfahrt des Fahrzeugs station
Cux Cuxhaven
haven 219 Cux-

haven
Am

Leucht

turmweg
(Elblotse
Cuxhaven)

Andere

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier Elbe

Mindestens sechs Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs

Bei allen Abfahrten in der
Zeit von 21.00 Uhr bis

07.00 Uhr muß die beab
sichtigte Lotsenanforderung
bis 18.00 Uhr angezeigt

werden.

Nächste

Lotsen

station

im Seelots
revier

Anlage 2

(zu Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Lots
ordnung Elbe)

Verordnung
über die Verwaltung und Ordnung des Seelotsreviers

Elbe (Lotsordnung Elbe)
in der Fassung vom 3. Oktober 1966

§ 1
Der Lotsdienst auf dem Seelotsrevier Elbe obliegt den

in der Lotsenbrüderschaft Elbe zusammengeschlossenen
Seelotsen.

§ 2

(1) Das Seelotsrevier Elbe wird in zwei Lotsbezirke
gegliedert.

(2) Der Lotsbezirk 1 (Hamburg) umfaßt alle Fahrtstrecken
zwischen Hamburg und Brunsbüttelkoog. Der Lots
bezirk 2 (Cuxhaven/Brunsbüttelkoog) umfaßt alle Fahrt
strecken zwischen Brunsbüttelkoog und der Außenstation
der Lotsenschiffe bei Feuerschiff „Elbe 1".
(3) Der Betrieb des Lotsbezirks 1 untersteht der Lotsen
station Hamburg. Der Betrieb des Lotsbezirks 2 unter
steht der Lotsenstation Brunsbüttelkoog.

§ 3

(1) Auf dem Seelotsrevier Elbe werden Lotsenstationen
in Hamburg, Brunsbüttelkoog, Cuxhaven und auf der
Außenstation der Lotsenschiffe bei Feuerschiff „Elbe 1"
unterhalten.

(2) Die Aufsichtsbehörde unterhält in Brunsbüttelkoog
eine Außenstelle, die für die Bewirtschaftung der Lots
einrichtungen und für die Einziehung der Lotsgebühren
und Lotsgelder zuständig ist.

§ 4
(1) Die Lotseinrichtungen werden von der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes vorgehalten.
(2) Der Betrieb der Lotseinrichtungen wird nach § 33
Abs. 1 des Gesetzes über das Seelotswesen vom 13. Okto
ber 1954 (Bundesgesetzbl. II S. 1035) der Lotsenbrüder
schaft Elbe übertragen; sie kann die Aufgabe durch
geeignete selbständige Unternehmer ausführen lassen.

§ 5
(1) Der Lotsenwechsel erfolgt bei Brunsbüttelkoog.
(2) Die von Hamburg und den Zwischenhäfen nach See
bestimmten Schiffe wechseln den Seelotsen östlich der
Kanalreede zwischen den Tonnen „B" und „KR 2". Die
Nordost-Reede darf zum Lotsenwechsel benutzt werden.
Die von See nach Hamburg und den Zwischenhäfen
bestimmten Schiffe wechseln den Seelotsen südlich, der
Kanalreede zwischen den Tonnen „Y" und „A".
(3) Die Reihenfolge der Lotsungen wird für jeden Lots
bezirk durch eine besondere Börtordnung geregelt.

§ 6

(1) Ist infolge schlechten Wetters ein Ausholen und Ver
setzen von Seelotsen auf der Außenstation der Lotsen
schiffe nicht mehr möglich, so sollen die Lotsenschiffe
ihre Position elbaufwärts verlegen. Die Entscheidung
hierüber soll der Kapitän des Lotsenschiffes im Einver
nehmen mit den Seelotsen treffen.

(2) Kann die Station Brunsbüttelkoog einen Seelotsen
nicht ablösen und wird dies durch Signal angezeigt, so
darf der Seelotse das Schiff ohne Ablösung durchlotsen.

§ 7
(1) Führer von Fahrzeugen, die einen Seelotsen anneh
men wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der zuständigen Lotsen
station anfordern.
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(2) Die LotsenanfoTderimg muß enthalten

1. den Namen und die piruttoregistertonnen des Fahr-
'" zeugs, i

2. den Ort der übernahmt des Seelotsen,

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig) der
voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder vöi^
dem Ort der Übernahme des Seelotsen,

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen soll,
5. den Tiefgang des Fahrzeugs im Frischwasser bei
Ankunft oder Abfahrt (Angabe in Metern — vier
stellig).

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den See
lotsen funktelegr^isch mit dem Kennwort „ETA" anzu
fordern.

(4) Zeit und Empfänger der Ldtsenanforderung bestim
men sich nach der Anlage L die Bestandteil dieser Ver
ordnung ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbbrdkönimen
oder Vonbordgehen durch ausreichende Verminderung
der Fahrt und/oder andere geeignete Manöver ermög
lichen und erleichtem. Die Schiffsführung hat .eine, ein
wandfreie und siäiere Lotsenieiter aüszubringen. Sie hat
für eine ausreichende Bewachung der Lotsenleiter und
Hilfestellung beim Anbordkommen oder Vonbordgehen
des Seelotsen zu sorgen.

8  , , ■ ' ,
AuÖorgewöhnliche Schlfeppzüge (§ 44 Seeschiffahrtstfa-

ßen-Ördnung in der Fassung vom 18. März 1961 —^ Bün-
desgesetzbl. II S. 162, 184 —), in der Manövrierfähigkeit
behinderte Schwimmkörper (§13 Seesdiiffahrtsttaßen-
Ordnung) und sonstige Fahrzeuge bei starkem Eisgang
sollen mit Seelotsen besetzt werden, über die Mindest^
zahl der notwendigen Seelotsen entscheidet das zustäri-
dige Wasser- und Schiffahrtsamt als Schiffahrtpoliiei-
behörde (§ 5 Abs. 2 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung).

•  ̂ , 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ § 9 ^
Im Dienst haben/ die Seelotsen den Lotsenausweis

sowie eige Ausferti^ng der Lotsordnung und des See^-
J lotstarifs ihres Reviers bei sich zu führen. Der Schiffs

führung ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren.
§ 10

Der Seelotse hat jede ihm nach der Börtordnung ob
liegende Lotsung durchzuführen, bis er sie nach §,^8 des
Gesetzes über das Seelotswesen beenden darf.

-§ 11
Der Seelotse soll alle die Schiffahrt auf dem Seelots

revier und in den Häfen betreffenden Anordnungen und
Vorschriften, sOwie die Zoll-, Gdsündheits- uud sicher
heitspolizeilichen Vorschriften, soweit erforderliüi, der
Schiffsführung zur Kenntnis bringen.

V  § 12
^ (1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat ihn
die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel und
besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für die
totsienberatung von Bedeutung sind, genau zu unter
richten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbesbheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben
die Richtigkeit der Einträgimgen durch ihre Unterschrift
zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers nicht
zu erhalten, so genügt die Unterschrift des Seelotsen.
Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk zu vergehen.
(3) Die Lotsbescbeinigung ist unverzüglich der Lotsen
station abzuliefern, Die Lotsenbrüderschaft hat die An
forderungszeit und bei Fahrzeugen, die von See ein
laufen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die Lots
bescheinigung unverzüglich an die Außehstelle weiter
zuleiten.

§ 13 ^
(1) Der Seelotse hat der zuständigen Aufsichtsbehörde
jede Beobachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt
betrifft, und jeden folgenschweren Ünfäll unverzüglich
von Bord des gelotsten Fahrzeugs zu melden.

(2) über alle anderen Unfälle hat der: Seelotse unver
züglich nadi Rüäckehr zu seiner Ausgangsstation einen
Sciuffsunfallbericht anzufertigen und der Aufsichtsbehörde
zuzuleiten. Vor Abgabe des Schiffsunfallberichts soll der
Seelotse keine neue Lotsung antreten.

^  > ■  . ■ •/■ '§ 14 ■
Die Seelotsen der Lotsenbrüdejrschäft Elbe dürfen über

ihr Seelotsrevier hinaus bis zu |den Außenstationen der
deutschen NordseerUviere lotseh. ;

r Im Bedarfsfall sollen die auf dem Seelotsrevier ver
kehrenden Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der Lot-
senstätiohen auf deren eigene Gefahr ünentgeltlich beför
dern und im Rahmen der vorhaiideneh Möglichkeiten für
ihre angemessene Unterbringung an Bord Sorge tragen.

^  / ; § 16; ' „ ^
Geht der Seelotse, wenn bin Schiff die Fahrt unter

bricht, nicht von Bord, oder kann er bei det Außen-
istation des Lotsenschiffes nidit ausgeholt werden, so
soll die Schiffsführung dem Seelotsen für die Dauer
seines Aufenthalts eine, angemessene Unterkunft zur Ver
fügung stellen und ihn verpflegen.

Anlege I zu § 7 der Veitirdnung über die VerwaltitBg und
Ordnung des Seelotsreviers Elbe (Lotsordnung Elbe)

Empfänger
der Lotsen

anforderung
(Tele-

gramm-
anschrift)

Ort der
Übernähme

des
Seelotsen

Anmeldezeit
für die Anforderung

des Seelotsen

1. Von Sbe einlaufende Fahigeugei^

Außen
station

des Lptsen-
schiffies bei
Feuerschiff

„Elbe r
Lötsen-
station

brunsbüttel-
koog .

Mindestens zwölf stunden
vor Erreichen der beiden
Lotsenstationen. Beträgt die
Reisezeit von nahe geler
gehen Häfen oder Liege
plätzen weniger als zwölf
Stunden, so muß die An

forderung unverzüglich
nach der letzten Abfahrt

erfolgen. Vr

Lotsen-
Station

Brunsbüttel
koog

2212 Bnins^
büttelkoog
Elblotsen

haus
(Elblotse

Brunsbüttel-
^_koo2^^^

2. Teilstreckenverkehr und auslaufende Fahrzeuge;

Lotsen-
stätion ,

Hamburg

Lotsen-

\  Station
Brunsbüttel-

köog

Lotsen-
stätion
Cux

haven

Mindestens vier Stuncjen,
vor Abfahrt des Falirzeugs

I^ndestens drei Stunden
voh Abfahrt. Für Fahr
zeuge, die aus dein NOK
nach Westen auslaufen,
ist der-Seelotse bereits in
den Känalschleusen Kiel-

Holtenau anzufordern

Mindestens drei Stünden
vor Ahfahrt des Fahrzeugs

Lotsen
station

Hamburg
2 Hambg. 11

Reimarus-
straße 19

(Elblotse
Hamburg)

Lotsen
station

Brunsbüttel
koog

2212 Bnms-
büttel-
kbog
Elb
lotsen
haus

(Elblotse
Brünsbüttel-

koög)

Lotsen-
station

Cuxhaven

219 Cux
haven

Am
Leucht
turmweg

(Elblotse
Cuxhaven)
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Andere
Häfen und :
Liegeplätze
im SeelotS'

revier Elbe

Mindestens sechs Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs

Bei alleii Abfahrten in der
Zeit von 21.00 Uhr bis
07.00 Uhr muß die beab
sichtigte Lotsenanforderung
bis 18.00 Uhr angezeigt

werden. '

Nächste

Lotsen

station

im Seelots

revier

Veroirdnung zur Änderung der Verordnung über
die Verwaltung und Ordnung der Seelotsreviete

Weser I und Weser 11/jade (Lötsordnung Weser/Jade)
Vom 7. Oktober 1966

Auf Grund der §§ 4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der Verord
nung über die Seelotsreviere/ ihre Grenzen und die
Lptsensignale (Allgemeine Lotsordnung)v in der Fassung
vom 24. August 1960 (Bundesgesetzbl. II S. 2198, 2200)
geändert durch die Verordnung zur Änderung der Allge
meinen Lotsordhung vom 22. Februar 1965 (Bundes
gesetzbl. II S. 121) wird verordnet:

;  Artikel 1

Die Verordnung über die Verwaltung und Ordnung
der Seelotsreviere Weöer I und Weser Il/Jade (Lotsörd-
nung Weser/Jade) vom 11. April 1960 (Bundesanzeiger
Nr. 78 vom 23. April 1960) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 werden die' Worte „und Weser II" vor dem
Wort „ (Bremerhaven)" durch" die Worte „und Weser II/
Jade" ersetzt.

2. a) § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Lotsbezirk 1 (Außenweser) umfaßt alle
Fahrtstrecken zwischen Bremerhaven (Geestemüti-
dung) und der Außenstation des Lotsenschiffes bei
Feuerschiff ,Weser'«oder der ,Schlüsseltonne' so-

.  wie die F^irtstrecken zwischeif der Außenstation
des Lotsenschiffes Und der ,Schlüsseltonne'."

^) Fol0^nder Absatz 3^wird eingefügt:
>,(3) Der Lotsbezirk 2 (Jade) umfaßt alle Fahrt
strecken zwischen W;ilhelmshaven und der Außen^-
Station des Lotsenschiffe^ bei Feuerschiff ,Weser'."

c) Der Msherige Absatz 3 wird Absatz 4. ^
3. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Aufsichtsbehörde unterhält in Bremerhaven
eine Außenstelle, die für die Bewirtschaftung der Lots
einrichtungen hnd für die Einziehung der Lotsgebüh
rehund Lotsgelder zuständig ist."

4. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Betrieb und die Unterhaltung der Lotseinrich-
tupgen, mit Ausnahme der landfesten Lotseinrichtun
gen des Seelotsreviers Weser J, werden der Lotsen- i
brüderschaft Weser Il/Jade (Bremerhaven) übertragen;
sie kann die Aufgaben durch geeignete selbständige
Unternehmer ausführen lasseh."

5. § 5 erhält folgende Fassüng:

Die Reihenfolge der Lotsungen auf den Seelotsre
vieren Weser I und Weser Il/Jade wird durch Bört-
ordnungen geregelt. Der Lotsenwechi^el bei Bremer
haven erfolgt in Höhe der peestemündung nach nähe
rer Bestimmuhg der Börtordnung."

6. In § 6 sihd die Worte v»weser- oder jadeaufwärts"
durch die Worte „weseraufwärts bis oberhalb Leuchr-

.  tonne, 6/Alte Weser" zu ersetzen.
§ 7 erhält folgende Fassung:

.§7
(1) Führer von Fahrzeugen, die einen Seelotsen an
nehmen wplieh, müssen den Seelotsen hacli Maßgabe

' der Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der zuständigen
Lotsenstatioii anfordern,

(2) Die Lbtsenenforderung muß enthalten:
1. den Namen und die Bruttoregistertonnen des J^ahr-
zeugs, :

.  2. den Ört der Übernahme des Seelotsen,

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig)
der voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei.oder-
von dem Ort der Übernahme des Seelotsen,

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen
soll, ■

5. den Tiefgäng des Fahrzeugs im Frischwasser bei
Ankunft oder Abfahrt (Angabe in Metern -— vier
stellig),

6. den Bestimmungshafen bei auslaufenden Fahrzeu
gen. , '

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den
Seelotsen funktelegräfisch mit dem Kennwort „ETA"
anzufordern.

14) Zeit Und Empfänger der Lotsenanforderung be
stimmen sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser
Verordnung ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt
oder ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Ah-
bordkommen oder Vonbordgehen durch ausreichende
Verminderung der Fahrt und/ oder andere geeignete
Manöver ermöglichen und erleichtern. Die Schiffsfüh-
rüng hat eine einwandfreie und sichere Lotsenleiter
auszubringen. Sie hat für eine ausreichende Bewa
chung der Lotsenleiter und Hilfestellung beim An-
bordkommen oder Vonbordguhen des Seelotseji zu
sorgen."

>8. § 12 erhält folgende Fassung:

\  ̂ „§ 12
t (1); Sobald, der Seelotse an Bord gekommen ist, hat
ihn die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel
und besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für
die Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu
unterrichten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelas
sene Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Ein
tragungen zu versehen. Der Schiffsführef und der
Seelotse haben die Richtigkeit der Eintragungen durch
ihre Unterschriften zu bestätigen. Ist die Unterschrift^
des Schiffsführers nicht zp erhalten, so' genügt die Un
terschrift de^ Seelotsen.. Der Seelotse hat in dieisen
Fällen die Lotsbescheinigung mit einem entspredien-
den Vermerk zu versehen. '

(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen-
. Station abzuliefern. Die Lotsenbrüderschaft hat die
Airforderüngszeit und bei Fahrzeugen, die vnn See
einlaufen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die
Lotsbescheinigung unverzüglich an die Außenstelle
weiterzuleiten."

9 Ih § 14 ist hinter der Bezeichnung „Weser U" die
Bauzeichnung „/Jade" einzufügen.

10: In den §§ 2, 3, 6 und 16 werden ctas Wort „Lotsen-
dampfers" durch das Wort „Lotsenschiffes" und in § 6
die Worte „der Lotsendampfer" durch die Worte „das
Lotsenschiff" ersetzt.

11. In § 8 wird das Klammerzitat ersetzt durch j(§ 44 See
schiffahrtstraßen-Ordnung vom 18. Mäi'z 1961 —
Bundesgesetzbl. II S. 162, 184-^)".

Artikel 2

Die Lotsordnung Weser/Jade gilt vom Tage des. Ih-
krafttretens dieser "Verordnung ab in der äus der Anlage 2
ersichtlichen Fassung.

Artikel

Diese Verordnung tritt am 1. November 1966, in Kraft.
Bremen, den, 7. Oktober 1966
Sl/98.0021 Tgb. Nr. 7977/66

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
V  Bremen

Dr.-Ing. S c h a übe rge r
Anlage 1

(zu Artikel 1 Nr. 7 der Verordnung zur Änderung der
Lotsofdnung Weser/Jade)
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Anlage I zu § 7 der Verordnung, über die Verwaltung und
Ordnung der Seelotsreviere Weser I und Weser n/Jade

(Lotsordnung Weser/Jade)
Empfänger

Ort der
übemahme

der Lotsen

Anmeldezeit
anforderung

(Tele
gramm
anschrift)

des für die Anforderung
Seelotsen des Seelotsen

1. Von See einlaufende Fahrzeuge:

Außen
station

des Seelots
reviers

Weser II/
Jade

— Lotsen-

sdüff bei
Feuerschiff
„Weser" —

Außen

station

des Seelots
reviers

Weser I bei
Bremer

haven

Mindestens zwölf Stunden
vor Erreichen der Außen
stationen. Beträgt die
Reisezeit von nahe ge
legenen Häfen oder Liege
plätzen weniger als zwölf
Stunden, so muß die An
forderung unverzüglich
nach der letzten Abfahrt

erfolgen.

Lotsen-

station

der Lotsen
brüderschaft
Weser II/

Jade

2850 Bremer
haven

Am
Weser

deich
(Weser
lotse II
Bremer

haven)

2. Teilstreckenverkehr und auslaufende Fahrzeuge:

Häfen und
Liegeplätze
im Bereich
der stadt
bremischen

Häfen

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier

Weser I

Bei allen Abfahrten in der
Zeit von 17.00 Uhr bis
08.00 Uhr muß die beab
sichtigte Lotsenanforderxmg
bis 17.00 Uhr angezeigt
werden, — Die Anforde
rung muß mindestens zwei
Stunden, für Wilhelms
haven mindestens zwölf
Stimden vor Abfahrt
des Fahrzeugs erfolgen,
wobei die Anfahrtszeit des
Seelotsen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln von Bre
merhaven zu den Häfen
und Liegeplätzen im See-
lotsrevier Weser I sowie
nach Wilhelmshaven zu

berücksichtigen ist.

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier

Weser II/
Jade

Lotsen

station

des See-
lotsreviers

Weser II/
Jade

bei Bremer

haven

Auslaufende Fahrzeuge
können den Seelotsen beim
Passieren der Signalstation
Brake über diese Station
mit UKW-Sprechfunk (Ka
nal 5) oder bei Tage durch
das Schallsignal und bei
Nacht durch das Licht
morsesignal lang-lang-kurz

(  ) anfordern.

Lotsen
station

der Lotsen
brüderschaft
Weser II/

Jade

2850 Bremer
haven

Am

Weser

deich
(Weser
lotse II

Bremer
haven)

Lotsen

station

der Lotsen
brüderschaft
Weser I

2800 Bremen
Über

see

hafen/
- Ver-

wal-
tungs-
gebd. -

(Weser
lotse I
Bremen)

Lotsen
station

der Lotsen
brüderschaft
Weser I

2850 Bremer
haven

Am

alten

Vor

hafen

(Weser
lotse I
Bremer

haven)

Lotsen

station

der Lotsen
brüderschaft

Weser II/
Jade

2850 Bremer
haven

Am
Weser

deich

(Weser
lotse II
Bremer

haven)

Anlage 2

(zu Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Lotsord
nung Weser/Jade)

Verordnung über die Verwaltung und Ordnung der
Seelotsreviere Weser I und Weser Il/Jade

(Lotsordnung Weser/Jade)
in der Fassung vom 1. November 1966

§ 1

Der Lotsdienst auf den Seelotsrevieren Weser I und
Weser II/Jade obliegt den in den Lotsenbrüderschaften
Weser I (Bremen) und Weser Il/Jade (Bremerhaven) zu-
sammengeschlosseneil Seelotsen.

§ 2

(1) Das Seelotsrevier Weser Il/Jade wird in zwei Lots
bezirke gegliedert,

(2) Der Lotsbezirk 1 (Außenweser) umfaßt alle Fahrt
strecken zwischen Bremerhaven (Geestemündung) und der
Außenstation des Lotsenschiffes bei Feuerschiff „Weser"
oder der „Schlüsseltonne" sowie die Fahrtstrecken zwi
schen der Außenstation des Lotsenschiffes und der
„Schlüsseltonne".

(3) Der Lotsbezirk; 2 (Jade) umfaßt alle Fahrtstretken
zwischen Wilhelmshaven und der Außenstation des Lot
senschiffes bei Feuerschiff „Weser".

(4) Der Betrieb beider Lotsbezirke untersteht der Lotsen
station Bremerhaven.

§ 3

(1) Auf dem Seelotsrevier Weser I werden Lotsenstatio
nen in Bremen und Bremerhaven und auf dem Seelots
revier Weser Il/Jade in Bremerhaven und auf der Außen
station des Lotsenschiffes bei Feuerschiff „Weser" unter
halten.

(2) Die Aufsichtsbehörde unterhält in Bremerhaven eine
Außenstelle, die für die Bewirtschaftung der Lotseinrich
tungen und für die Einziehung der Lotsgebühren und
Lotsgelder zuständig ist.

§ 4

(1) Die Lotseinrichtungen werden von der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes vorgehalten.

(2) Der Betrieb und die Unterhaltung der Lotseinrichtun-
gen, mit Ausnahme der landfesten Lotseinrichtungen des
Seelotsreviers Weser I, werden der Lotsenbrüderschaft
Weser Il/Jade (Bremerhaven) übertragen; sie kann die
Aufgaben durch geeignete selbständige Unternehmer aus
führen lassen.

§ 5

Die Reihenfolge der Lotsungen auf den Seelotsrevieren
Weser I und Weser Il/Jade wird durch Börtordnungen
geregelt. Der Lotsenwechsel bei Bremerhaven erfolgt in
Höhe der Geestemündung nach näherer Bestimmung der
Börtordnimg.

§ 6

Ist infolge schlechten Wetters ein Ausholen und Verset
zen von Seelotsen auf der Außenstation des Lotsen
schiffes nicht mehr möglich, so soll das Lotsenschiff seine
Position weseraufwärts bis oberhalb Leuchttonne „6/Alte
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Weser" verlegen. Die Entscheidung hierüber soll der
Kapitän des Lotsenschiffes im Einvernehmen mit den
Seelotsen treffen.

§ 7

(1) Führer von Fahrzeugen, die einen Seelotsen anneh
men wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der zuständigen Lotsen
station anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten

1.den Nämen und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs,

2. den Ort der Übernahme des Seelotsen,

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig) der
voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder von
dem Ort der Übernahme des Seelotsen,

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen soll,
5. den Tiefgang des Fahrzeugs im Frischwasser bei An

kunft oder Abfahrt (Angabe in Metern — vierstellig),
6. den Bestimmungshafen bei auslaufenden Fahrzeugen.
(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den Seelot
sen funktelegrafisch mit dem Kennwort „ETA" anzufor
dern.

(4) Zeit und Empfänger der Lotsenanforderung bestimm
men sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser Ver
ordnung ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordkommen
oder Vonbordgehen durch ausreichende Verminderung
cier Fahrt und / oder andere geeignete Manöver ermög
lichen und erleichtem. Die .Schiffsführung hat eine ein
wandfreie und sichere Lotsenleiter auszubringen. Sie hat
für eine ausreichende Bewachung der Lotsenleiter und
Hilfestellung beim Anbordkommen oder Vonbordgehen
des Seeloten zu sorgen.

§ 8

Außergewöhnliche Schleppzüge (§ 44 Seeschiffahrtstra-
ßen-Ordnung in der Fassung vom 18. März 1961 Bun-
desgesetzbl. II S. 162, 184 —), in der Manövrierfähigkeit
behinderte Schwimmkörper (§ 13 Seeschiffahrtstraßen-
Ordnung) und sonstige Fahrzeuge bei starkem Eisgang
sollen mit Seelotsen besetzt werden, über die Mindest
zahl der notwendigen Seelotsen entscheidet das zustän
dige Wasser- und Schiffahrtsamt als Schiffahrtspolizei
behörde (§ 5 Abs. 2 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung).

§ 9

Im Dienst haben die Seelotsen den Lotsenausweis
sowie eine Ausfertigimg der Lotsordnung und des See
lotstarifs ihres Reviers bei sich zu führen. Der Schiffsfüh
rung ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

§ 10

Der Seelotse hat jede ihm nach der Börtordnung oblie
gende Lotsung durchzuführen, bis er sie nach § 28 des
Gesetzes über das Seelotswesen beenden darf.

§ 11

Der Seelotse soll alle die Schiffahrt auf dem ̂Seelots-
revier und in den Häfen betreffenden Anordnungen und
Vorschriften sowie die Zoll-, Gesundheits- und sicher
heitspolizeilichen Vorschriften, soweit erforderlich, der
Schiffsfühmng zur Kenntnis bringen.

§ 12

(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat ihn
die Schiffsführung imverzüglich über alle Mängel und
besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für die Lot
senberatung von Bedeutung sind, genau zu unterrichten.
(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbescheinigimg mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben

die Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschrif
ten zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers
nicht zu erhalten, so genügt die Unterschrift des Seelot
sen. Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbeschei-
nigung mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.

(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen
station abzuliefern. Die Lotsenbrüderschaft hat die An
forderungszeit und bei Fahrzeugen, die von See einlau
fen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die Lotsbe
scheinigung unverzüglich an die Außenstelle weiterzu
leiten.

§ 13

(1) Der Seelotse hat der zuständigen Aufsichtsbehörde
jede Beobachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt
betrifft, und jeden folgenschweren Unfall unverzüglich
von Bord des gelotsten Fahrzeugs zu melden.

(2) über alle anderen Unfälle hat der Seelotse unver
züglich nach Rückkehr zu seiner Ausgangsstation einen
Schiffsunfallbericht anzufertigen und der Aufsichtsbehörde
zuzuleiten. Vor Abgabe des Schiffsunfallberichts soll der
Seelotse keine nejie Lotsung antreten.

§ 14

Die Seelotsen der Lotsenbrüderschaft Weser Il/Jade
(Bremerhaven) dürfen über ihr Seelotsrevier hinaus bis
zu den Außenstationen der deutschen Nordseereviere
lotsen.

§ 15

Im Bedarfsfall sollen die auf dem Seelotsrevier verkeh-
renclen Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der Lotsen
stationen auf deren eigene Gefahr unentgeltlich beför
dern und im Rahmen der auf den Schiffen vorhandenen
Möglichkeiten für ihre angemessene Unterbringung an
Bord Sorge tragen.

§ 16

Geht der Seelotse, wenn ein Schiff die Fahrt unter
bricht, nicht von Bord, oder kann er bei der Außenstation
des Lotsenschiffes nicht ausgeholt werden, so soll die
Schiffsführung dem Seelotsen für die Dauer seines Auf
enthaltes eine angemessene Unterkunft zur Verfügung
stellen und ihn verpflegen.

Anlage I zu § 7 der Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung der Seelotsreviere Weser I und Weser Il/Jade

(Lotsordnung Weser/Jade)

Ort der

Übernahme
des

Seelotsen

Anmeldezeit
für die Anforderung

des Seelotsen

Empfänger
der Lotsen
anforderung

(Tele-
gramm-

_^_amsdärif2__

1. Von See einlaufende Fahrzeuge:

Außen

station

des Seelots
reviers

Weser II/
Jade

— Lotsen
schiff bei

Feuerschiff
„Weser" —

Außen

station

des Seelots

reviers
Weser I bei

Bremer-
^haven

Mindestens zwölf Stunden
vor Erreichen der Außen
stationen. Beträgt die
Reisezeit von nahe ge
legenen Häfen oder Liege
plätzen weniger als zwölf
Stunden, so muß die An
forderung unverzüglich
nach der letzten Abfahrt

erfolgen.

Lotsen
station

der Lotsen

brüderschaft
Weser II/

Jade
2850 Bremer

haven

Am

Weser
deich

(Weser
lotse II
Bremer
haven)
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2. Teilstreckenverkehr und auslaufende Fahrzeuge:

Häfen und
Liegeplätze
im Bereich

derstadt-
bremischeh

Häfen

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier

Weser I

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots

revier

Weser II/
Jade

Lotsen

station

des See
lotsreviers

Weser II/
Jade

bei Bremer

haven

Bei allen Abfahrten in der
Zeit von 17.00 Uhr bis
08.00 Uhr muß die beab
sichtigte Lotsenanforderung
bis 17.00 Uhr angezeigt
werden. — Die Anforde
rung muß mindestens zwei
Stunden, für Wilhelms
haven mindestem^ zwölf
Stunden vor der Abfahrt
des Fahrzeugs erfolgen,
wobei die Anfahrtszeit des
Seelotsen mit öffentlicheh
Verkehrsmitteln von Bre
merhaven zu den Häfen
und Liegeplätzen im See
lotsrevier Weser I sowie
nach Wilhelmshaven zu

berücksichtigen ist.

Auslaufende Fahrzeuge
können den Seelotsen beim
Passieren dfef Signalstation
Brake über diese Station
mit UKW-Sprechfunk (Ka
nal 5) oder bei Tage durch
das Schallsignal und bei
Nacht durcti das Licht-
morsesignal lang-lang-kura
(——) anfordern.

Lotsen
station

der Lotsen
brüderschaft
Weser I

2800 Bremen
, Über
see

hafen/
- Ver-

wal-

tungs-
gebd. -

/(Weser
lotse I
Bremen)

LotseA-
station

der Lotsen
brüderschaft
Weser I

2850 Brenier-
haven

Am

alten

Vor

hafen

(Weser-
Iptse I
Bremer
haven)

Lotsen-

Station

der Lotsen
brüderschaft
Weser n/

Jade

2850 Bremer
haven

Am

Weser

deich '
,  (Weser
lotse Ii
Bremer
haven)

Lotsen-

station

der Lotsen
brüderschaft
Weser II/

Jade'

2850 Premer-
haven
Am '
Weser

deich

(Weser
lotse II
Bremer

haven)

Verordnung
, zur Änderung der Verordnung' über die Verwaltung

und Ordnung des Seelotsreviers Ems
(Lotsordnung Ems)

Vom 26. Oktober 1966

Auf Grund der §§ 4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
über die Seelotsreviere, ihre Grenzep und die Lotsen
signale (Allgemeine Lotsor^ung) in der Fassüpg voin
24. August 1960 (Bundesgesetzbl. II S\ 2198, 2200), geän
dert durch dieVVerordnimg zur Änderung der' Allgemei
nen Lotsordnung vom 22. Februar 1965 (Bundesgesetzbl.
II S. 121) wird verordnet:

Artikel 1 -

Die Vetorcinung über die Verwaltung und Ordnung
des Seelotsreviers Ems (Lotsordnung Ems) vom 11. April
1960 (Bundesanzeiger Nr. 78 YÖm 23. April 1960) wird wie
folgt geändert:
1. § 2 erhält folgenden Absatz 2:
,  „(2) Die Aufsichtsbehörde unterhält in Emden eine
Außenstelle, die für die Bewirtschaftung der,/Lots-
einrichfungen und für die Einziehung der Lotsgebühren
und Lotsgelder zuständig ist."

2. § 5 erhält folgende Fassung:
■  , , ' ■ »§5 ' , V
(1) Führer von Fahrzeugen, die zur Annahme eines
Seelotsen verpflichtet sind oder einen Seelotsen an
nehmen wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe
der Absätze 2 bis 4 rechtzeitig böi der Lotsenstation
Emden anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung mitÖ enthalten
1. den Namen und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs,

2. deii Ort der Übernahme des Seelotsen,

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig)
der voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder
von dem Ort der Übernahme des Seelotsen,

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen
soll, '

5. den Tiefgang des y Fahrzeugs irä Frischwasser bei
Ankunft oder Abfahrt (Angabe fh Metern — vier
stellig). ' '

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben deh
Seelotsen fimktelegrafisch mit dem Kennwort ,ETA'
anzufordern.

(4) Die Anforderungszeiten für den Seelotsen bestim
men sich nach der Anlage h die : Bestandteil dieser
Verordnung ist. ^
(5) . Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordfcom-
men oder Vonbordgehen durch ausreichende Vermin
derung der Fahrt uncl / oder andere geeignete Mahöver
ermöglichen und erleichtern. Die Schiffsführuhg hat
eine einwandfreie und sichere Lotsenleiter auszubrin
gen. Sie hat für eine ausreichende Bewachung der
Lotsenleiter und Hilfestellung be^m -Anbordkommen
oder Vonbordgehen des Seelotsen zu sorgen."

3. § 11 wird wie folgt geändert:
„§ 11, ■

(1) Sobald der Seelotse an Bor^ gekommen ist, hat
ihn die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel
und besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für
die Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu
unterrichten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotstevier zugelassene
Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der 3chiffsführer üiid der Seelotse haben
die Richtigkeit der Eintragung durch ihre/ Unter-

,  Schriften zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffs-
fühxers nicht zu prhalten, so genügt die Unterschrift
des Seelotsen. Der, Seelotse hat in diesen Fällen die
Lotsbescheinigung init einem entsprechenden Vermerk
zu versehen. ,

(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen-
statioh abzuliefern. Die Lotseiibrüderschaft hat die An-
forderungszeit und bei Fahrzeugen, dig vph See ein
laufen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die Löts-

, bescheinigung unverzüglich ah die Außenstelle weiter-
zuleiten/'* ^ > :

4. In den §§ 2, 4 und 15 wird das Wort „Lotsendampfers"
durch „Lotsenschiffes" und in § 4 Abs. 1 die Worte „der
Lotsendampfer" durch „das Lötsenschiff" ersetzt.

5. In § 6 wird das erste Klammerzitat ersetzt durch „(§44
Seeschiffahrtstraßeh-Ofdnung in der Fassung vom
18..März 1961 — Bundesgesetzbl. II S. 162, 184—)".

Artikel 2 "
Die Lötsordnuhg Ems gilt vom Tage , des Inkrafttretens

dieser Verordnung ab in der uns der Anlage 2 ersicht
lichen Fassung.
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Artikiel 3

Diese Verordnung tritt am 15. November 1966 in Kraft.
Auridi, den 26. Oktober 1966
S 2/S 1 — 5251/66 ,

Wasser- lind Sdiiffahrtsdirektion
Auridi

„  In Vertretung
Dr. Reh d er

Anlage 1

(zu Artikel 1 Nr. 2 der Verordnung zur Änderung der
Lotsordnung Em:$)

Anlage l zu §5 der Verordnung über die Verwaltung und
Ordnung ̂ es Seelotsreviers Ems (Lotsordnung Ems)

Empfänger
der Lotsen

anforderung
(Tele-
gramm-

ansdirift)

Ort der
Übernahme

des

Seelotsen

. Anmeldezeit
für die' Anforderung

des Seelotsen

1. Von See einlaufende Fahrzeuge:

Außen

station

des Lotsen-

sdiiffes bei
der An-

steuerungs-
tonne

„Wester
ems"

h^ndestens zwölf Stunden
vor Erreichen der An-
steuerungstonrie „Wester
ems". Beträgt die Reisezeit
von nahe gelegenen Häfen
oder Liegeplätzen weniger
als zwölf Stunden, so muß
die Anforderung unverzüg
lich nach der letzten Ab-

fahrt erfolgen.

Lotsen

station

Emden
(Emslotse
Emden)

2. Teilst^eckenverkehr und auslaufende Fahrzeuge:

Häfän, und
Liegeplätze
im Seelots-

revi'er Ems

hhndestens vier Stuncien
vor Abfahrt des Fahrzeugs.
Bei der Anforderung ist
die Anfahrtszeit ^es See
lotsen mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln von Emden
zu berücksichtigen. Bei
allemAbfahrten in der Zeit
von 21.00 Uhr bis 07.00 Uhr
muß die beabsichtigte
Lotsenanforderung bis
18.00 Ühr angezeigt

werden.

Lotsen-

Station
Emden

(Emslotse
Emden)

Anläge 2
(zu Artikel 2 der Verordnung zur Änderung

der Lotsordnung Ems)
Verordnung über die Verwaltung und Ordnung

des Seelotsreviers Ems (Lotsordnung Ems)
in der Fassung vom 15. November 1Ö66

Der Lotsdienst auf dem Seelotsrevier Ems obliegt den
in der LptsOnbrüderschaft Emden zusammengeschlossenen
Seelotsen.

5 2 ̂
(1) S^elotsreyier Ems; werden Lotsenstatic>nen
in Binden und auf der Außehstation des Lotsenschiffes
bei der Ansteuerungstonne „Westerems" unterhalten.
(2) Die Aufsichtsbehörde Unterhält in Emden eine Außen
stelle, die für die Bewirtschaftung der Lotseinrichtungen
Und für die Einziehung der Lotsgebühren und Lotsgelder ,
zuständig ist. .

■ ■ ■ ■ 3 V ''t;
(1) Die LotseinrichtungerivWerdemvon der Wässer- und
Schiffahrtsverwaltüng des Bundes vorgehalten.
(2) Der Betrieb der Lotseinrichtungen wird nach §33
Abs. 1 des Gesetzes über das Seelotswesen vom 13. Okto
ber 1954 (Bimdesgesetzbl. II S. 1035) der Lotsenbrüder
schaft Emden übertragen- sie kann die Aufgabe durch
geeignete selbständige Unternehmer ausführen lassen.

:  § 4
(1) Ist infolge schlechten Wetters ein Versetzen von
Seelötsen auf der Außenstation des Lotsenschiffes nicht
mehr möglich, so soll das Lotsenschiff, sofern es die
Wetterlage noch gestattet, einkommenden Schiffen so
lange vordampfen, bis der Seelotse versetzt werden kann.
Die Entscheidung hierüber soll der Kapitän des Lotsen
schiffes im Einvernehmen mit den Seelötsen treffen.
(2) Beim Vordampfen ist für die Führung des Lotsen
schiffes der Kapitän und für die Beratung des nachfolgen
den Schiffes der Seelotse verantwortlich.

§ 5
(1) Führer von Fahrzeugen, die zur Annahme eines See
lotsen verpflichtet sind oder einen Seelotsen annehmen
wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe der Ab
sätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der Lotsenstation Emden
anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten
1. den Namen und die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs, ;

2. den Orl der Übernahme des Seelotsen,
3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig) der

voraussichtli^en Ankunft oder Abfahrt bei oder von
dem Ort der Übernahme des Seelotsen, ~

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen soll,
5. den Tiefgang des Fahrzeugs im FrischXvasser bei An
kunft oder Abfahrt (Angabe in Metern — vierstellig).

(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den See
lötsen funktelegrafisch mit dem Kennwort „ETA" an
zufordern.

(4) Die Anforderungs?eiten für den Seelotsen bestimmen
sich nach der Anlage I, die Bestandteil dieser Verordnung
ist. ;

(5) Wird der.SeöIotse während der Fahrt -versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordkonupen
oder Vonbordgehen durch ausreichende Verminderung der
Fahrt und / oder andere geeignete Manöver ermöglichen
und erleichtern. Die Schiffsführung hat eine einwandfreie
und sichere Lotsenleiter auszubringen. Sie hat für eine
ausreichende Bewachung der Lotsenleiter und Hilfestel
lung beim Anbordkommen oder Vonbordgehen des See
lotsen zu sorgen. ,

§ 6 :
Außergewöhnliche Schleppzüge (§ 44 Seeschiffahrt

straßen-Ordnung in der Fassung vom 18. März, 1961 —
Bundesgesetzbl. II S. 162, 184 —), in der Manövrierfähig
keit behinderte Schwimmkörper (§13 Seeschiffahrtsstra-
ßen-Ordnung) und sonstige Fahrzeuge bei starkem Eis-

:,gang sollen mit Seelotsen besetzt werden. Uber die
Minpestzahl der hotwendigen Seelotsen entscheidet das
zuständige Wasser- Und Schiffahrtsamt als Schiffahrts-
polizeibehördö (§ 5 Abs. 2 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung).
■  . \ ' ■ § 7„ • • ■ ; -
Im Dienst habeii die Seelotseii den Lotsenäusweis

sowie eine Ausfertigung der Lotsordnung und-des See
lotstarifs ihres Reviers bei sich zu führen. Der Schiffs
führung ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

§'8
Der Seelotse hat , jede ihm nach der Börtordnung ob

liegende Lotsung durchzuführen, bis er sie nach §28 des
Gesetzes über das Seelotswesen beenden darf.

§ 9
Schiffe mit einem Tiefgang über 6 xn, mit Ausnähme

der Dienstfahrzeuge des Bundes und der Länder, sind
zur Annahme eines Seelotsen verpflichtet.

§10 ,
Der Seelotse soll alle die Schiffahrt auf dem Seelots-

tevier und in den Häfen betreffencien Anordnungen und
Vorschriften sowie; die Zoll-, GeSundheits- und sicher
heitspolizeilichen Vorschriften,, soweit erforderlich, der
Schiffsführung zur Kenntnis bringän. , i

(1) Sobald der Seelötse an Bord gekommen ist, hat ihn
die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel und
besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für die
Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu unter
richten. '
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(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen
zu versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben
die Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschriften
zu bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers nicht
zu erhalten, so genügt die Unterschrift des Seelotsen.
Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbescheinigung
mit einem entsprechenden ViBrmerk zu versehen.
(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen
station abzuliefern. Die Lotsenbrüderschaft hat die An
forderungszeit und bei Fahrzeugen, die von See ein
laufen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die Lots
bescheinigung unverzüglich an die Außenstelle weiter
zuleiten.

§ 12
(1) Der Seelotse hat der zuständigen Aufsichtsbehörde
jede Beobachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt
betrifft, und jeden folgenschweren Unfall unverzüglich
von Bord des gelotsten Fahrzeugs zu melden.
(2) über alle anderen Unfälle hat der Seelotse unver
züglich nach Rückkehr zu seiner Ausgangsstation einen
Schiffsunfallbericht anzufertigen und der Aufsi^ts-
behörde zuzuleiten. Vor Abgabe des Schiffsunfallberichts
soll der Seelotse keine neue Lotsung antreten.

§ 13

Die Seelotsen der Lotsenbrüderschaft Emden dürfen
über ihr Seelotsrevier hinaus bis zu den Außenstationen
der deutschen Nordseereviere lotsen.

§ 14
Im Bedarfsfall sollen die auf dem Seelotsrevier ver

kehrenden Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der Lot
senstationen auf deren eigene Gefahr unentgeltlich beför
dern und im Rahmen der auf den Schiffen vorhandenen
Möglichkeiten für ihre angemessene Unterbringung an
Bord Sorge tragen.

§ 15

Geht der Seelotse, wenn ein Schiff die Fahrt unter
bricht, nicht von Bord, oder kann er bei der Außenstation
des Lotsenschiffes nicht ausgeholt werden, so soll die
Schiffsführung dem Seelotsen für die Dauer seines Auf
enthaltes eine angemessene Unterkunft zur Verfügung
stellen und ihn verpflegen.

.Anlage! zu §5 der Verordnung über die Verwaltung und

Empfänger

Ort der
Übernahme

der Lotsen

Anmeldezeit
anforderung

(Tele
gramm
anschrift)

des für die Anforderung
Seelotsen des Seelotsen

1. Von See einlaufende Fahrzeuge:

Außen

station

des Lotsen

schiffes bei

der Aii-
steuerungs-

tonne

„Wester
ems"

Mindestens zwölf Stunden
vor Erreichen der An-
steuerungstonne „Wester
ems". Beträgt die Reisezeit
von nahe gelegenen Häfen
oder Liegeplätzen weniger
als zwölf Stunden, so muß
die Anforderung unverzüg
lich nach der letzten Ab-

fahrt erfolgen.

Lotsen

station
Emden

(Emslotse
Emden)

2. Teilstreckenverkehr und auslaufende Fahrzeuge:

Häfen und
Liegeplätze
im Seelots
revier Ems

Mindestens vier Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs.
Bei der Anforderung ist
die Anfahrtszeit des See
lotsen mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln von Emden
zu berücksichtigen. Bei
allen Abfahrten in der Zeit

von 21.00 Uhr bis 07.00 Uhr
muß die beabsichtigte
Lotsenanforderung bis
18.00 Uhr angezeigt

werden.

Lotsen

station

Emden

(Emslotse
Emden)

Verordnung
über die Verwaltung und Ordnung des Seelotsreviers

Flensburger Förde
(Lotsordnung Flensburger Förde)

Vom 13. Oktober 1966

Auf Grund der §§ 4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
über die Seelotsreviere, ihre Grenzen und die Lotsen
signale (Allgemeine Lotsenordnimg) in der Fassung vom
24. August 1960 (Bundesgesetzbl. II S. 2198, 2200), geän
dert durch die Verordnimg zur Änderung der Allgemeinen
Lotsordnung vom 22. Februar 1965 (Bundesgesetzbl. II
S. 121) 'wird verordnet:

§ 1

(1) Auf dem Seelotsrevier Flensburger Förde wird eine
Lotsenstation in Flensburg unterhalten.
(2) Die Lotseinrichtungen werden von der Wasser- und
Sdiiffahrtsverwaltung des Bundes vorgehalten und be
trieben.

§ 2
(1) Von See in das Seelotsrevier einlaufende Fahrzeuge
erhalten den Seelotsen bei der Tonne 7 des minenfreien
(abgesuchten) Weges 8, auslaufende Fahrzeuge in den
Häfen und bei den Liegeplätzen an der Flensburger Förde.

(2) Ist infolge schlechten Wetters das Ausholen und Ver
setzen der Seelotsen bei der Tonne 7 nicht möglich, so
darf querab vom Hafen Langballigau versetzt und aus
geholt werden.

§ 3

(1) Führer von Fahrzeugen, die einen Seelotsen anneh
men wollen, müssen den Seelotsen nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 rechtzeitig bei der Lotsenstation Flens
burg anfordern.

(2) Die Lotsenanforderung muß enthalten:
1. den Namen imd die Bruttoregistertonnen des Fahr
zeugs;

2. den Ort der Übernahme des Seelotsen;

3. den Tag (zweistellig) und die Uhrzeit (vierstellig) der
voraussichtlichen Ankunft oder Abfahrt bei oder von
dem Ort der Übernahme des Seelotsen;

4. den Ort, bis zu dem eine Lotsenberatung erfolgen soll
5. den Tiefgang des Fahrzeugs im Frischwasser bei An

kunft oder Abfahrt (Angabe in Metern — vierstellig)
(3) Fahrzeuge, die von See einlaufen, haben den See
lotsen funktelegrafisch mit dem Kennwort „ETA" anzu
fordern.

(4) Die Anforderungszeiten für den Seelotsen bestimmen
sich nach der Anlage, die Bestandteil dieser Verordnung
ist.

(5) Wird der Seelotse während der Fahrt versetzt oder
ausgeholt, so muß die Schiffsführung das Anbordkommen
oder Vonbordgehen durch ausreichende Verminderung
der Fahrt und/oder andere geeignete Manöver ermög
lichen und erleichtem. Die Schiffsführung hat eine ein
wandfreie und sichere Lotsenleiter auszubringen. Sie hat
für eine ausreichende Bewachung der Lotsenleiter und
Hilfestellung beim Anbordkommen oder Vonbordgehen
des Seelotsen zu sorgen.

§ 4

Der Seelotse darf über das Seelotsrevier Flensburger
Förde hinaus bis zu den Außenstationen der deutschen
Ostseereviere lotsen.

§ 5

Im Dienst haben die Seelotsen den Lotsenausweis so
wie eine Ausfertigung der Lotsordmmg und des Seelots
tarifs ihres Reviers bei sich zu führen. Der Schiffsführung
ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

§6

Der Seelotse hat jede übernommene Lotsung so lange
durchzuführen, bis er sie nach § 28 des Gesetzes über
das Seelotswesen beenden darf.

§ 7

Der Seelotse soll alle die Schiffahrt auf dem Seelots
revier und in den Häfen betreffenden Anordnimgen und
Vorschriften sowie die Zoll-, Gesundheits- und sicher-
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heitspolizeilidien Vorschriften, soweit erforderlich, der
Schiffsführung zur Kenntnis bringen.

§ 8
(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat ihn
die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel und
besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, die für die
Lotsenberatung von Bedeutung sind, genau zu unter
richten.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene
Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen zu
versehen. Der Schiffsführer und der Seelotse haben die
Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschriften zu
bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers nicht
zu erhalten, so genügt die Unterschrift des Seelotsen.
Der Seelotse hat in diesen Fällen die Lotsbescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.
(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich der Lotsen
station zur Weiterleitung an die Inkassostelle abzulie
fern.

§ 9
(1) Der Seelotse hat der zuständigen Aufsichtsbehörde
jede Beobachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt
betrifft, und jeden folgenschweren Unfall unverzüglich
von Bord des gelotsten Schiffes zu melden.
(2) über älle anderen Unfälle hat der Seelotse unver
züglich nach Rückkehr zu seiner Ausgangsstation einen
Schiffsunfallbericht anzufertigen und der Aufsichtsbehörde
zuzuleiten. Vor Abgabe des Schiffsunfallberichts soll der
Seelotse keine neue Lotsung antreten.

§ 10
Im Bedarfsfalle sollen die auf dem Seelotsrevier ver

kehrenden Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der. Lot
senstation auf eigene Gefahr der Seelotsen unentgelt
lich befördern und im Rahmen der auf den Schiffen vor
handenen Möglichkeiten für ihre angemessene Unter
bringung an Bord Sorge tragen.

§ 11
Geht der Seelotse, wenn ein Schiff die Fahrt unter

bricht, nicht von Bord, oder kann er bei der Tonne 7
des minenfreien (abgesuchten) Weges 8 oder querab vom
Hafen Langballigau nicht ausgeholt werden, so soll die
Schiffsführung dem Seelotsen für die Dauer seines Auf
enthaltes eine angemessene Unterkunft zur Verfügung
stellen und ihn verpflegen.

§ 12
Diese Verordnung tritt am 1. November 1966 in Kraft.

Kiel, den 13. Oktober 1966
S 1 — 1392/66 — Ic

Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel
Vogel

Anlage zu § 3 der Verordnung über die Verwaltung
und Ordnung des Seelotsreviers Flensburger Förde

(Lotsordnung Flensburger Förde)
Empfänger

Ort der

Übernahme

des

Seelotsen

Anmeldezeit
für die Anforderung

des Seelotsen

der Lotsen

anforderung
(Tele-
gramm-

_ansdirift]^

Tonne 7 des

Zwangs
weges 8

Mindestens fünf Stunden
vor Erreichen der Tonne 7.
Beträgt die Reisezeit von
nahe gelegenen Häfen oder
Liegeplätzen weniger als
fünf Stunden, so muß die
Anforderung unverzüglich
nach der letzten Abfahrt

erfolcren.

Lotsen-

station

Rensburg
(Fördelotse
Rensburg)

2. TeilstreckerIVerkehr und auslaufende Fahrzeuge:

Häfen und

Liegeplätze
an der

Flensburger
Förde

Mindestens drei Stunden
vor Abfahrt des Fahrzeugs

Lotsen

station

Flensburg
(Fördelotse
Flensburg)

(VkBl 1966 S. 619)

Nr. 393 Polizeiverordnung zur 27. Änderung der
Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-
Kanal

Hamburg, den 17. November 1966
— See 2/12 — 32/66 II—

Nachstehend wird die Polizeiverordnung zur 27. Ände
rung der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal
bekanntgegeben. Die Polizeiverordnung ist im Bundes
anzeiger Nr. 209 vom 8. November 1966 verkündet
worden.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag

Dr. Schubert

Polizeiverordnung
zur 27. Änderung der Betriebsordnung für den

Nord-Ostsee-Kanal

Vom 28. Oktober 1966

Auf Grund des § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 6 des Geset
zes über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der
Seeschiffahrt vom 24. Mai 1965 (Bundesgesetzbl. II S. 833)
wird verordnet:

Artikel 1

Die Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-Kanal vom
14. Januar 1939 (Amtsblatt der Regierung zu Schleswig
S. 79), zuletzt geändert durch die Polizeiverordnung zur
26. Änderung der Betriebsordnung für den Nord-Ostsee-
Kanal vom 5. Oktober 1964 (Bundesanzeiger Nr. 189 votn
9. Oktober 1964), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 werden die Worte
„des Artikels" jeweils durch die Worte „der Regel"
ersetzt.

2. In § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt; '

„(3) Jeder Teilnehmer am Kanalverkehr hat sich so
zu verhalten, daß die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs gewährleistet ist und daß kein anderer
gefährdet, geschädigt oder mehr, als nach den Um-'
ständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.
Er. hat insbesondere die Vorsichtsmaßregeln zu be
achten, die Seemannsbrauch oder besondere Um
stände des Falles erfordern."

3. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

„(1) Die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel kann
für den ̂ Anwendungsbereich der Betriebsordnung
schiffahrtpolizeiliche Anordnungen zur Abwehr von
Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver
kehrs erlassen. Ihre Geltungsdauer ist auf zwei Jahre
beschränkt."

4. In § 6 Abs. 3 werden die Sätze 4 und 5 gestrichen,
und an deren Stelle wird folgender neuer Satz 4
angefügt:

„Im Obereidersee beträgt die Wassertiefe 5,0 m bei
mittlerem Kanalwasserstand."

5. § 6 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 erhält die Nummer 1 folgende Fassung;
„l. für Tankschiffe in Ballast, die brennbare Rüs-

sigkeiten geladen hatten, eine schriftliche Er
klärung des Schiffsführers über die Gasfreiheit.";

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Fahrzeuge, die brennbare Flüssigkeiten oder
mehr als 35 kg Sprengstoff oder Munition geladen
haben oder noch nicht entgast sind, dürfen nur aus
zwingenden Gründen oder mit Erlaubnis der Kanal
verwaltung die Fahrt unterbrechen oder — unbe
schadet der für den Ölhafen Brunsbüttelkoog gel
tenden Regelung — an Bunkerplätzen oder an
deren Liegestellen anlegen oder liegen. Dabei ha
ben die Führer dieser und anderer Fahrzeuge
darauf zu achten, daß ein Sicherheitsabstand von
mindestens 50 m zwischen den Fahrzeugen ein
gehalten wird. Ohne Genehmigung des Kanal
amtes dürfen an den in Satz 1 genannten Fahr
zeugen andere Fahrzeuge nicht längsseits gehen.
Hinsichtlich des Rauchens, des Gebrauchs von
Feuer und der Ausführung funkenreißender Arbei
ten auf den Fahrzeugen und an Land in der
Nähe der Fahrzeuge gelten die Vorschriften des
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§ 15 e Abs. 5 entspx^cbend. Brennbare FüsSigkeiteii
dürfen nur außerhälb des Fa;brwassers an beäön-
ders von der Wasser- und Sdiiffabrtsdiifektion Kiel
genehmigten Plätzen umgeschlagen werden."

6. § 7-^ird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Buchstabe a erhält die Nummer 1
folgende Fassung: f / ;
„l.bei einem offenen oder'nicht voll gedeckte

Fahrzeug, wenn es nicht mindestens 0,50, m
Freibord hat, und bei Binnenfahrzeugen, wenn .
der im Schiffszeugnis vorgesdiriebene Freibörd
unterschritten wird;";

b) In Absatz 1 wird fplgender Buchstabe e angefügt: >
„e) Fährt ein Fahrzeug wahlweise als Schutzdecker

oder Volldecker, so ist für die Fahrt durch den
Kanal die Vermessung als Volldecker maß
gebend."

c) 'ln Absatz 2 Buchstabe d wird das Wort „Schlepp-
V  Zeiten" jeweils dur^ das Wort „Tagfahrzeiten"

. .. V ersetzt. , / '

7. In § 8 Abs. 1 wird folgender Bucbstabe d angefügt:
„d) Ein SportfahrzeU^ darf ein anderes Sportfahlrzeug

nur Schleppen, wenn beide Sportfahrzeuge zusam->
meii keinem größeren Raiungehalt als 50 Brutto-
registertonneii haben und wenn däs erforderliche
Maß an Manövrierfähigkeit sowie, eine Geschwih-.
digkeit von mindestens 9 Kilometern in der Stunde
gewährleistet ist. . Ein solcher Sdhleppzug gilt als
ein Fahrzeug."

8V§ 15 wird wie folgt geändert: > /
ä) In Buchstabd b werden die Worte „oder auf An

ordnung des Lotsen" gestrichen;
V b) Ip Buchstabe d. werden die W^^örte „verschlechtern
.  oder" gestrichen; f
c) Iji Puchstabe i werden hinter ,/Buchst, d)" die

Worte „und des § 8 Abs., 1 Buchst, d" eingefügt;
d) Ip Buchstäbe 1 werden hinter dem Wort „Schein

werfern" die Worte „oder Arbeits- oder Decks
beleuchtungen" eingefügt und der Schlußpunkt
durch ein Semikolon ersetzt;

e) Folgender Buchstabe m wird angefügt:

„m) der Gebrauch von lärmerzeugenden Geräten,
^  wenn' dadurch das Hören von Schallsignalen

oder Zurufen beeinträchtigt wird." /

9. In § i5 a Abs. i Wird in Satz 2 das Wort „Loteen"
durch „Seelotsen" ersetzt. v

10. In § 17 werden vor dem Wort „Kanalsteurer" die
Worte ,,von der Wasser? und Schiffahrtsdire^tion Kiel
zugelassene" eingefügt.

11. § 24 erhält folgende Fassung:

"5'24^ ' ' ̂ ^
Zweites Topplicht für Maschinenfahrzeuge

mit Weniger als 45,75 m Länge
Ein in Fahrt befindliches Maschinenfahrzeug von

wenider als .^5,75 m Länge muß das in Regel 2 der
Peestfäßenordnung Vorgeschriebehe zweite Topplicht
für Maschinenfahrzeuge führen, wenn Einrichtung und
Bauart des Fahrzeuges es zulassen." ,

12.1n § 25 Abs. l werden die Worte „im Artikel" durch
diß Worte „in RegeF ersetzt. , ;

13. § 27 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

^ Vr,Lichterführung festgepiachter Schiffe in den Häfen
und an den Lösch-unä Ladeplätzen" ;

b) Satz 1 erhält folgende Fassung: _
„In den Häfen, an den Lösch- und Ladeplätzen
und sonstigen Liegestellen müssen festgemachte
iPahrzeuge bis 45,75 m .Länge ein blendfreies, über
dCn ganzen Horizont scheinendes weißes Licht

« möglichst in Deckshöhe an der Fahrwasserseite
mittschiffs und Fahrzeuge über 45,75 m Länge vorn,
und hinten j6 ein solches Licht führen."

14. § 28 wird wie folgt geändert: ;
\a) In Absatz 1 wird yor den Worten „eine Seemeile"

das Wort „mindestens" eingefügt,

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Jedes Schallsignal eines Maschihenfahrzeugs
von 12,20 m Länge und darüber niuß durch ein

:  weißes^J über den ganzep Horizont nündestens zwei
Seemeilen Weit sichtbäres Lichtsignal angezeigt
werden, das in Verbindung mit der. Pfeife gleich
zeitig ausgelöst iWird und während der Dauer des
Pfeifentohes siöhtbär bleibt. Binhensch^^
an Stelle des weißen .Lichtsignals Sichtzeicheh mit
tels einer Dampfwolke oder eines gplben Licht
scheins geben." V t

15. In § 30 Abs. 1 wird folgender Buchstabe d angefügt:
„d) In Fahrt befindliche Saugbagger müssen die Lichter

gemäß Regel 2 Budist. a und Regel 10 Buchst, a
der Seestraßenordnuhg und nach Bedarf zusätz-i
lieh die Lichter und deichen ̂ ' 1
Budist. a und b führen." j >

16. In § 34 werden die Wo?:te „im Artikel 11 letzter Ab-
: satz" durch-die Wprte „in Rögel 11 Buchst, e" ßrsetzt.

17. In § 35 Werden die Worte „im Artikel 4a Und c"
durch die Worte, „in Regel 4 Buchst, a und e" ersetzt.

18Hn § 37 werden in der Uberschrift und im Text der
Vorschrift hinter dem Wort „Wellenschlag" jeweils
die Worte ,mnd Sog" eingefügt.

19. § 38 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wcirte „Artikel 2 Abs. a
und Artikel 10" durch die Worte.',^Regel 2; Buchst a
und.RegeTlO" ersetzt; ' V

'  b) In Absatz 2 Buchst, c Werden die Worte „^Artikel 4a
und d" durch die Worte „Regel 4 Buchst, a und e"
ersetzt.

20. In § 39 Abs1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Beim Ahlegen von der Bunkerstation in feojensdorf
muß ein westwärts fahrendes Fahrzeug (Schleppzug)
das Achtungssigpär geben."

21. § 40 wird wie fpl^ geändert: /
ä) Die üherscJ^^ift erhält folgende Fassung: : ^

„Si^al hei Fahrtverminü^^^
h) Im Text 4er Vorschrift werdep die Worte „im

Fahrwasser stöppen" durch die Worte „seine Fahrt
plötzlich stark vermindern" ersetzt,

22. Iii § 42 Abs. 1 Buchstabe b Werdep die Worte „oder
Festsitzen an Stellen, wo ein anderes. Fahrzeug hin
gelangen kann" gestrichen. ;

23. Iii § 45 wird folgehder Buchstab dm angefügt:
„m) Die Freibordmarken und Tiefgangsskäleh der Fahr

zeuge müssen klar erkennbar isein."

24. § 46 wird wie folgt geändert: v.
a) In Absatz 2 werden hinter däm Wort „bestimmt"

die Worte „in Brunsbüttelkoog" eingefügt;
b) Folgender Absatz 3 wird ahgefügt: !

„(3) Die Reihenfolge der Zulassung zur Einfahrt
in den Vorhafen upd zum Finschleusen wird in
Kiel-Holtenau, für alle , von Sed kommenden, mit
Seelotsen besetzten Fahrzeuge (Schleppzüge) durch
die Reihenfolge des Passierens der Linie Stickdn-
hörn 'Fopne „Kiel 8" bestimmt. Lötseupflichtige
Fahrzeuge (Schleppzüge) südlich dieser Liniß Wer
den dßn von See kommenden Fahrzeugen (Schlepp-

:  Züge) nach Erreichen der Kanalreede entsprechend
eingereiht. Bei gleidizeitiger Ankunft hat das von
See kommende , Fahrzeug (Schleppzug) Vorrang.
Das Kanulamt . kann eine aÄnderung der Rßfhen-
folgß bestimmen." -

25 In § 48 Abs. 2 Buchstabe: p erhält Satz 2 folgende
Fassung:

„Jedoch dürfen in Holtenau Fährschiffe das Fahr
wasser und den Ankerplatz zur Aplegebrücke durch-
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fahren. D^s gilt auch für Fahrzeuge, die den Lösch-
und Ladeplatz im alten Vorhafen bedienen. Ferner
darf der Ankerplatz im Verkehr mit dem Hafen des
Tönnenhofs der Wasser- und Sdiiffahrtsverwaltimg
des Bundes durchfahren; werden," '

26. In § 49 wird folgender Absatz 7 angefügt:
,,(7) Von der Elbe dürfen in die neuen Schleusen in
Brun$jDÜtteikoeg nicbt eihlaufen:
Fahrzeuge
a) über 9^0 ;m Tiefg.

bei eineih Elbewasserstand von-^2,0 m,

b) über 8,5 m Tlefg.
T bei; einem Elbewasserstand von—2,5 in»

c) über 8,0 m Tiefg.
V  bei einem Elbewasserstand von—-3,0 m,

d) über 7,0 ih Tiefg.
' X bei eineiii Elbewasserstand von —4,0 m; ,

Die Angabe über die Wasserstände auf der Elbe
sind hierbei auf den Kanalwasserstand + 2Ö,0 Meter
== ± 0,0 NN.bezogen." *

27. § 50 wixd wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 -werden hinter , dem Wort
„Fahrzeugführers" die Worte , „und des Seelptsen"
eingefügtf '

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) pie Fahrt muß so rechtzeitig bis zur Grenze

,  der Steuerfähigkeit ermäßigt werden, tiaß die Fahr
zeuge i(Schieippzüge) mit dem Steven an der Ver-
bindungslinie zwischen den an den Seitenmauern
angebraditen weiß-rot-weißen Markierungen (Si
gnal Nr. 41 a der Signaltafel) vor dem gesdilosse-
nen Ausfahrtstor auf gestoppt sind; diese Verbin
dungslinie darf nur von Sportfahrzeugen überfah-

.  ren wetden." .

28. § 51 Wird Me folgt geändert:
a) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und der bis

herige Absatz 3 wird Absatz 4.
b) Fplgdnder Absatz 2 wird eingefügt:

„(2) Bei Nebel und unsichtigem Wetter dürfen
Fahrzepge nicht nach dem Binnenhafen auslaufen,
solange Fahrzeuge in die Schleuse vom Birineii-
hafen her einlaufen."

h)

29. § 52 wird wie folgt geändert: ^ -
aj In Absatz 1 werden vor deth Wort „durchgeführt"
'  die Worte „ohne Verzug" eingefügt.

Absatz: 2 erhält folgende Fassung: ■

„ (2) Ein yerweilen außerhalb der öffentlichen Hä
fen sowie der öffentlichen und privaten Lösch-
und Ladeplätze ist nur auf Anordnung öder mit
Genehmigung des Käualamtes gestattet."
Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„ (3) Freifahrer ohne fachkundig besetztes Radar
müssen bei Nebel und unsichtigem' Wetter die
Kaiialfahrt . unterbrechen und in der nächsten
Weiche oder am nächsten Liegeplatz festmachen."

c)

30. In § 56 Abs. 1 Buchst: d und Abs. 2 Buchst, b sowie
in § 57 Abs, 1 wird das Wort „Schleppzeiten" jeweils

,  durch das Wort „Tagfahrzeiten" ersetzt.

31. Folgender § 57 a wird eingefügt:

,»|57ä
Tagfreifahrer

(1) Tagfreifahrer dürfen, wenn sie vor Ablauf der
Tagfahrzeit . '
a) die votletzte Weiche vor den Endschleusen erreicht

haben, bis zu den Endschleusen oder darüber
hinaus, ^ V

ostwärts fahrend die Weiche Breiholz und westwärts
fahrend die Weiche Rade erreicht haben, bis zum
Kfeishafen Rendsburg '

ohne besondere Erlaubnis die Weiterfahrt fortsetzen.

b)

(2) Von den Reedeti her ist das. Einlaufen nach den
Binnenhäfen auch außerhalb der Tagfahrzeiten ge
stattet." '

32. In § 58 Abs. 2 Buchst, h werden in der Klammer
bemerkung hinter „§ 65" das Komma uUd die Worte
„bei der Rendsburger Straßendrehbrücke § 70" ge-
' strichen.

33.1n § 60 Abs. 2 am Ende wird die Klammerbemerkung
gestrichen.

34. In § 62 Abs. 1 werden die Worte „des Artikels" durch
die Worte „der Regel''ersetzt.

35. Folgender § 62'a wi|:d eingefügt:

„§ 62 a

Kreuzen des Fahrwassers ,

Das Fahrwasser darf nicht gekreuzt werden, wenn
dadür^ die Schiffahrt behindert öder gefährdet wird."

36. § 64 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Auf das Weichensignal „Halt" (Signale Nr. 63
.  bis 69, 73, 74, 75 bis 81, 85 und 86 der Signaltafel)
muß ein Fahrzeug (Schleppzug) nach VGrschri;ft
des § 72 festlegen oder falls dies unbedenklich
ist, aufStoppeü. Die Fahrt darf erst fortgesetzt
werden, wenn durch Signal Nr. 70 oder 82 der
Signaltafel die Erlaubnis dazu gegeben wird (vgl.
§74)";

b) In Absatz 2 werden in Satz 1 die Worte „bei
Nacht" gestrichen und. die Zahlen „71" und „83"
durch die Zahlen „70" und „82" ersetzt;

c) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.

37. In § 67 werden. Überschrift uiid Text gestrichen und
durch das Wort „entfallen" ersetzt.

38. § 69 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Buchstabe a werden die Worte „im

Artikel 11 letzter Abs." durch die Worte „Regel
11 Buchst. e"^ersetzt.

b) In Absatz 2 Buchstabe a werden die Worte „Arti
kel 4a imd c" durch die Worte „Regel 4 Buchst, a
und e" ersetzt.

39. Hinter der Vorschrift des § 69 wird eingefügt:

„§ 70

entfallen".

40. In -§ 71 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt:
„Der Durchgangsverkehr darf nicht behindert werden;
dementsprechend haben die Fahrzeuge, die die unter
brochene Kanalfahrt fortsetzen, beim Ablegen das
Achtungssignal zu geben und sich unter Abgabe der
Kurs- oder Passiersignale so in den Durchgangsver
kehr einzuordnen, daß keine Gefährenlagen entstehen
können."

41. In § 72 Abs. 3 werden die Worte „Artikel 4a und c^'
sowie „Artikel 11" durch die Worte „Regel 4 Buchst, a
und e" sowie „Regel 11" ersetzt.

42. § 74 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Für das Verlassen der Weiche ist grundsätzlich
die Reihenfolge des Einlaufens in die Weiche maß
gebend. Fahrzeuge, die an der linken Dalbenreihe
angelegt haben oder treiben, dürfen in der Reihen
folge des Einlaufens erst ablegen und die Weiche
verlassen, Wehn das unter Beachtung der Vorsidirif-
tert des § 62 a möglich ist und die anderen in der
gleichen Richtung fahrenden Fahrzeuge die Weiche
verlassen haben."

43. § 75 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Wird kein Signal gezeigt, so muß rechtzeitig
gestoppt und in Brunsbüttelkoog östlich der Fähr-
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linie, in Holtenau westlich der Fährlinie in aus
reichender Entfernimg das Setzen des Einlauf
signals abgewartet werden.";

b) Absatz 4 wird gestrichen;
c) In Absatz 5 wird Satz 2 gestrichen;

d) Die bisherigen Absätze 5, 6, 7 und 8 werden
Absätze 4, 5, 6 und 7.

44. § 76 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„ (2) Das Befahren des Gieselau-Kanals ist nur während
der Tagfahrzeiten (Anlage IV) erlaübt."

Artikel 2

Die Anlage I (Signaltafel) zur Betriebsordnung wird
wie folgt geändert:

1. Teil II wird wie folgt geändert:
a) In der lfd. Nr. 26 wird anstelle von „500 BRT"

„700 BRT" gesetzt;
b) In der lfd. Nr. 31 werden in der Spalte „Bedeutung"

jeweils die Worte „Fahrzeug hat gestoppt" durch
die Worte „Fahrt wird plötzlich vennindert" er
setzt;

c) Das Signal lfd. Nr. 41a erhält folgende Fassung:

„Lfd.
Nr.

Bei Tage Zeichen Bedeutung Zeichen Bei Nacht

41 a weiß-rot-weiße

Marke an den

Schleusenmaueni;
20 m vor den
Schleusentoren

der Neuen Schleu

sen bzw. 10 m vor

den Schleusen

toren der Alten
Schleusen

Diese Markienmg der
Schutzzone darf mit dem
Fahrzeugsteven bei ge
schlossenem Ausfahrtstor
nicht überfahren werden.

wie bei Tage

2. Teil III wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe b Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. In Holtenau: Für die Neuen Schleusen auf
einem 23 m hohen Mast auf dem Südteil der
Schleuseninsel, für die Alten Schleusen auf einem
20 m hohen Mast auf dem Nordteil der Schleu-

'  seninsel Lichtsignale mit der Kennung Schein
3,5 s, Wiederkehr 5 s und bei unsichtigem
Wetter oder Nebel Schallsignale mit einem Mem
bransender (Tonhöhe 800) von. der Nock des
mittleren Außenleitwerkes der Neuen Schleu
sen.";

b) In lfd. Nr. 42 a werden das Komma hinter 3 und
die Worte „in Holtenau 2" gestrichen;

c) Buchstabe c erhält folgende Fassung:
„Lichtsignale mit Ken- An einem Mast auf den
nung Ubr = Schein 3,5 s, jeweiligen Binnen- und
Wiederkehr 5 s Außenhäuptem der Schleu-

senmitt elmauern";
d) Die Signale lfd. Nr. 46 a, 47 a, 48 a, 51 a, 52 a und

53 a werden gestrichen.

3. Teil IV wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„I.Für von Westen kommende Fahrzeuge werden
an 2 Signalmasten — in der Mitte und am Ost
ende der Weichen, in Schwartenbek an 3 Signal
masten — bei Tag und bei Nacht nachstehende
Lichtsignale mit Ubr-Kennung (Schein 3,5 s,
Wiederkehr 5 s) gezeigt. Für den Binnenhafen
Brunsbüttelkoog werden die Signale (West
signale) bei der Weichenstation Ostermoor ge
zeigt. Die Signale lfd. Nr. 73 und 74 (bei Tag
Flaggensignal, bei Nacht feste Rundumlichter)
werden auf der Südseite der Rahe der Weichen-
signalmasten gezeigt:

Lfd.

Nr.

63

Signal

1 rotes Licht
(Ubr)

Bedeutung

64 2 rote Lichter
(Ubr)
untereinander

65

66

67

68

Halt- und Fest

legen:
1. Für Fahrzeuge
von über

700 BRT oder

3,7 m Tiefgang
2. Für Schlepp
züge, deren
Schlepper
150 BRT oder
3,7 m Tiefgang
oder deren An

hang einzeln
oder zusammen

700 BRT über
steigen

69

70

3 Lichter
rot, weiß, rot
untereinander

(Ubr)

3 rote Lichter

(Ubr)
untereinander

2 Lichter,
rot, weiß
(Ubr)
untereinander

3 Lichter,
rot, rot, weiß
(Ubr)
untereinander

3 Lichterj
rot, weiß, grün
(Ubr)
untereinander

. 1 grünes Licht
(Ubr)

E

Halt und Fest
legen für
Weicheii-

fahrzeuge

Halt' und Fest
legen für Fahr
zeuge über
300 BRT oder

3,1 m Tiefgang

Halt und Fest
legen für alle
Fahrzeuge
„Absolute
Sperre"

Halt und Fest

legen für
Sdileppzüge

Halt und Fest
legen für
„absolute"
Weichen

fahrzeuge

Halt und Fest
legen für alle
Handels

fahrzeuge

Die Durch- Oder
Weiterfahrt ist
gestattet
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71 1 weißes Licht

Ubr
Langsam fahren
oder sich auf der
Stelle halten, bis
die Weiche frei
gegeben ist für
Schiffe über
700 BRT oder
3,7 m Tiefgang

72 2 weiße Lichter

(Ubr)
untereinander

Weichen

fahrzeuge
langsam fahren
oder sich auf der

Stelle halten bis

die Weiche frei
gegeben ist

Lfd.
Nr.

Bei Tage Signal Bedeutung Signal Bei Nacht

73 Flagge X des Inter-
nationa;len Signal
buches

Halt und Festlegen für alle Fahr
zeuge bis einschließlich 300 BRT
und einem Tiefgang bis einschl.
3,1 nji und unter 15 km Fahr
geschwindigkeit o

o

3 Lichter, rot, weiß, weiß
untereinander

74 ^ Flaggen X des Inter
nationalen Signal
buches
untereinander

Freifahrer halt IT
O
O

3 weiße Lichter

untereinander

2. Für von Osten kommende Fahrzeuge werden an
2 Signalmasten — in der Mitte und am Westende der
Weichen, in Schwartenbek an 3 Signalmasten — bei
Tag und Nacht nachstehende Lichtsignale mit Ubr-
Kennung (Schein 3,5 s, Wiederkehr 5 s) gezeigt. Für den
Binnenhafen Kiel-Holtenau werden die Signale (Ost

signale) an dem Signalmast auf dem Torbunker I der
Neuen Schleusen gezeigt. Die Signale lfd. Nr. 85 und
86 (bei Tage Flaggensignal, bei Nacht feste Rund
umlichter) werden auf der Nordseite der Rahe der
Weichensignalmasten gezeigt:

Lfd.

Nr.

75

76

77

78

79

Signal

1 rotes Licht
(Ubr)

2 rote Lichter
(Ubr)
untereinander

3 Lichter

rot, weiß, rot
(Ubr)
untereinander

3 rote Lichter
(Ubr)
untereinander

2 Lichter

rot, weiß
(Ubr)
untereinander

Bedeutung

Halt und Fest^
legen:

1. Für Fahrzeuge
von über

700 BRT oder
3,7 m Tiefgang

2. Für Schlepp
züge, deren
Schlepper
150 BRT oder
3,7 m Tiefgang
oder deren

Anhang ein
zeln oder

zusammen

700 BRT über
steigen

Lfd.

Nr.

80

81

82

Halt und Fest
legen für
Weichen
fahrzeuge

83

Halt und Fest
legen für
Fahrzeuge über
300 BRT oder
3,1 m Tiefgang

Halt imd Fest
legen für alle
Fahrzeuge
„Absolute
Sperre"

84

Halt und Fest
legen für
Schleppzüge

Signal

3 Lichter
rot, rot, weiß
(Ubr)
untereinander

3 Lichter

rot, weiß, grün
(Ubr)
untereinander

1 grünes Licht
(Ubr)

1 weißes Licht
(Ubr)

2 weiße Lichter
(Ubr)
untereinander

Bedeutimg

Halt und Fest
legen für
„absolute
Weichen

fahrzeuge"

E

E

Halt und Fest
legen für alle
Handels

fahrzeuge

Die Durch- oder

Weiterfahrt ist
gestattet

Langsam fahren
oder sich auf der

Stelle halten, bis
die Weiche frei

gegeben ist für
Fahrzeuge über
700 BRT oder

3,7 m Tiefgang

Weichen

fahrzeuge lang
sam fahren oder

sich auf der

Stelle halten, bis
die Weiche frei
gegeben ist
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Lfd.

Nr.
Bei Tage ■ Signal Bedeutung Signal Fei Nacht

05 Flagge X des Inter
nationalen Signalbuches

Halt und Festlegen für Fahr
zeuge bis einschl. 300 BRT und
einem Tiefgang bis einschl. 3,1 m
und unter 15 kjn Fahrgeschwin
digkeit

3 Lichter,
rot, weiß» weiß
untereinander

. 11

o
o

86 2 Flaggen X des Inter-
nationalen Signalbuches

Ffeifahrer halt

o
o

3 weiße Lichter
untereinander";

unter einander

■  ' V .r

o
b) Buchstabe c erhält in der Einleitung folgende Fassung:

„Westlich und östlich der Weichen werden am Vor
signalmast Liditsignale bei Tag und Nadit mit Ubr-
Kennung (Schein 3,5 s, Wiederkehr 5 s) oder als
Funkelfeuer mit dauerndem Funkeln gezeigt."

c) Folgendes Signal lfd. Nr. 86 c wird angefügt:

„Lfd.
Nr.

Signal Bedeutung

86 c 1 rotes Funkel lA A'A A"A ill Halt für alle

feuer Fahrzeuge. Das
Weichengebiet
darf nicht befah
ren werden";

d) Folgender Buchstabe f wird angefügt:
„f) Signale bei der Einfahrt zum Wendebecken (Landes

ölhafen Brunsbüttelkoog). ̂

Nachstehende Lichtsignale/ werden nur bei Bedarf
zur Regelung des Verkehrs vor der Einfahrt zum
Wendebecken (Landesölhafen), für das Einlaufen
in das Wendebecken (Landesölhafen) und für das
Auslaufen aus diesem gezeigt.

Zu lfd. Nr. 93—95
Für von Westen kommende Fahr
zeuge an einem Signalmast 400 m
westlich der Einfahrt zum Wende-
hecken (km 3,1)

Zu lfd. Nr. 96-^98
Für von Osten kommende Fahr
zeuge an einem Signalmast 50 m
östlich, der Einfahrt zum Wende
becken (km 3,9)

Zu lfd. Nr. 99a—99g
Für aus dem Wendebecken (Lan
desölhafen) auslaufende Fahrzeuge
an einem Signalmast am Westüfer
des Wendebeckens (km 3,5)

Lfd.

Nr.
Signal Bedeutung

93 2 rote Lichter
neben^napder••

Halt, keine
Weiterfahrt

94 2 grüne Liditer
nebeneinander

••

Durch- oder
Weiterfahrt
gestattet

95 ^ 2 grüne Lichter
nebeneinander
und 1 weißes

Licht über dem
linken grünen
Licht

i#
Durch- oder

Weiterfahrt

gestattet
Verkehr zum

Weridebecken
(Ölhafen)
beachten

Lfd.

Nr.
.  : Signal Bedeutung

96 2 rote Lichter
nebeneinander II#

Halt, keine
Weiterfahrt

97zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ 1

2 grüne Lichter
nebeneinander ••

Durch- oder

Weiterfahrt

gestattet

98 2 grüne Lichter
nebeneinander

und 1 weißes

Licht über dem

linken grünen
, Licht

Se
Durch- oder
Weiterfahrt

gestattet.

Verkehr zum
Wendebecken

(ölhafön)
beachten

99a 2 rote Lichter

nebeneinander ••
Keine Ausfahrt

99 b 2 grüne Lichter
nebeneinander

Ausfahrt frei

99 c 2 grüne Lichter
nebeneinander

und 1 weißes

Licht über dem

linken grünen
Licht

o
Ausfahrt frei für
Schiffe ohne

Schlep|)erhilfe,
sofern keine

Behinderung des
durchgehenden
Verkehrs",

3. In Anlage IV wird das Wort „Schleppzeiten" durch das
Wort „Tagfahrzeiteh" ersetzt.

Artikel 3

Diese Folizeiverordnung tritt am 15. November 1966
in Kraft, Artikel 1 Nr. 14 Budistabe b jedodi erst am
1. Mai 1967. . - . :
Boni;i, den 28. OktoJ)er 1966

Der Bundesminister für Verkehr

S e eb o hm

(VkBl 1966 S. 635)

Luftfahrt

Nr. 394 Genehmigung des Landeplatzes Walldürn,
Landkreis Buchen

Bonn, den 15. November 1966
L 4 —- 421 — 1 — 2181 B/66

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat dem
Flugsportelub Odenwald e. V. in Walldüm die Gehehmi-
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gung erteilt, den nacMolgend beschriebenen Landeplatz
anzulegen und zu betreiben:
1. Bezeidinung:

2. Lage:

3. Bezugspunkt
a) Geographische Lage

Landeplatz Walldürn

2 km ostwärts Walldüm

c) Motorsegler

d) Segelflugzeuge
Die Landung von Fallsdiirm^bspringern ist gestattet.

49° 34' 52" Nord
09° 24' 05" Ost

b) Höhe: 402 m über NN

4. Zugelassene Luftfabrzeuge:
a) Flugzeuge mit einem böchstzülässigen Fluggewidit

^ (MPW) bis zu 2000 kg ,
b) Hubschrauber

Straßenbau

Nr. 395 Richtlinien für die Durchführung der Ver-
kehrsbesdhränkungen zur Verhütung von
Frostschäden an BundesfßfnstraÜen

Der Bundesminister für Verkehr
StB 9 — Isf — 4312 Vms 66

^  Bonn, den 1. November 1966

An

die obersten Straßenbaubehörden

der Länder

mit Nebenabdrucken

für die Mittelbehörden, Straßenbauämter, Autobahnämter
und Straßenmeistereien ,

Naduiditlich:

An ' \
die für den Straßenbau zuständigen Herren Minister
und Senatoren (Ministerien) der Länder
die Herren Verkehrsminister (-Senatoren), Verkehrs
ministerien der Länder und das Innenministerium des
Lahdes Baden-Württemberg

die Verbindungssteile Berlin
des Bundesministers für Verkehr

1 BerUn 15
Bundesallee 2i6—-218

den Herrn Präsidenten

des Bundesrechnungshofes

6 Frankfurt/Main
Berliner Straße 51

den Herrn Bundesminister der Verteidigung
— SV 8 —

53 Bonu V
Ermekeilstfaße 2?

den Herrn Bundesminister der Verteidigung
— S IV 3 —

53 Bonn

Ermekeilstraße 27

den Herrn Bundesminister der Verteidigung
— Fü L IV/7 —

53 Bonn
Ermekeilstraße 27

das Kommando der Territorialen, Verteidigung
— Abt. Verkehr—

532 Bad Godesberg
Deutschherrenstr. 89—91

die Bundesanstalt für Straßenwesen

5 Kdln-Raderthal
Brühler Straße 324

die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr

5 Köln

Gäcilienstraße 20?—24

den Deutschen Industrie^- und Handelstag
,  53 Bonn

Koblenzer Str. 14$

Zweck:

Start- und Landebahn
a) Richtung:
b) Länge:

Landeplatz des allgemeinen
Verkehrs (Verkehrslande
platz)

(VkBl 1966 S. 640)

060°/240° rw /
650 m.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
K r e i p e

die Zentralarbeitsgemeinschaft
des Straßenverkehrsgewerbes

6 Frankfurt/Main
Königsberger Straße 1

den Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e. V.
— Hauptverwaltung —
8 München

Königinstraße 9-—II a

den Automobilclub von Deutschland e. V.
—^^Hauptgeschäftsstelle —
6 Frankfurt/Main
Wiesenhüttenstraße 2

den Deutschen Touring Automobil Club e. V.
8 München
Elisahethstr. 30

Betr.: Richtlinien für die Durchführung der Verkehrs
beschränkungen zur Verhütung von Frostschäden
an Bundesfernstraßen

Bezug: Mein Runderlaß vom 1. November 1965 — StB 8
— Isf — 4279 Vms 65

Die nachstehenden Richtlinien für die Durchführung der
Verkehrsbeschränkungen zur Verhütung von Frostschä
den an Bundesfernstraßen (Ausgabe 1966/67) bitte ich in
der kommenden Frostperiode anzuwenden.

Die Automobilclubs und andere Verbände des Straßen
verkehrs und der Verkehrs Wirtschaft sowie mehrere In

dustrie- und Handelskammern werden Auskunftsstellen
einrichten, um die Verkehrsteilnehmer über die Verkehrs
beschränkungen zu unterrichten. Ich bitte die in Anlage 3
der Richtlinien genannten Hauptauskunftsstellen durch

; Presseveröffentlichungen bekanntzugeben.
Neben dem Rundfunk soll auch das" Fernsehen für die

Bekanntgabe der Verkehrsbeschränkungen eingeschaltet
werden. , ^

Die Meldekarte (Ausgabe 1967) wird Ihnen von dem
mit der Herstellung beauftragten Verlag übersandt wer
den.

Ich bitte, das Erforderliche zu veranlassen. Zu diesem
Zweck sind Mehrfertigungen des Erlasses beigefügt.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Eymann

Richtlinien
für die Durchführung der Verkehrsbeschränkungen

zur Verhütung von Frostschäden an Bundesfernstraßen
(mit 6 Anlagen)

I. Allgemeines

1.Auf Grund § 7 (2) BundesfernstraßengesetZ'in der
Fassung vom 6. 8. 61 (BGBl 1961 S. 1741) können
Verkehrsbeschränkungen angeordnet werden, wenn
es zur Vermeidung außerordentlicher Schäden an

.  den Straßen oder für die Sicherheit und Leichtig
keit des Verkehrs notwendig ist. Eine Notwendig
keit hierfür liegt auch dann vor,, wenn Straßen
infolge der Auswirkungen des Frostes in ihrem
Bestand gefährdet werden.

2. Derartige für das Verkehrswesen und die Versor
gung der Bevölkerung einschneidende Maßnahmen
sollen unter Beachtung dieser Richtlinien durchge
führt werden, um die verkehrlichen imd Wirtschaft-
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lidien Erschwernisse zu mildern: Die Richtlinien
befassen sich mit der einheitlichen Festlegung der
Verkehrsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit,
mit der Kennzeichnung, der betroffenen Straßen
und Umleitungsstrecken sowie mit der Bekannt
gabe der Verkehrsbeschränkungen.

II. Art der Verkehrsbeschränkungen
1. Die Erfahrungen zeigen, daß frostgefährdete Stra-

^  ßen fast aussdiließliä ciurch Verkehrserschütterun
gen und Verkehrslasten in ihrem Bestand gefähr
det werden. Die vorbeugenden Maßnahmen müs
sen sich deshalb in erster Linie auf eine Beschrän
kung der Fahrgeschwindigkeit und der Fahrzeug
gewichte erstrecken.

2. Folgende Stufen sind für die anzuordnenden Ver
kehrsbeschränkungen vorgesehen:
Stufe 1: Gesperrt für Fahrzeuge mit einem Ge

samtgewicht über 9 t, Höchstgeschwindig
keit für alle Fahrzeuge über 3,5 t: 30 km/h

Stufe 2: Gesperrt für Fahrzeuge mit einem Ge-
samtge'v^icht über 7 t, Höchstgeschwindig
keit für alle pahrzeuge über 3,5 t: 30 km/h

Stufe 3: Gesperrt für Fahrzeuge mit einem Gesamt
gewicht über 3,5 t

Stufe 4: Gesperrt für Fahrzeuge mit einem Gesamt
gewicht über 1,5 t

Stufe 5: Gesperrt für alle Fahrzeuge
3. Die Einteilung der Stufen verfolgt das Ziel, die für

die Versorgung der Bevölkerung wichtigen Ver
kehrsarten (Pkw-Verkehr, leichter Lkw-Verkehr
bis 3,5 t und mittlerer Lkw-Verkehr bis 7 t oder
in Sonderfällen bis 9 t) soweit und solange wie
möglich aufrechtzuerhalten. Stufe 5 ist anzuwen
den, wenn die Straße trotz der vorbeugenden Maß
nahmen unbefahrbar geworden ist. Geeignete Um
leitungen für den Gesamtverkehr sind festzulegen.

III. Festlegung der Verkehrsbeschränkungen
1.Die geplanten Verkehrsbeschränkungen werden

nach Ort und Art in einer Karte dargestellt, die
nach den Richtlinien des Allgemeinen Runderlasses
Straßenbau Nr. 11/57 vom 10. 9. 1957 — StB 5 —
Isf — 2083 Vms 57 — auszuarbeiten ist. Die zu
ständigen Stellen der Verwaltung, der Verkehrs
wirtschaft und der Streitkräfte sind hierbei zu be
teiligen.

2. Die behördlichen Anordnungen für die einzelnen
Verkehrsbeschränkungen sind im Benehmen mit
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde vorher
festzulegen, um im Bedarfsfall die Verkehrsbe
schränkungen und Umleitungen kurzfristig durch
führen zu können. Die technischen Maßnahmen
zur Durchführung der behördlichen Anordnungen
sind vorzubereiten.

IV. Beginn und Beendigung der Verkehrsbeschränkungen
1.Den Tag des Beginns und den Tag der Beendigung

einer Verkehrsbeschränkung bestimmt die zustän
dige Dienststelle der Straßenbauverwaltung. Sie
soll diese Entscheidung möglichst am dritten Tage
vor diesem Zeitpunkt treffen, um die erforderlichen
Maßnahmen zum In- und Außerkrafttreten der
Verkehrsbeschränkung ordnungsgemäß durchführen
zu können und den Straßenbenutzem die Mög
lichkeit zu geben, ihre Fahrten und Transporte
rechtzeitig umzustellen.

2. Die Straßenbauverwaltung hat folgendes zu ver
anlassen:

a) Mitteilung an die zuständige Straßenverkehrs
behörde,

b) Mitteilung an die Dienststellen der Verkehrs
polizei ggf. mit der Bitte um Bereitstellung von
Polizeikräften zur Regelung und Überwachung
des Verkehrs,

c) Kennzeichnung der von der Verkehrsbeschrän
kung betroffenen Straßenabschnitte einschl. der
Umleitungen,

d) Bekanntgabe der angeordneten . Verkehrsbe
schränkung.

V. Kennzeichnung
1. Die .Beschilderung soll deutlich und verständlich

ausgeführt werden, um die Verkehrsabwicklung
nicht durch ungenügende Kennzeichnung zusätzlich
zu erschweren.

2. Der Anlaß der Verkehrsbeschränkungen ist durch
ein besonderes Zusatzschild „Frostschäden" be
kanntzugeben.

3. Die von der Verkehrsbeschränkung betroffenen
Fahrzeugarten sind gleichfalls auf besonderen
S(;hildem zu bezeichnen.

4. Die Umleitungen sind in der Weise zu kennzeich
nen, daß
a) vor der Abzweigung der Umleitung ein Vorweg

weiser aufgestellt wird,
b) im Zuge der Umleitung' an allen notwendigen

Stellen (Krümmungen, Kreuzungen, Abzweigun
gen), deren Verlauf kenntlich gemacht wird.
Dies gilt im besonderen für Umleitungen des
Fernverkehrs.

5. Im einzelnen sind hierbei die nachstehenden Kenn
zeichen anzuwenden:

a) Ankündigung einer Umleitung zur Verhütung
von Frostschäden (siehe Anlage 4, Beispiel 1
und 2)

Vorankündigung
bestehend aus

Zusatzschild „Frostschäden"

Zusatzschild „Betroffene Fahrzeugart"
Zusatzschild „Umleitung"
Vorwegweiser
bestehend aus

Zusatzschild „Betroffene Fahrzeugart"
Hinweiszeichen „Vorwegweiser"
Haupt Wegweiser
bestehend aus

Zusatzschild „Betroffene Fahrzeugart"
Hinweiszeichen „Wegweiser" mit Fernziel

angabe oder Aufschrift
,^Umleitung"

b) Kennzeichnung einer Verkehrsbeschränkung zur
Verhütung von Frostschäden (siehe Anlage 5)
Gewichtsbeschränkung
bestehend aus

Zusatzschild „Frostschäden"
Verkehrszeichen „Verkehrsverbot für Fahrzeuge

über ein bestimmtes Gesamt
gewicht"

Geschwindigkeitsbeschränkung
bestehend aus

Zusatzschild „Fahrzeuge über 3,5 t Gesamt
gewicht"

Verkehrszeichen „Verbot der Überschreitung
bestimmter Fahrgeschwindig
keiten"

Dieses Kennzeichen ist entlang der betroffenen
Strecke mehrmals zu wiederholen.
Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung
bestehend aus

Verkehrszeichen „Ende der Geschwindigkeits
beschränkung"

6. Bei Verkehrsbeschränkungen an Straßen mit ge
ringem Verkehr können bei der Kennzeichnung
der Umleitungen die Kennzeichen „Vorankündi
gung" (V 5a) und „Vorwegweiser" (V 5b) ent
fallen.

7. Von der Aufstellung der in det StVO unter Bild
55 dargestellten Tafel für die Umleitung des Ver
kehrs soll wegen der kurzfristigen Änderungen
der Verkehrsbeschränkungen und der kostspieligen
Herstellung dieses Schildes abgesehen werden.
Es ist anzustreben, die Beschilderung für Verkehrs
beschränkungen zur Verhütung von Frostschäden
möglichst aus Einzelschildem zusammenzusetzen,
die in größerer Auflage hergestellt und vorrätig
gehalten werden können. Die hierbei erforder-
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liehen Zusatzsdiilder sind in Anlage 6 mit ihren
Abmessungen und Schriftgrößen dargestellt.

8. Der große Umfang der Kennzeichnung und der von
den Witterungsverhältnissen abhängige, vorher
nicht genau bestimmbare Zeitpunkt der Aufstel
lung erfordern eine sorgfältige und frühzeitige
Vorbereitung. Diese erstreckt sich vor allem auf
die Anfertigung der Beschilderungspläne, die Be
schaffung der Verkehrszeichen und Zusatzschilder
und die Aufstellung der Pfosten sowie auf die
Sicherstellung ausreichender Nachrichtenverbindun
gen. Bei den Vorbereitungsmaßnahmen ist davon
auszugehen, daß die Beschilderung innerhalb von
zwei Tagen angebracht sein muß.

9. Der Beschilderungsplan für die einzelnen Verkehrs
beschränkungen und Umleitungen ist im Benehmen
mit der örtliÄ zuständigen Straßenverkehrsbehörde
aufzustellen. Es ist nicht zweckmäßig, in einem zu
sammenhängenden Bereich verschiedene Stufen der
Verkehrsbeschränkung anzuwenden, da dann die
Beschilderung sehr umfangreich und wenig über
sichtlich wird.

10. Alle Kennzeichen, die zum Schütze frostgefährde
ter Straßen zur Kennzeichnung von Verkehrsbe
schränkungen und Umleitungen aufgestellt werden,
sind am Tage der Aufhebung der Verkehrsbe
schränkung einzuziehen. Dies gilt auch, wenn eine
nochmalige Frost- und Tauperiode zu erwarten ist.

11. Auf Straßen, die trotz der vorbeugenden Verkehrs
beschränkungen größere Schäden erlitten haben
und die noch längere Zeit mit beschränkter Ge
schwindigkeit befahren werden oder für bestimmte
Fahrzeuggewichte gesperrt bleiben müssen, ist
nach Beendigung der Frostaufgangsperiode auf alle
Fälle das 1,25/0,85 m große Schild mit der Auf
schrift „Frostschäden" zu entfernen. Dieses Schild
soll nur benutzt werden, wenn der Straße Gefahren
durch den Verkehr drohen und nicht, wenn dem
Verkehr durch den schlechten Zustand der Straße
Beschränkungen auferlegt werden müssen. Die
übrige Beschilderung aus Anlaß der vorbeugenden
Maßnahmen gegen Frostschäden kann bis zur end
gültigen Freigabe des betroffenen Straßenabschnit
tes belassen werden.

VI. Bekanntgabe der Verkehrsbeschränkungen
1.Die Verkehrsbeschränkungen werden durch Rund
funk, Femsehen, Presse und Auskunftsstellen ver
öffentlicht. Durch Rundfunk, Fernsehen
und Presse werden allgemeine Hinweise über
bevorstehende Verkehrsbeschränkungen und die
hiervon betroffenen Gebiete bekanntgegeben.
Durch die Auskunftsstellen und das
Fernsehen werden genaue Mitteilungen über
die beabsichtigten und angeordneten Verkehrs
beschränkungen gemacht.

2. Für die im Bereich eines Lahdes gelege
nen Bundesfemstraßen wird von den obersten Stra
ßenbaubehörden des Landes folgendes veranlaßt:
a) Vorankündigung von Verkehrsbeschrän

kungen in Rundfunk, Femsehen und Presse des
Landes.
Die Vorankündigung soll die Straßenbenutzer
und die Wirtschaft bereits mehrere Tage vor
dem Inkrafttreten der Verkehrsbeschränkungen
über die bevorstehenden Maßnahmen der Be
hörden unterrichten.

b) Ankündigung von Verkehrsbeschränkun
gen in Rundfunk, Femsehen und Presse des
Landes.
Die Ankündigung soll in allgemeiner Form
möglichst am zweiten Tage vor dem Inkraft
treten einer angeordneten Verkehrsbeschrän
kung erfolgen. Hierbei können auch Ort und
Art der wichtigsten Verkehrsbeschränkungen
sowie der Zeitpunkt des Inkrafttretens bekannt
gegeben werden, In der örtlichen Presse soll
die behördliche Anordnung der bevorstehenden
Verkehrsbeschränkung verlautbart werden. Bei
der Aufhebung einer Verkehrsbeschränkung
soll in der gleichen Weise verfahren werden.

c) Auskünfte durch die Aüskunftsstellen im
Landesbereich über beabsichtigte und angeord
nete Verkehrsbeschränkungen.

3. Die Bekanntmachung der Verkehrsbeschränkungen
zur Verhütung von Frostschäden auf Landes- bzw.
Staatsstraßen und Kreisstraßen regeln die obersten
Straßenbaubehörden der Länder für ihren Bereich.

4. Für das Bundesgebiet wird vom Bundesver
kehrsministerium folgendes veranlaßt:
a) Bekanntmachung der Verk^hrsbeschränkungen

in Rundfunk und Fernsehen.

Das Bundesverkehrsministerium faßt die Mel
dungen der obersten Straßenbaubehörden der
Länder über angeordnete Verkehrsbeschränkun
gen auf Bundesfemstraßen zu einer Übersicht
über das Bundesgebiet zusammen. Die Uber
sicht enthält kurze Angaben über Beginn oder
Beendigung von Verkehrsbeschränkungen auf
den wichtigsten Bundesfemstraßen. Die Uber
sicht wird den Rundfunksendern täglich so
rechtzeitig fernschriftlich übermittelt, daß sie
mittags — in der Regel im Anschluß an den
Straßenzustandsbericht und die Wettervorher
sage bekanntgegeben werden kann. Die Fern
sehanstalten bringen die Übersichten im An
schluß an die regionalen Abendsendungen.

b) Auskünfte durch die Auskunftsstellen.
Die Aüskunftsstellen im gesamten Bundes
gebiet teilen Beginn oder Beendigung der Ver
kehrsbeschränkungen zwei Tage vor dem vor
gesehenen Zeitpunkt mit. Sie unterrichten über
die bestehenden Verkehrsbeschränkungen und
erteilen Ratschläge für die Umfahrung von Ge
bieten, die von Verkehrsbeschränkungen be
troffen sind.

c) Wochenberichte über den Stand der Verkehrs
beschränkungen.
Die Wochenberichte enthalten eine Zusammen
stellung der jeweils am Donnerstag in Kraft
befindlichen Verkehrsbeschränkungen. Sie wer
den der Presse und den Auskunftsstellen zur
Verfügung gestellt.

5. Der Meldedienst über die angeordneten Verkehrs
beschränkungen und ihre Weitergabe an die Aus
kunftsstellen ist in der „Anleitung für die
Meldestellen" (Anlage 1) geregelt.

6. Es werden Hauptauskunftsstellen der Verwaltung,
der Verkehrs verbände und der Verkehrswirtschaft
eingerichtet.

a) Die Hauptauskunftsstellefi der Verwaltung
sollen sich bei den obersten Straßenbaubehör
den der Länder befinden. Sie unterrichten die
übrigen für den Straßenverkehr zuständigen
Landesbehörden und die ggf. dort eingerichte
ten Nebenauskunftsstellen.

b) Die Hauptauskunftsstellen der Ver
kehrsverbände und der Verkehrs
wirtschaft sollen sich bei den größeren
Geschäftsstellen der Organisationen des Kraft
verkehrs und der Wirtschaft befinden. Ihnen
werden nach Bedarf für einzelne Wirtschafts
oder Verkehrszweige oder für bestimmte Ge
biete Nebenauskunftsstellen angegliedert.

Die Hauptauskunftsstellen mit ihren Fernschreib
und Femsprechanschlüssen sind in Anlage 3 zu
sammengestellt.

7. Der Auskunftsdienst umfaßt
a) die Entgegennahme von Meldungen über Ver

kehrsbeschränkungen;
b) die Eintragung der gemeldeten Verkehrs

beschränkungen in die Landesmeldekarte und
die Bundesmeldekarte;

c) die Weitergabe der Meldungen an Nebenaus
kunftsstellen;

d) die Erteilung von Auskünften.
Die Auskünfte können im Dauerauftrag oder auf
Anfrage gegeben werden.
Anlage 2 enthält eine „Anleitung für die
Auskunftsstellen".
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Anleitung für die Meldestelleii Anlage 1

I. Art der Meldungen

Folgende Meldungen sijid für die Durchführung von
Verkehrsbeschränkungen erforderlich:

a) Einzelmeldung pLö j '

Meldungen der Straßenbaudienststellen über be
vorstehende Verkehrsbeschränkungen auf örtlich
wichtigen Straßen ihres Bezirks an die ihnen zu- '
geordnete, bereits für den Straßenwetter- und
Wamdienst eingeriditete Saihmelmeldesteile des
Landes oder Landesteiles. * ,

b) Sammelmeldung FLö

Meldungen dieser Sammelmeldestelle an die
Hauptauskuhftsstelle des Landes.

c) L a n d e s ü b e r s i c h t FL

Meldungen der Sammelmeldestelle an den Rund
funk und das Femsehen des Landes.

d) Sammelmeldungen FLü

Meldungen der Sammelmeldestelle des Landes
über bevorstehende Verkehrsbesthränkungen auf
überörtlich wichtigen Straßen (Bündesfemstraßen
des Landesbereichs) an das Bundesverkehrsmini
sterium.

e) Sammelmeldung FBü

Meldung des Bundesverkehrsministeriums. über
.  bevorstehende Verkehrsbeschränkungen auf Bün

desfemstraßen im Bundesgebiet anfalle Hauptaus
kunftsstellen/

f) Bundesübersicht FB

Meldung des Bundesverkehrsministeriums an den
Rundfunk und das Fernsehen.

II. Form der Meldungen

1. Es wird nur der tägliche Zu- und Abgang der Ver
kehrsbeschränkungen geöieldet. Die Meldungen
sind in folgender Form abzufassen.

Beispiel:

19. 3. 1967 Fröstspermng Land Bayerm
B 8 Neumarkt/Opf. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ — Regensburg,
Stufe 2: Daßwang — Hemaü.

Die Meldung besagt, daß die iStrecke Daß'wang —
Hemau im Abschnitt Neumarkt/Opf. — Regensburg
der Bundesstraße 8 für Fahrzeuge mit einem Ge
samtgewicht über 7 t gesperrt ist und daß alle
Fahrzeuge über 3,5 t eine Höchstgeschwindigkeit
von 30 km/h einhalten, müssen.

2. Für die Bezeichnung der gesperrten Strecke sind
nur diö Orte zu verwenden, die in der vom Bun
desverkehrsministerium herausgegebenen Melde
karte im Maßstab 1:500 000 eingetragen sind.

3.Für die Bezeichnung des Großabschnittes
(Beispiel: Neumarkt/Opf. — Regensburg) sind die
in der Karte mit Doppelkreis eingetragenen Orte
zu verwenden. Endet die Bundesstraße an der
Grenze, so ist, sofern auf der Karte kein Ort ver
zeichnet ist, das Wort „Bundesgrenze" bzw. „Zo
nengrenze" einzusetzen. Wenn die Verwendung der
mit Doppelkreis versehenen Orte nicht möglich ist,
können für die Bezeichnung des Großabschnitts
hilfsweise die mit einem einfallen Kreis angege
benen Orte benutzt werden. Für die Bezeichnung
der eigentlichen Sperr strecke (im Beispiel:
Daßwang Hemau) sollen nur die auf der Karte

mit einfachem oder doppeltem Kreis gekennzeich
neten Orte, dagegen nicht Landesgrenzen oder
Bauamtsgrenzen verwendet werden.

4. Befinden sich ah Kreuzungen oder Abzweigungen
keine Ortsdiaften, so sind die auf der Meidekarte
angegebenen K n o t e n p ü n k t s b e z e i c.h n u n -
g e n zu verwenden. Dabei sind drei Arten von
Knotenpunktsbezeichnungen zu unterscheiden:

a) Kr 8/11' d. h. Kreuzung der Bundesstraße Nr. 8
*  und Nr. 11 ' ^ ,

b) Abzw. 65/129 d. h. Abzweig der Bundesstraße
Nr. 65 aus der Bundesstraße Nr. 129

c) 171 d. h. Abzweig der LandesStfaße. 171 von!
einer Bundesstraße. Y . . : '

III. Meldezeiten und Meldewege für Melduiigeii im Lan

desbereich '

1.Beginn und Beendigung der Vefkehi^öbeschränkun-
ken werden von den Straßenbaüdienststellen am
3i Tage yor dhm vorgeseheneh Zeitpunkt festge
legt. Die Mitteilung. hierüber wird als E i n z e 1 -
m e 1 d u n g FLö sofort- am Morgen des 2- Tages

V  -vor dem vorgesehenen Zeitpunkt im Ansdiluß an
die Meldupg ZLö des Straßenwetter- und Wam-
dienstes in der vorgesdiriebeneh Fötjh femmünd
lich an die Sammelmeldestelle gegeben.

2. Die Sammelmeldestelle stellt aus den vorliegen
den Einzelmeldungen der Straßenbaudienststellen
die Sammelm61 düng FLö zusammen und
leitet sie im Laufe des Vormittags m die Haüpt-
auskunftsstelien des Landes weiter. Die Sammel-
jneldes teile übermittelt die L a n d e ,s ü he r -

•  sieht FL rechtzeitig ah den Rundfunk zur Be-
karintgabe im Ausfluß an dhn Straßenzustandsr
bericht des Lahdes gegen 7.00 Uhr vormittags so
wie an das Fernsehen zur Bekanntgabe in der
Abendsendung, V

IV. Meldezeiten und Meldewege für die Meldungen im

Bundesgebiet

1.Die^ Sammelmeldestellen der Länder, stellen aus
den ihnen vorliegendeh Binzelmeidüpgen FLö/ die
sich auf die Bündesfemstraßen beziehen, die
S a m m e 1 m e 1 d u n g FLü zusammen.

2. Ab 8.15 Uhr halten dierSammelmeldestellen dip
Sammelmeldung FLÜ zum femschriftlichen Abmf
durch das Bundesverkehrsministeriuni bereit. Das
Bundesverkehrsministefium stellt durch Zusam
menfassung der Sammelmeldungen FLÜ der Län
der die Sammelnieldung FBü über die Ver
kehrsbeschränkungen auf den Bundesferhstraßen
des Buhdesgebietes zusäinmen.

3. Die Satrimelmeiduhg FBü- bildet cfie Grundlage für
die durch Rundfuhk verbreitet^ Bündesübersicht
übei: die Verhältnisse in den von den Verkehrs-
besdiränkurigen besonders betroffenen Gebieten.
Die Bundesübersicht FB ^ird vom Bundesvefkehrs-
ministerium in die zwischen 9.15 und- 9.30 Uhr
abgehende ZB-Klartextmeldung des Straßen?u-

. standsbetichtes für das Bundesgebiet aufgenbmihen.

/ 4. .Von 10.30 bis 14.00 Uhr: wird die Sammelmeldung
FBÜ vcim Bundesverkehrsministerium ungekürzt
über das öffentliche Fernschreibnetz an alle Haupt-
auskunftsstellen abgesetzt, die sie ,an die Neben-
auskunftsstelleu uhd söhstige Empfänger unver
züglich weiterleiten. ;
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Anleitung für Auskunitsstellen Anlage 2

I.Allgemeines

Die Hauptauskuriftsstellen der Verwaltungen geben
Auskünfte nur an Beljiörden. Sie stehen für Anfragen
der Verkehrsteilnehmer im allgemeinen nicht-zur
Verfü^ng. Den Auskunftsdienst für die Verkehrs
teilnehmer führen die Hauptauskunftsstellen der
Verkehrsverbände und der Verkehrswirtsdiaft und
ihre Nebenauskunftssteilen durdil

II. Art der Meldungen ;

1. Die Hauptauskunftsstellen erhalten die Meldungen

a) vom Bundesverkehrsministerium für die Bundes-
fernstraßen des Bundesgebiets

b) von der obersten Straßenbaubehörde ihres Lan
des für die Bundesfemstraßen, Landes- bzw.

/  Staatsstraßen und Kreisstraßen, im Landes-
bereidi.

2. Die Meldungen werden den Apskuhftsstellen im
allgemeinen fernschriftlidi übermittelt.

III. Form der Meldungen

l.Die Meldungen sind in folgender Fprm abgefaßt:

a) Beginn der Vefkehrsbesdiränkung
Beispiel: ;
19. 3. 1967 Frostsperrung Land Bayern
B Q Neumarkt/Opf. — Regensburg,
Stufe 2: Daßwang — Hemau ab 21. 3. 1967

b) Verschärfung der Verkehrsbeschränkung
Beispiel:

'  23. 3. 1967 Frostsperruhg Land Bayern
B 8 Neumarkt/Qpf.—• Regensburg,
von Stufe ,2 nach 4: Daßwang — Hemau ab
25. 3. 1967

c) Erleichterung der Verkehrsbeschränkung
Beispiel: .
15. 4.. 1967 Frostsperrung Land Bayern
6 8 Neumarkt/Opf. — Regensbürg,
von stufe 4 nach 1: Daßwang — Hemau ab
17. 4. 1967

d) Aufhebung der Verkehrsbeschränkung
Beispiel:
20. 5. 1967 Frostsperrüng Land Bayern
B 8 Neumatkt/Opf. — Regensburg,
Daßwang — Hemau aufgehoben am 19. 5. 1967

Für die Bezeichnung der gesperrten Strecken wer
den nur die Orte verwendet, die in der Melde

karte eingetragen sind. Befinden sich an Verkehrs
knotenpunkten (Kreuzungen und Abzweigungen)
keine Ortschaften, so werden Knotenpunktsbezeich
nungen folgender Art verwendet.

a). Kr 8/11, d. h. Kreuzung der Bundesstraßen Nr. 8
und Nr. 11

b) Abzw. 65/129, d. h. Abzweig der Bundesstraße
Nr. 65 aus der Bundesstraße Nr. 129

g) 171, d. h. Abzweig der Landesstraße 171 von
einer Bundesstraße.

IV. Einträgungen der Meldungen

1.Die Meldungen des Bundesverkehrsministeriimis
über die Verkehrsbeschränkungen im Bundesgebiet
werden in die Meldekarte des Bundesgebiets
(1: 500 000), die Meldimgen der obersten Straßen
baubehörde des Landes über die Verkehrsbe
schränkungen im Landesbereich in die Meldekarte
des Landes eingetragen.

2. Die gemeldeten Straßenabschnitte sind auf den
Meldekarten durch fatblge Markierungsnadeln
oder durch farbigen Beistrich zu kennzeichnen.
Es bedeuten dabei

. grün = Stufe 1 d. h. Gesperrt für Fahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht über 9 t;
Höchstgeschwindigkeit für alle
Fahrzeuge über 3,5 t Gesamt
gewicht: 30km/h;

braun = Stufe 2

blau = Stufe 3

rot

violett

= Stufe 4

Stufe 5

d. h. Gesperrt für Fahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht über 7 t;
Höchstgeschwindigkeit wie vor;

d. h. Gesperrt für Fahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht über 3,51;

d. h. Gesperrt für Fahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht über 1,51;

d. h. Gesperrt
zeuge.

für alle Fahr-

3. Das Datum des Beginns der Verkehrsbeschränkun
gen braucht mcht in die Meldekarte eingetragen
zu werden. Bei Atihiebung der Verkehrsbeschrän
kungen ist die Kennzeichnung zu entfernen.

4. Die Richtigkeit der Eintragungen kann an JHand
der vom Bundesverkehrsministerium wöchentlich
übersandten Übersichten über den Stand der Ver
kehrsbeschränkungen überprüft werden.
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Zusatzschilder Anlage 6
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Personal n achrichten

Nr. 396 Personalnachrichten

a)

Bonn, den 24. November 1966
— ZI — 10a Pemo/Pemh —^

Bundesverkehrsministerium

Erannnt:

zum Ministerialrat:

der Regieningsdirektor
Dipl.-Ing. Joseph Sibbel;
der Regierungsbaudirektor
Karl Heinrich H a n s e n ;

zum Regierungsdirektor:
die Oberregierungsräte
Dr. jur. Wilhelm Heinrich Lampe, ;
Karl Fritz Wolff;

zum Oberregierungsrat:
die Regierungsräte

Rudolf Freier,

Albert H o f m a n n ,

Eberhard Meyer,

Dr. jur. Wolfgang Stabe n o w ,
Dr. rer. poL Heinz Wat ermann;

zum Bundesbahnoberrat:

der Bundesbahnrat
Dieter Metz;

! zum Oberregierungsbaurat:
der Regierungsbaiirat
Raymund Hinrichery

zur Regierungsrätin:
die Regierungsasseßsorin
Marie Luise H ö 1 d e r ;

zum Regierungsrat: ^
der Regierungsassessor
Wolf gang Lung;

zum Regierungsasse^sor:
der Angestellte
Hans-Joachim Koch;

zum Aintsrat:, % ;

die Bundesbahnamtmäriner — unter gleichzeitiger
Versetzung von der
Deutschen^ Buhdesbahn

zum Bundesverkehrsf-
ministerium —

Erwin Arnold,

Otto Müller,

Ludwig T h i e m a n n i

Regierungsrat
Wolfgahg il u n g,

Regierungsbäurat
Dieter Bruns,

Regierungsinspektor
Werner S c h m i d t.

von der WDS Bremen
zum Bundesverkehrs

ministerium:

von der WDS Aurich

(WSA Elhden)
zum Bundesverkehrs

ministerium'

von der WSD Mainz

zum Bundes Verkehrs
ministerium

b) Nachgeordnete Behörden

Ernannt:

zum Regierungsamtmann:
die Regierungsoberinspektoren
Berthold K e h c hei,

Rudolf M a n t h e y ;

zum Öuhdesbahnamtmann:
der Buhdesbahnoberinspektor
Klaus Pittr ohf;

zum Techn. Bundesbahnamtmann:

der Techn. Bundei^bahnoberinspektor
Hans Saß;

zum Regierüngsoberinspektor:
der Regienmgsinspektor
Werner S c h m i d t;

Versetzungen:

Bundesbahnoberret
Dr. jur.
Gerold K i r/C h n e r

von der Deutschen
Bundesbahn

zum Bundes Verkehrs
ministerium

— Der Beamte führt ab f. 11. 66
die Amtsbezeidinung
„Oberregierungsrat'«

zum Regierungsdirektor:

der Oberregierungsrat
Dr. rer: nat.
Martin R o d e w a 1 d ;

zum Oberregierungsrat:

die Regierungsräte
Dr. rer. nat.

Georg Anders,

Dipl.-Met.
Rudolf ̂ Anio 1,

Dipl.-Met.
Altred Beyer,

Dipl.-Met.
Horst B i e r m a n n,

Dipl.-Met. ' Harald
B rüggm ann,

Dipl.-Met. Hans-Egon
Christiansen,

Dipl.-Met. Kurt C u n ± e

Dipl.-Met. Rolf D a ß 1 e r,

Dipl.-Met.
Johann H jau e r,
Dipl.-Met. ^
Walter Hußlein,

Dipl.-Met. Engelbert
K i 11 e i: m a IX n,

Dipl.-Met.
Karl-Heinrich K1 ̂ r ,
Dipl.^Met.
Horst K o s u b e k ,

.  E)ipl.-Met.
Georg ; K r i t z e r,
Dipl.-Met. Hans-Heinrich
L o ewen,

Dipl.-Met.
Alois M o r g e n ,

Dipl.-Mei '
Walter Paulus,

Dipl.-Met. X X
Helmut Pufe,

Dr. phiL nat. Helmut
Reiff er scheid,

i"

Dr. rer. nat. Karl-

Heinrich Richter,

Dipl.-Met.
Franz R o 1 o f s,

Dipl.-Met.
Hans Sachse,

Dipl.-Met, ;
' Wilhelm B a n d er.

Deutscher Wetterdienst
Seewetteramt Hamburg ̂

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte München
. Deutscher Wetterdienst
— Zeütralänit —

Deutscher Wetterdienst

Flugwetterwarte
Frankfurt

Deutscher Wetterdienst
Wetteramt Berlin. ^

Deutscher Wetterdienst
Elügxyetterwärte Hämburg
Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte Hamburg
Deutscher Wetterdienst
Wetteramt Frankfurt

Deutscher Wetterdienst

Wetteramt Berlin

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte München
Deutscher Wetterdienst
^ Zentralamt —

Deutscher Wetterdienst
— Zentralamt —

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwärte Stuttgart
Deutscher Wetterdienst
Wetteramt Berlin

beutscher Wetterdienst
Flügwetterwarte München
Deutscher Wetterdienst
Wßttßramt Essen

Deutscher Wetterdienst

Wetteramt Trier

Deutscher Wetterdienst
Wetteramt Nürnberg

Deutscher Wetterdienst
Wetteramt Nüniberg
Deutscher Wetterdienst
Medizinmeteorologische
Forschungsstelle Tübingen
Deutsdier Wetterdienst
Instrumehtehamt München

Deutschen WetterdiepSt
Flugwetterwärte
Düsseldorf

Deutscher Wetterdienst

Flugwetterwarte
Frankfurt

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte
Düsseldorf
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Dipl.-Met.
Erich Schäfer,

Dipl.-Met.
Bruno Senff,

Dipl.-Met.
.Ernst Unglaube,

Dipl.-Met.
Karl-Josef Velser,

Dipl.-Met.
Günther V o ß ,

Dipl.-Met.
Karl Waibel,

Dipl.-Met. Ludwig
Weickmann,
Dipl.-Met. Johann
Wittmann,

Dipl.-Met. Karl Heinz
Wollkopf,
Dipl.-Met.
Heinrich Wulff;

zum Regierungsrat:

die Angestellten
Dipl.-Met.
Heinrich Borchardt,

Deutscher Wetterdienst

Wetterwarte Saarbrücken

Deutscher Wetterdienst
Wetteramt Bremen

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte
Frankfurt

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte
Frankfurt

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte Hamburg
Deutscher Wetterdienst
Wetterwarte Friedrichs
hafen

Deutscher Wetterdienst
— Zentralamt —

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte München

Deutscher Wetterdienst
— Zentralamt —

Deutscher Wetterdienst
Flugwetterwarte Hamburg

Deutscher Wetterdienst
Meteorologisches Obser
vatorium Aachen

Dipl.-Met.
Rolf Doberitz,

Dipl.-Met.
Eberhard Müller;

Versetzung;

Regierungsbaurat
Dipl.-Ing.
Werner B o p p ;

Eintritt in den Ruhestand:

Regierungsdirektor
Dr. phil.
Albert Schmidt,

Oberregierungsrat
Dr. phil. nat.
Georg Arnold,

Oberregierungsrat
Dr. phil.
Johannes Werner,

Deutscher Wetterdienst

Flugwetterwarte
Düsseldorf

Deutscher Wetterdienst

— Zentralamt —
/

von der Bundesanstalt für

Flugsicherung
zum Deutschen Wetterdienst

— Zentralamt —

Deutscher Wetterdienst

Wetteramt Trier

Deutscher Wetterdienst

Wetteramt Nürnberg

Deutscher Wetterdienst

Meteorologisches Obser
vatorium Aachen

Regierungsoberinspektor Deutscher Wetterdienst
Wilhelm Gadesmann, Seewetteramt Hamburg
Regierungsoberinspektor Deutscher Wetterdienst
Walter Lange. Seewetteramt Hamburg

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Lauffs

(VkBl 1966 S. 652)


